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15. Sitzung 

Bonn, den 16. Februar 1973 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 8.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sit-
zung ist eröffnet. 

Die folgende amtliche Mitteilung wird ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit Schreiben vom 14. Fe-
bruar 1973 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Schneider, 
Dr. Jobst, Gerlach (Obernau), Niegel, Schedl, Engelsberger, 
Ziegler, Kiechle und Genossen betr. Verwendung von Spikes

-

reifen - Drucksache 7/84 - beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 7/187 verteilt. 

Wir beginnen mit der 

Fragestunde 

— Drucksache 7/156 — 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Herrn Bundes-
ministers für Verkehr auf. Zur Beantwortung der 
Fragen steht der Herr Parlamentarische Staatssekre-
tär Haar zur Verfügung. 

Die Fragen 108 und 109 des Herrn Abgeordneten 
Wawrzik werden auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 110 des Herrn Kollegen Dr. 
Riedl auf, der sich früh auf den Weg gemacht hat: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, in dem Konsortialvertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern 
und der Landeshauptstadt München über die Errichtung des 
Großflughafens München II dem Weiterbetrieb des Flughafens 
München-Riem „his zu einem Beschluß der Vertragspartner" zu-
zustimmen, und ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, 
daß eine solche Regelung den Fortbestand des Flughafens Mün-
chen-Riem bedeuten würde? 

Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Danke, Herr Präsident. Herr Kollege 
Riedl, es ist die Absicht der Bundesregierung, den 
Vertrag zu unterzeichnen, und zwar nach Verab-
schiedung des Haushaltsgesetzes 1973. Nach § 4 
Abs. 1 des Konsortialvertrages wird der Flughafen 
München-Riem bis zu einem Beschluß der Vertrags-
partner weiterbetrieben. Die Vertragspartner gehen 
dabei übereinstimmend davon aus, daß München-
Riem zum schnellstmöglichen Zeitpunkt nach In-
betriebnahme des Flughafens München II geschlos-

sen wird. Der Bundesregierung sind die Anliegen 
der Bevölkerung Münchens auf schnellstmögliche 
Schließung des Flughafens Riem durchaus bekannt, 
und sie werden berücksichtigt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, was hindert die Bundesregierung daran, 
die Schließung des Flughafens München-Riem jetzt 
schon definitiv festzulegen? Und darf ich Sie ins-
besondere fragen, welchen Zeitbegriff Sie Ihrer Aus-
sage „schnellstmöglicher Zeitpunkt" zugrunde le-
gen. 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: In der Planung für den Großflughafen 
München II, Herr Kollege, der auch mein Haus zu-
gestimmt hat, ist die Aufnahme auch der allgemei-
nen Luftfahrt vorgesehen, d. h. auch der von Ihnen 
erwähnte Sport- und Privatflugverkehr. Insoweit 
teilen wir nicht die Befürchtung, die Sie im zwei-
ten Teil Ihrer Frage ausgesprochen haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ich gehe doch richtig in der Annahme, daß 
zum jetzigen Zeitpunkt die Schließung des Flugha-
fens München-Riem noch nicht feststeht, und des 
weiteren ist doch meine Annahme richtig, daß das 
Bundesverkehrsministerium dazu ganz offensichtlich 
noch bestimmte Hinderungsgründe vorliegen hat? 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Der § 4, Herr Kollege, lautet: 

Der Flughafen München-Riem wird bis zu einem 
Beschluß der Vertragspartner weiterbetrieben. 

Der Zeitpunkt ist praktisch die Inbetriebnahme des 
neuen Flughafens München II. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Probst. 

Dr. Probst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich das so verstehen, daß vor der Inbetriebnahme 
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Dr. Probst 
des neuen Flughafens keine Entscheidung fällt und 
daß zweitens für Sie feststeht, daß der neue Flug-
hafen München IT gebaut wird? 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Die Bundesregierung geht in Überein-
stimmung mit den künftigen Vertragspartnern Frei-
staat Bayern und Landeshauptstadt München von 
einer Schließung München-Riems nach Inbetrieb-
nahme des Flughafens München II aus. Die Schlie-
ßung Riems beinhaltet eine Änderung des Gesell-
schaftszwecks der Flughafen München GmbH, wes-
halb der in § 4 des Konsortialvertrages vorgesehene 
Beschluß der Konsorten erforderlich ist. Darüber hin-
aus bestimmt § 4 Abs. 1 das Wirksamwerden der 
Folgerungen, die sich aus Abs. 2, der sogenannten 
Liquidationsklausel, ergeben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten Dr. Riedel

-

Martiny. 

Frau Dr. Riedel-Martiny (SPD) : Herr Staats-
sekretär, hält die Bundesregierung eine Entlastung 
des Flughafens München-Riem vom innerdeutschen 
Flugverkehr durch den beginnenden Ausbau eines 
Schnellbahnsystems für finanziell und technisch mög-
lich? 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Solche Überlegungen werden ange-
stellt. Ich kann im Augenblick eine verbindliche 
Antwort auf die Frage nach Entwicklungen, die sich 
in diesem Bereich ergeben, noch nicht geben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer letzten Zusatzfrage der Herr Kollege Witt-
mann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, was hat die Partner des Konsortial-
vertrages gehindert, in § 4 Abs. 1 des Konsortial-
vertrages bereits vorzusehen, daß man an die Schlie-
ßung herangehen will? Es hätte ja schon im Ver-
trag geregelt werden können. 

Haar, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Das ist ja in § 4 dieses Vertrages vor-
gesehen. Ich habe auf die Schwierigkeiten bereits 
bei der Beantwortung vorheriger Zusatzfragen hin-
gewiesen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Der Herr Kollege Dr. Probst hat die von ihm einge-
brachte Frage 111 zurückgezogen. 

Damit sind die Fragen aus Ihrem Geschäftsbereich 
abgeschlossen. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär! 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Auswärtigen auf. Die Frage 14 ist von dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Wittmann (München) gestellt: 

Trifft die Meldung des „Tagesspiegel" vom 30. Januar 1973 zu, 
das Auswärtige Amt habe den deutschen Botschaftern empfohlen, 
die Bezeichnung „Der Deutsche Botschafter" in „Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland" umzuwandeln, und wie vereinbart  

- bejahendenfalls - die Bundesregierung diese Empfehlung 
mit ihrer Ankündigung, auf den Gebrauch des Adjektivs 
„deutsch" nicht zu verzichten? 

Zur Beantwortung steht der Herr Parl. Staats-
sekretär Moersch zur Verfügung. Bitte! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Kollege Dr. Wittmann, 
es trifft zu, daß die Auslandsvertretungen und ihre 
Leiter angewiesen wurden, im amtlichen, protokol-
larischen und gesellschaftlichen Verkehr die Bundes-
republik Deutschland mit ihrem vollen Namen zu 
bezeichnen. Dies bedeutet, daß die Vertretungen 
nunmehr grundsätzlich die amtliche Bezeichnung 
verwenden sollen. Diese lautet seit jeher — ich 
zitiere — „Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land" oder „Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land" usw. Neben diesen amtlichen Bezeichnungen 
wurden bisher auch Kurzformen wie „Deutsche Bot-
schaft", „Deutscher Botschafter" vor allem in Län-
dern verwendet, die nur zur Bundesrepublik 
Deutschland diplomatische Beziehungen unterhiel-
ten. Die Anpassung an die amtliche Bezeichnung 
trägt dem Umstand Rechnung, daß wir in Zukunft 
dort mit der diplomatischen Präsenz der DDR zu 
rechnen haben. Das Nebeneinander diplomatischer 
Vertretungen der beiden deutschen Staaten läßt es 
nicht zuletzt im Interesse unserer Beziehungen zum 
jeweiligen Gastland als zweckmäßig erscheinen, 
durch eine klare Namensführung die Möglichkeit 
von Mißverständnissen und Verwechslungen auszu-
schließen. 

Mit dem Verzicht auf den Gebrauch des Wortes 
„deutsch" hat das nichts zu tun. Herr Abgeordneter, 
dieses Wort ist ein Element unseres Staatsnamens. 
Auch die Deutsche Demokratische Republik führt es 
in ihrer Bezeichnung. In der Präambel des Grund-
vertrages ist ausdrücklich von beiden deutschen 
Staaten die Rede. Unsere Auslandsvertretungen 
werden sich selbstverständlich auch in Zukunft nicht 
davon abhalten lassen, die Begriffe „Deutschland", 
„Deutscher", „deutsch" dort zu verwenden, wo dies 
sachlich geboten ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, teilen Sie meine Auffassung, daß 
diese Weisung, die Sie herausgegeben haben, prak-
tisch ein Zeichen dafür ist, daß die Bundesrepublik 
Deutschland ihre Identität mit dem Deutschen Reich 
aufgeben will oder aufgibt, obwohl sie in der Be-
antwortung der Großen Anfrage meiner Fraktion 
vom Herbst 1971 noch etwas anderes behauptet hat? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, wenn ich 
diese Frage mit Ja beantworten müßte, hätten Sie 
in Ihrer Fraktion sicherlich eine Mehrheit für die 
Anrufung des Bundesverfassungsgerichts gefunden. 

(Abg. Dr. Hammans: Ach, was soll denn das 
wieder?) 

— Ja, sicher! 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 15 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Czaja auf: 

Hat die Bundesregierung durch Vereinbarung mit der Volks-
republik Polen sichergestellt, daß die von der Bundesrepublik 
Deutschland zur Verfügung gestellten 100 Millionen DM in vollem 
Umfang an die Opfer der pseudomedizinischen Menschenversuche 
in der Volksrepublik Polen persönlich zur Auszahlung kommen? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Die Bundesregierung hat in 
dem am 16. November 1972 mit der Volksrepublik 
Polen abgeschlossenen Abkommen vereinbart, daß 
die Verteilung des festgesetzten Betrages dem Er-
messen der polnischen Seite überlassen bleibt. Eine 
solche Vereinbarung entspricht nicht nur internatio-
naler Praxis, sondern hält sich auch an das Muster 
ähnlicher Verträge. So wurde z. B. auch in den Ver-
trägen mit den westlichen Staaten über pauschale 
Wiedergutmachungsleistungen die Verteilung des 
Betrages dem Vertragspartner überlassen. Solange 
die Auszahlung im Wege der Individualentschädi -
gung über das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes in Genf erfolgte, legte die polnische Seite 
in jedem Einzelfall eine Quittung des Empfängers 
vor. Die Bundesregierung kann daher davon aus-
gehen, daß die Entschädigungsleistungen auch wei-
terhin an die Verfolgten persönlich zur Auszahlung 
kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, geht 
das Ermessen so weit, daß auch Teile dieser Summe 
nicht direkt an die so schwer betroffenen Opfer 
pseudomedizinischer Menschenversuche ausgezahlt 
werden können? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich gehe 
davon aus, daß die Praxis die gleiche ist wie in vie-
len anderen Fällen, die keinerlei Kritik gefunden 
haben, z. B. auch mit unseren westlichen Nachbar-
staaten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Ist die Praxis in ver-
gleichbaren Fällen, insbesondere bei der Auszahlung 
der Mittel in der Tschechoslowakei, die ebenfalls 
pauschal zur Verfügung gestellt wurden, so klar ge-
wesen, daß sich Beschwerden, insbesondere jüdi-
scher Bürger, nicht ergeben haben? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich darf 
Ihnen die bisherige Praxis vielleicht einmal vor-
tragen. Wir haben unabhängig von der Entschädi-
gung nach dem Bundesentschädigungsgesetz durch 
Kabinettsbeschluß vom Jahre 1951 aus humanitären 
Gründen, und zwar ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht, eine Sonderregelung zugunsten aller Opfer  

pseudomedizinischer Versuche in Konzentrations-
lagern getroffen. Danach erhalten Personen, die sich 
in Konzentrationslagern pseudomedizinischer Ver-
suche unterziehen mußten und dadurch Gesundheits-
schäden erlitten haben, auf Antrag eine Beihilfe 
der Bundesregierung. Soweit die Antragsteller im 
Ausland außerhalb des Ostblocks wohnen, entschei-
det ein interministerieller Ausschuß. Über die An-
träge aus den osteuropäischen Staaten entschied im 
Einzelfall eine neutrale Kommission des internatio-
nalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf. Da 
sich dieses Verfahren als langwierig erwiesen hat, 
schloß die Bundesregierung mit Jugoslawien, mit 
der CSSR, mit Ungarn und nun auch mit Polen Pau-
schalabkommen, um den Opfern eine schnelle und 
wirksame Hilfe zuteil werden zu lassen. Mit ande-
ren Worten: Das Abkommen, das wir geschlossen 
haben, bringt für die Betroffenen ganz offensichtlich 
eine Verbesserung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 16 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Czaja auf: 

Liegen schon Erfahrungen dahin vor, daß in der Volksrepublik 
Polen vereinbarungsgemäß verfahren wird? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Die erste Rate von 50 Millio-
nen D-Mark, Herr Abgeordneter, ist erst Ende De-
zember 1972 vereinbarungsgemäß an das polnische 
Gesundheitsministerium überwiesen worden. Die 
zweite Rate wird am 1. November 1973 fällig sein. 

Die Federführung für die Verteilung der Entschä-
digung liegt beim polnischen Gesundheitsministe-
rium, das sie zusammen mit dem polnischen Roten 
Kreuz in der Hauptkommission für die Verfolgung 
von NS-Verbrechen beim Justizministerium durch-
führen wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, sind 
Sie bereit, wenn weitere Erfahrungen, insbesondere 
Nachweise über die Auszahlung an die Opfer, die 
Sie selbst angekündigt haben, vorliegen, darüber 
hier oder im Auswärtigen Ausschuß Bericht zu er-
statten? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Selbstverständlich, Herr Ab-
geordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Wurde analog zu diesen 
Bestimmungen, die Sie soeben genannt haben, auch 
die Wiedergutmachung der Verbrechen fremder Ge-
walt zur Sprache gebracht, deren Opfer Deutsche 
sind? 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege, die Frage steht nicht in dem unmit-
telbaren Zusamenhang mit der eingebrachten Frage, 
wie die Richtlinien der Fragestunde das erfordern. 
Aber wenn der Herr Staatssekretär darauf vorbe-
reitet ist, lasse ich sie dennoch zu. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich bin 
sicher, daß Sie darüber bei einem Ihrer Fraktionskol-
legen ganz genau Auskunft bekommen können. Ich 
kann das nicht; denn das ist im Jahre 1961 begon-
nen worden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 17 des Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg 
wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Der Abgeordnete Dr. Häfele hat seine beiden Fra-
gen 18 und 19 zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 20 des Abgeordneten Dr. Jobst 
— die letzte Frage aus dem Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amtes — auf: 

Trifft es zu, daß die im Auftrag des Auswärtigen Amtes ge-
plante Architekturausstellung in der bulgarischen Hauptstadt des-
halb von den bulgarischen Behörden unterbunden wurde, weil 
im deutschen Ausstellungskatalog die Formulierung „deutsche 
Architekten" und „Bundesrepublik Deutschland" enthalten und 
weil Fotos von West-Berliner Bauten vorgesehen waren? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, es ist 
nicht richtig, daß die Ausstellung von bulgarischer 
Seite unterbunden wurde. Der Sachverhalt ist viel-
mehr folgender. Wir haben die Bulgaren um Ver-
schiebung der Ausstellung gebeten, weil einige tech-
nische Probleme in der Kürze der Zeit zwischen bul-
garischer Terminnennung und dem Eröffnungster-
min nicht mehr zufriedenstellend geregelt werden 
konnten. Es handelt sich um die Vorbereitung der 
Multivision und der Tonbildschau sowie um die end-
gültige Formulierung der Ausstellungsbroschüre. 
Hierzu gehöre auch die vom Fragesteller erwähnte 
Formulierung „deutsche Architekten", nicht jedoch 
„Bundesrepublik Deutschland". Photos von West

-

Berliner Bauten standen nicht zur Diskussion. 

Was angebliche Schwierigkeiten beim Zeigen von 
Photos West-Berliner Bauten betrifft, so ist fest-
zustellen, daß derartige Exponate für die Ausstel-
lung nicht vorgesehen waren. Die Konzeption der 
Ausstellung in Sofia baut auf — ebenso wie die 
Ausstellung in Belgrad 1972 — auf den Erfahrungen 
der 1971 in Bukarest gezeigten Ausstellung mit dem 
Thema „Mensch, Umwelt, Architektur — dargestellt 
an den Ballungszentren Rhein-Ruhr, Rhein-Main, 
Rhein-Neckar". 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Jobst (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, der 
Begriff technische Schwierigkeiten ist natürlich ein 
sehr dehnbarer Begriff; Sie haben einige Gründe  

angegeben. Aber liegt der wahre Grund nicht darin, 
daß in dem Ausstellungskatalog eben doch Formu-
lierungen enthalten waren, die man heute aus dem 
diplomatischen Sprachgebrauch entfernen möchte? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Herr Abgeordneter, ich habe 
die Gründe hier genannt, d. h. ich habe den einen 
Grund angegeben. Der andere Grund, der behauptet 
wurde, trifft nicht zu. 

Ich habe aber vor allem gesagt, daß es eine sehr 
kurze Terminierung war. Wir haben versucht, dieser 
kurzen Terminierung nachzukommen; das war von 
unserer Seite zu diesem Zeitpunkt ursprünglich kei-
neswegs vorgesehen. 

Daraus haben sich nun in der Tat einige Schwie-
rigkeiten in der praktischen Vorbereitung und in der 
Abstimmung auch der Texte ergeben, wobei ich hin-
zufügen muß, daß der Katalog diesmal ja ganz an-
ders — nämlich mehr allgemein verständlich und 
volkstümlich — aufgebaut werden sollte, während 
der Katalog bei den früheren Ausstellungen, wenn 
ich das recht sehe, mehr fachlich-sachlich war, also 
nicht ganz unseren eigenen Bedürfnissen entsprach. 
Hätte man den alten Katalog übernommen, wäre 
das ganze sicher technisch weniger schwierig gewe-
sen. Aber im Interesse eines Erfolges der Ausstel-
lung ist so verfahren worden. 

Mir kam es vor allem darauf an, hier klarzustel-
len, daß die bulgarische Seite eben nicht diese Aus-
stellung unterbunden hat, sondern daß wir bereit 
sind, diese Ausstellung dann durchzuführen, wenn 
wir glauben, das aufbauen zu können und aufgebaut 
zu haben, was nach unserem eigenen Verständnis 
gezeigt werden sollte. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich aus Ihrer Antwort also schließen, daß die Ver-
schiebung dieser geplanten Ausstellung nicht auf 
einen Einspruch von DDR-Stellen zurückzuführen 
ist? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster des Auswärtigen: Davon war in diesem Zu-
sammenhang nicht die Rede. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amtes beantwortet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Innern auf. Zur Beantwortung der Fragen steht 
Herr Bundesminister Genscher zur Verfügung. 

Frage 21 wird auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Die nächste Frage, Frage 22, ist von dem Herrn 
Abgeordneten Sieglerschmidt eingebracht: 

In welchen Punkten ist ein Beamter deutscher Staatsangehörig-
keit, der von einer europäischen Institution, die in der Anlage 
zu den Entsenderrichtlinien aufgeführt ist, zu einem Dienstherrn 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
im Bundesgebiet überwechseln will, anders gestellt, als er es bei 
einem Wechsel von einem Dienstherrn im Bundesgebiet zum an-
deren wäre, wenn er von einem Dienstherrn im Bundesgebiet 
zu der europäischen Institution entsandt wurde oder ohne eine 
solche Entsendung bei der europäischen Institution beschäftigt 
wurde? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Prä-
sident, ich bitte um die Erlaubnis, die Fragen 22 und 
23 zusammen beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ist der Fragesteller damit einverstanden? — Dann 
rufe ich zusätzlich Frage 23 des Herrn Abgeordneten 
Sieglerschmidt auf: 

Hält die Bundesregierung eine Regelung, nach der der Über-
gang von einer europäischen Institution der genannten Art zu 
einem Dienstherrn im Bundesgebiet so behandelt wird wie eine 
Versetzung nach § 18 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes, 
für erstrebenswert, und welche Hindernisse stehen gegebenen-
falls einer solchen Regelung entgegen? 

Bitte! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Der zu 
einer internationalen Organisation entsandte Be-
amte wird für die Dauer der Entsendung vom natio-
nalen Dienst beurlaubt, ohne seinen bisherigen 
Dienstherrn zu verlieren. Daneben tritt er in ein 
Dienstverhältnis zu dem internationalen Dienst-
herrn, das von dem nationalen Dienstverhältnis un-
abhängig ist. 

Scheidet der entsandte Beamte aus dem interna-
tionalen Dienst aus, so endet seine Beurlaubung, 
und er hat seinen nationalen Dienst wieder aufzu-
nehmen. Die im internationalen Dienst verbrachte 
Zeit gilt laufbahn-, besoldungs- und versorgungs-
rechtlich als im nationalen Dienst verbracht. Even-
tuelle Versorgungszahlungen oder Kapitalabfindun-
gen beim Ausscheiden aus dem internationalen 
Dienst muß sich der entsandte Beamte teilweise an-
rechnen lassen, sofern sie mit nationalen Dienst-
oder Versorgungsbezügen zusammentreffen. 

Eine dem § 18 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes entsprechende Regelung ist für den ent-
sandten Beamten entbehrlich, weil die Betreffenden 
im nationalen Dienst verbleiben. 

Der nicht enstandene Bedienstete, der aus dem 
Dienst einer internationalen Organisation ausschei-
den und in den deutschen öffentlichen Dienst ein-
treten will, müßte unter erstmaliger Begründung 
eines Beamtenverhältnisses in den öffentlichen 
Dienst eingestellt werden. Die Voraussetzungen für 
die Einstellung richten sich nach den jeweiligen Be-
amtengesetzen. Die im internationalen Dienst ver-
brachte Zeit wird dabei im Bundesdienst besol-
dungs- und versorgungsrechtlich berücksichtigt. So-
weit die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, kann der Bundespersonalausschuß 
Ausnahmen zulassen. 

Die Schaffung einer dem § 18 Abs. 2 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes entsprechenden Regelung 
für nicht entsandte Bedienstete internationaler Or-
ganisationen, die im übrigen nicht allein Sache des 
deutschen Gesetzgebers wäre, sondern völkerrecht-
liche Vereinbarungen mit den internationalen Orga-
nisationen voraussetzt, bliebe in ihrer praktischen 
Anwendung ohne Bedeutung; denn jeder Dienst-

herr im internationalen wie im nationalen Bereich 
verfügt über eine eigene Personalhoheit und legt 
die Voraussetzungen für die Einstellung in seinen 
Dienst nach eigenen Maßstäben fest, und er muß 
vor einer Versetzung seine Zustimmung erteilen. 

Nach § 18 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes finden bei einer Versetzung auf die beamten- 
und besoldungsrechtliche Stellung die im Bereich 
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften An-
wendung. Daraus ergibt sich, daß der nach einer 
dem § 18 Abs. 2 entsprechenden Regelung versetzte 
Bedienstete nicht besser stünde als derjenige, der 
sich ohne Versetzung von der internationalen Or-
ganisation unmittelbar bei einem nationalen Dienst-
herrn um Aufnahme in den öffentlichen Dienst be-
wirbt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Sieglerschmidt (SPD) : Herr Minister, kann ich 
Ihren Worten entnehmen, daß diejenigen Bewerber, 
die aus einer internationalen Organisation, aus einer 
europäischen Institution kommen, ohne vorher ent-
sandt worden zu sein, nach dem jetzigen Verfahren 
sozial-wirtschaftlich — darauf allein kommt es mir 
in diesem Zusammenhang an — praktisch so gestellt 
sind, als wenn sie von einem Dienstherrn im Bun-
desgebiet kämen? Ich denke hierbei an Anrechnung 
der Dienstzeiten usw. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Insoweit 
ja, Herr Abgeordneter, nicht aber hinsichtlich ihres 
Anspruches, bei einem deutschen Dienstherrn be-
schäftigt zu werden. Ich glaube aber, daß bei der zu-
nehmend notwendigen Zusammenarbeit deutscher 
Behörden mit internationalen Einrichtungen der Er-
fahrungsgewinn, den die Betreffenden bei ihrer 
Tätigkeit in internationalen Organisationen gehabt 
haben, von deutschen Dienstherren gern genutzt 
wird, so daß sich hier wahrscheinlich Einstellungs-
probleme in der Regel nicht ergeben werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Sieglerschmidt (SPD) : Herr Minister, kann man 
nach den bisherigen Erfahrungen heute wirklich 
schon sagen, daß für die zurückkehrenden Beamten 
— ich meine jetzt beide Kategorien, sowohl die ent-
sandten als auch die anderen — im Hinblick auf das, 
was sie nach ihrer Rückkehr erwartet, tatsächlich 
ein Anreiz besteht, zu einer internationalen Institu-
tion zu gehen, oder wäre es nicht notwendig, noch 
weitere Maßnahmen ins Auge zu fassen, um mög-
lichst qualifizierten deutschen Beamten stärkere An-
reize zu bieten, zu einer internationalen Organisa-
tion, vor allen Dingen im europäischen Bereich, zu 
gehen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, das Problem, das nicht nur Sie, son-
dern auch die Bundesregierung bewegt, hat, wie Sie 
wissen, im Dezember 1971 den Deutschen Bundestag 
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beschäftigt. Die Bundesregierung ist damals aufge-
fordert worden, dem Parlament über Maßnahmen zu 
berichten, die Probleme der von Ihnen geschilderten 
Art abmildern oder ganz beseitigen können. Dieser 
Bericht ist von der Bundesregierung fertiggestellt. 
Er wird dem Parlament in Kürze zugeleitet werden. 
Sie werden darin eine Reihe von Vorschlägen fin-
den, die genau in die von Ihnen gewünschte Richtung 
gehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Danke! Die Fragen der Abgeordneten Frau Dr. Walz 
werden auf Wunsch der Fragestellerin schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Die Frage 26 ist von dem Herrn Abgeordneten Dr. 
Wittmann (München) eingebracht worden: 

Auf welche Weise werden die besonderen Belastungen ausge-
glichen, denen Soldaten, Beamte, Angestellte und Arbeiter des 
Bundes bei ihrer Tätigkeit im Schichtdienst in geschlossenen un-
terirdischen Räumen im Bereich der Nachrichtenübermittlung, der 
elektronischen Luftüberwachung oder in anderen vergleichbaren 
Tätigkeiten ausgesetzt sind, und denkt die Bundesregierung ins-
besondere daran, eine entsprechende Zulage vorzusehen? 

Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Nach den 
derzeit geltenden Regelungen erhalten Beamte und 
Soldaten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung 
für das Einfahren in noch nicht fertiggestellte unter-
irdische Anlagen. Hiermit werden besondere Be-
lastungen berücksichtigt, die sich wegen der noch in 
Gang befindlichen Bauarbeiten am Arbeitsort er-
geben. Für Arbeitnehmer sehen die meisten tarif-
lichen und außertariflichen Regelungen eine Zulage 
ebenfalls nur bei Vorliegen der genannten oder 
ähnlicher Voraussetzungen vor. 

Im übrigen werden Besonderheiten, die sich aus 
dem Schichtdienst ergeben, schon jetzt tarifrechtlich 
und bei Beamten nach der Verordnung zur vorläufi-
gen Regelung der Erschwerniszulagen vom 19. De-
zember 1972 abgegolten. Die Abgeltung nach der 
Verordnung ist zunächst nur eine befristete Rege-
lung, die lediglich den schon bisher bestehenden 
Zustand fortschreibt. 

Im Rahmen einer in Vorbereitung befindlichen 
weiteren Verordnung über Erschwerniszulagen wer-
den Sachentscheidungen über weitere Tatbestände 
getroffen werden. Hierbei wird auch die von ver-
schiedenen Seiten erhobene Forderung zu prüfen 
sein, ob die Tätigkeit in schon fertiggestellten unter-
irdischen Anlagen zusätzlich in Geld abgefunden 
werden soll. Die Verordnung muß mit den Ländern 
abgestimmt werden. Sie bedarf außerdem der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr 
Minister, ich habe Sie also richtig verstanden, daß 
über die Frage, ob es so etwas wie eine Zulage für 
eine Tätigkeit in fertiggestellten Einrichtungen 
geben soll, noch nicht entschieden ist? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Darüber 
ist noch nicht entschieden. Sie sehen aber, daß die 
Bundesregierung das von Ihnen angeschnittene Pro-
blem kennt und in Zusammenarbeit mit den Ländern 
prüft, wie es gelöst werden kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die beiden nächsten Fragen sind von dem Herrn 
Kollegen Schmidt (München) eingereicht worden. 
Ich sehe den Herrn Fragesteller nicht. Die Fragen 
werden daher schriftlich beantwortet. Die Antwor-
ten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 29 des Herrn Abgeordneten 
Lambinus auf: 

Ist der Bundesregierung der tatsächliche Grund für die Still-
legung des Versuchsatomkraftwerkes Kahl am Main bekannt, und 
ist die Bundesregierung in der Lage, eine Sicherheitsgarantie be-
züglich eines etwaigen Radioaktivitätsaustritts für die betroffene 
Bevölkerung des bayerischen Untermaingebiets auszusprechen? 

Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, die Bundesregierung kennt den Grund für die 
Stillegung des Versuchsatomkraftwerkes Kahl. Sie 
ist über die aufgetretenen Schwierigkeiten und die 
von der zuständigen Aufsichtsbehörde veranlaßten 
Maßnahmen voll informiert und hat zusätzlich die 
Reaktorsicherheitskommission eingeschaltet. Eine 
Zustimmung zur Wiederinbetriebnahme der Anlage 
wird erst erfolgen, wenn auch die letzten noch aus-
stehenden Untersuchungen bestätigen, daß die nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik erforder-
liche Vorsorge gegen Schäden, insbesondere gegen 
einen Austritt radioaktiver Stoffe in die Umge-
bung, getroffen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lambi-
nus. 

Lambinus (SPD) : Herr Minister, ist die Bundes-
regierung bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür zu sorgen, daß die Öffentlichkeit künftig 
rechtzeitig über derartige Stör- oder Schadensfälle 
informiert wird, damit unnötige Beunruhigungen 
in der Bevölkerung vermieden werden können? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich halte 
gerade in diesem Bereich eine Ö ffentlichkeitsarbeit 
für dringend notwendig, Herr Abgeordneter, um 
zum Teil Übertreibungen, auf der anderen Seite 
aber auch Verniedlichungen des Tatbestands ent-
gegenwirken zu können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weiteren Zusatzfragen. — Ich rufe die 
Frage 30 des Herrn Abgeordneten Löffler auf. Der 
Herr Abgeordnete Löffler hat um schriftliche Be-
antwortung der eingereichten Frage gebeten. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 31 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Slotta auf. Er hat ebenfalls um schriftliche Beant-
wortung seiner Frage gebeten. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Ich rufe die Frage 32 des Herrn Abgeordneten 

Dr. Klein (Göttingen) auf: 
Trifft es zu, daß, wie Pressemitteilungen besagen, kommunisti-

schen Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland, dar-
unter der Deutschen Kommunistischen Partei, der Sozialistischen 
Deutschen Arbeiterjugend und dem Studentenbund Spartakus 
aus der Deutschen Demokratischen Republik finanzielle Mittel in 
der Größenordnung von ca. 100 Millionen DM zufließen, und was 
gedenkt die Bundesregierung bejahendenfalls dagegen zu tun? 

Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die Pres-
semitteilungen, kommunistische Organisationen in 
der Bundesrepublik Deutschland, darunter die DKP, 
erhielten aus der Deutschen Demokratischen Repu-
blik finanzielle Mittel in der Größenordnung von 
100 Millionen DM, können, soweit sie die Höhe des 
Geldbetrages betreffen, nicht bestätigt werden. 

Nach den Rechenschaftsberichten, die  die DKP dem 
Präsidenten des Deutschen Bundestages gemäß § 23 
des Parteiengesetzes eingereicht hat 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

und denen ausschließlich die eigenen Angaben der 
DKP zugrunde liegen - Ihre Heiterkeit, Herr Abge-
ordneter, ist bereits dadurch überholt, daß ich diesen 
Einschub gemacht habe —, hat sie aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden und anderen insgesamt einge-
nommen: 1969 2,485 Millionen DM — das galt da-
mals für neun Monate —, 1970 6,062 Millionen DM 
und 1971 6,789 Millionen DM. 

Nach vorliegenden Erkenntnissen liegt der tat-
sächliche finanzielle Aufwand der DKP jedoch we-
sentlich über den von ihr angegebenen Beträgen. Es 
liegen auch Anhaltspunkte dafür vor, daß der DKP 
zur Deckung dieses Bedarfs erhebliche Zuwendun-
gen aus der DDR zufließen. 

Zuwendungen an Parteien, andere Organisationen 
oder Vereinigungen im politischen Bereich können 
nicht unterbunden werden. Das gilt auch für Zu-
wendungen, die von Stellen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen 
den Zuwendungen, die nach Ihren Ausführungen 
aus der DDR an kommunistische Organisationen in 
der Bundesrepublik fließen und der bereits in der 
gestrigen Debatte zitierten Bestimmung des Art. 8 
Abs. 2 der DDR-Verfassung, wonach es das Ziel der 
DDR ist, eine Wiedervereinigung auf der Grundlage 
des Sozialismus herbeizuführen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich entnehme Ihrer Fragestellung eine 
hohe Bewertung von Verfassungsbestimmungen der 
DDR. Ich teile das nicht in vollem Umfang; aber wir 
wissen, daß wir immer, solange kommunistische Or-
ganisationen in der Bundesrepublik Deutschland tä-
tig waren, registrieren mußten, daß Zuwendungen 
aus der DDR in die Bundesrepublik geflossen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU): Herr Bundes-
minister, sind Sie mit mir der Meinung, daß es in 
der DDR-Verfassung Bestimmungen gibt, die die 
DDR-Regierung ernster nimmt, und solche, die sie 
weniger ernst nimmt? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das wird 
sie, wie das in allen Ländern ist, die ich nicht für 
demokratische Rechtsstaaten halten würde, nach Be-
lieben tun. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Opitz. 

Opitz (FDP) : Herr Minister, sind Sie auch in der 
Lage, uns zu sagen, von wem und in welcher Höhe 
die „Nationalzeitung" unterstützt wird? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich bin 
auf diese Frage nicht vorbereitet, Herr Abgeordne-
ter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU): Herr Bundesminister 
Genscher, halten Sie es nicht für möglich, daß auf 
diese Weise Gebühren, die die Bundesrepublik 
Deutschland an die DDR zahlt, zur Unterstützung 
der DKP wieder in die Bundesrepublik zurückflie-
ßen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, das ist eine Problematik, mit der sich 
diese Regierung ebenso wie ihre Vorgängerinnen 
auseinanderzusetzen hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Bundesmini-
ster, können Sie bestätigen, daß die Zuwendungen 
aus der DDR an kommunistische Organisationen in 
der Bundesrepublik in den letzten Jahren konti-
nuierlich angestiegen sind? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das kann 
ich nicht bestätigen, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Minister, be-
stehen irgendwelche Möglichkeiten, etwas dagegen 
zu unternehmen, daß Parteien erweislich falsche 
Angaben über  die  Höhe ihrer Mittel nach dem 
Parteiengesetz machen, wie Sie ja soeben hier be-
stätigt haben. 
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Genscher, Bundesminister des Innern: Hier ist 
ohne Zweifel eine Lücke im Parteiengesetz. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage, die Frage 33 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Klein (Göttingen), auf: 

Hält die Bundesregierung insbesondere eine derartige Finanzie-
rung soldier Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland 
durch die Deutsche Demokratische Republik bzw. durch Organi-
sationen mit Sitz in der DDR für vereinbar mit den Bestimmun-
gen des Vertrags über die Grundlagen der Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik, in denen zum Ausdruck gebracht wird, daß die 
beiden Staaten ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit in inne-
ren und äußeren Angelegenheiten zu respektieren die Absicht 
haben? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Nach 
Inkrafttreten des Grundvertrages, Herr Abgeord-
neter, wird sich auch diese Frage neu stellen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weiteren Zusatzfragen. — Ich rufe die nächste 
Frage auf, die Frage 34 des Herrn Abgeordneten 
Walther: 

Wer ist für  die  Betreuung amnestierter ehemaliger Häftlinge 
in der DDR, welche in die Bundesrepublik Deutschland entlassen 
wurden, zuständig, und mit welchen Hilfen hat dieser Personen-
kreis nach seinem Eintreffen in der Bundesrepublik Deutschland 
auf Grund welcher Rechtsgrundlagen zu rechnen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die in 
der Regel in geschlossenen Transporten aus der 
DDR einreisenden ehemaligen Häftlinge werden 
dem Notaufnahmelager Gießen zugeführt. Ihre Be-
treuung während des Lageraufenthalts übernimmt 
das Land liessen. Der Bund führt in dieser Zeit das 
Notaufnahmeverfahren durch. Am Ende steht die 
Einweisung in die einzelnen Bundesländer nach 
einem bestimmten Verteilerschlüssel. 

Vor Verlassen des Lagers erhält jeder die Be-
grüßungsgabe der Bundesregierung in Höhe von 
150 DM für die Bestreitung der ersten Bedürfnisse, 
bis das Einweisungsland seine Betreuung übernimmt. 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, Herr 
Kollege, die vielfältigen Betreuungsmaßnahmen im 
einzelnen zu nennen. Herausgreifen möchte ich nur 
die Arbeitsvermittlung und die Versorgung mit 
Wohnraum. Soweit die Amnestierten politische 
Häftlinge sind, stehen ihnen die Vergünstigungen 
des Häftlingshilfegesetzes zu. Im allgemeinen wer-
den ihnen dann schon vor Erteilung der Häftlingsbe-
scheinigung das Entlassungsgeld von 200 DM und 
die Übergangsbeihilfe von 300 DM ausgezahlt und 
unter Umständen auch ein Erholungsaufenthalt er-
möglicht. 

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Be-
treuungsmaßnahmen enthält die von meinem Mini-
sterium herausgegebene Broschüre „Wegweiser für 
Heimkehrer und für ehemalige politische Häftlinge 
sowie deren Angehörige und Hinterbliebene". Sie 
werden in Ihrem Fach ein Exemplar vorfinden. 

Außerdem nehmen die ehemaligen Häftlinge, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, 
an den Leistungen des Lastenausgleichsgesetzes, des 
Flüchtlingshilfegesetzes, des Berufsausbildungsför-
derungsgesetzes und anderer einschlägiger Gesetze 
teil. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. — Dann rufe ich die nächste Frage, 
die Frage 35 des Herrn Abgeordneten Dr. Altham-
mer, auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Beschluß 
der Ministerpräsidenten aller Bundesländer, keine Extremisten 
in den öffentlichen Dienst einzustellen, politisch bedenklich sei? 

Bitte, Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich wäre 
dankbar, Herr Kollege, wenn ich die Fragen wegen 
des Zusammenhangs zusammen beantworten dürfte. 

(Abg. Dr. Althammer: Herr Präsident, ich 
hätte an sich zu beiden Fragen je zwei 

Zusatzfragen!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, Ihr Zusatzfragerecht wird nicht ver-
kürzt. — Dann sind Sie mit der gemeinsamen Be-
antwortung einverstanden. Ich rufe daher auch die 
Frage 36 des Herrn Abgeordneten Dr. Althammer 
auf: 

Falls dies nicht der Fall ist, wird die Bundesregierung darauf 
hinwirken, daß eine einheitliche Anwendung des Beschlusses er-
folgt und so dem Prinzip der Gleichbehandlung Rechnung getra-
gen wird? 

Bitte, Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Nach den 
Vorschriften der Beamtengesetze des Bundes und 
aller Länder darf in das Beamtenverhältnis nur be-
rufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, daß er 
jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Nach 
den Vorschriften der Tarifverträge müssen sich die 
Angestellten durch ihr gesamtes Verhalten zur frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen, Arbeiter müssen sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur demokratischen 
Staatsauffassung bekennen. Allein diese gesetzlichen 
und tariflichen Vorschriften bilden für die Bundes-
regierung und die Regierungen der Länder die 
Grundlage für die Entscheidung, ob ein Bewerber 
in den öffentlichen Dienst eingestellt werden kann 
oder nicht. 

Der Beschluß des Bundeskanzlers und der Regie-
rungschefs der Länder hat kein neues Recht geschaf-
fen oder bestehendes Recht verändert. Das konnte 
und das wollte er nicht. Der Beschluß ist vielmehr 
Ausdruck der Entschlossenheit der Regierungen in 
Bund und Ländern, den öffentlichen Dienst nicht 
Verfassungsfeinden auszuliefern. Er soll darüber 
hinaus die Entscheidungsvorbereitung der Verwal-
tung im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwen-
dung erleichtern. Die Bundesregierung ist daher 
nicht der in Ihrer ersten Frage zitierten Auffassung. 

Ihrer Frage nach der einheitlichen Anwendung 
des Beschlusses liegt die Forderung nach möglichst 
einheitlicher Entscheidungspraxis zugrunde. Diese 
Forderung ist berechtigt. Sie bedeutet gleiche Ent-
scheidung bei gleichem Sachverhalt. Solche Gleich-
heit des Sachverhalts ist in der Praxis meist nicht 
gegeben. Deshalb verlangt der Beschluß des Bundes-
kanzlers und der Ministerpräsidenten der Länder 
ausdrücklich, daß jeder Einzelfall sorgfältig und ge- 
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wissenhaft geprüft wird. Das schließt eine pauschale 
und generalisierende Regelung von vornherein aus. 

Für einen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik 
Deutschland ist die Bindung der vollziehenden Ge-
walt an Gesetz und Recht, wie sie das Grundgesetz 
in Art. 20 Abs. 3 normiert, eine Selbstverständlich-
keit. Diese Bindung bietet grundsätzlich die Gewähr 
für eine größtmögliche Einheitlichkeit der behörd-
lichen Entscheidungen im Sinne der Rechtsgleichheit. 
Divergierende Entscheidungen der Verwaltung sind 
hier wie bei allen auf den Einzelfall abgestellten 
Entscheidungen nicht auszuschließen. Das gilt übri-
gens auch für die Rechtsprechung. Daher dient 
— und das begrüßt die Bundesregierung ausdrück-
lich — die zu erwartende höchstrichterliche Recht-
sprechung in dieser Frage, indem sie zu einer ein-
heitlichen Rechtsanwendung beiträgt, zugleich auch 
der Rechtssicherheit. 

Die Bundesregierung wird im übrigen alle Bemü-
hungen fördern, die auf eine einheitliche Rechts-
anwendung gerichtet sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter. 

Dr. Althammer (CDU/CSU): Herr Minister, 
nachdem Sie laut „General-Anzeiger" erklärt haben, 
daß für den Bereich des Bundes Durchführungsvor-
schriften nicht erforderlich seien: Wie stellen Sie 
sich zu den bereits erlassenen Durchführungsvor-
schriften in den einzelnen Ländern? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich habe 
das nicht erklärt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Wie stellt sich die 
Bundesregierung zu der Frage, ob die Mitgliedschaft 
bei einer eindeutig verfassungswidrigen Organisa-
tion genügt, um einen öffentlich Bediensteten aus 
dem Dienst zu entlassen oder eine Einstellung ab-
zulehnen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich habe schon in der Antwort die 
gemeinsame Interpretation des Beschlusses des Bun-
deskanzlers und der Ministerpräsidenten gegeben. 
Danach ist in jedem Falle eine Einzelfallentscheidung 
notwendig, keine generalisierende Entscheidung. Es 
kann also nicht sklavisch an die Mitgliedschaft ange-
knüpft werden. Dabei ist zu bemerken, daß die 
Frage, ob eine Partei verfassungswidrig ist, nicht im 
Entscheidungsermessen der Bundesregierung steht. 
Sie kann sich nur dazu äußern — und sie tut das —, 

ob eine solche Partei eine verfassungsfeindliche Ziel-
setzung hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Minister, wie 
stellen Sie sich zu der Tatsache, daß Fälle bekannt-
geworden sind, in denen in einem einzelnen Bun-
desland ein Bewerber zurückgewiesen wurde und 
eine Gerichtsentscheidung ergangen ist, daß diese 
Zurückweisung zu Recht erfolgt sei, derselbe Be-
werber dann aber trotzdem in einem anderen Bun-
desland beschäftigt worden ist? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, das unterstreicht die Notwendigkeit, 
die auch in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, auf 
eine einheitliche Rechtsanwendung hinzuwirken. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben noch eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Minister, 
nachdem Sie das eben festgestellt haben, frage ich 
Sie: Was wird die Bundesregierung ihrerseits unter-
nehmen, um diese einheitliche Rechtsanwendung 
sicherzustellen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Wir sind 
bemüht, das im Zusammenwirken mit den Ländern 
zu tun. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Minister, Sie haben gesagt, 
daß eine generalisierende und pauschalierende Ab-
lehnung nicht ausreichend ist. Darf ich das so ver-
stehen, daß Sie es rechtsstaatlich für bedenklich 
halten, wenn die Begründung so erfolgt, wie im 
Falle einer Landesregierung — ich darf die Begrün-
dung mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zitie-
ren, da die komplette Begründung so kurz ist, daß 
sie den Rahmen eines Zitats nicht sprengt —: 

Betr. Antrag auf Einstellung in den Schuldienst 
des Landes Schleswig-Holstein 

Ich bestätige dankend den Eingang Ihres oben 
aufgeführten Schreibens, mit dem Sie um Über-
nahme in den Schuldienst des Landes Schles-
wig-Holstein bitten. Nach dem Landesbeamten-
gesetz, insbesondere den §§ 9, 10, 18 ff. darf in 
das Beamtenverhältnis nur berufen werden, 
wer die dort genannten Voraussetzungen er-
füllt. Diese Voraussetzungen erfüllen Sie nicht 
in vollem Umfang (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Landes-
beamtengesetz). Ihre Bewerbung kann ich da-
her leider nicht berücksichtigen. 

Hochachtungsvoll 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich kann aus der von Ihnen zitierten 
Begründung den Sachinhalt der Begründung nicht 
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entnehmen, kann also nicht sagen, ob sich diese 
Begründung auf die formale Mitgliedschaft in einer 
Partei oder Organisation stützt oder ob die anstel-
lende Behörde der Entscheidung einen anderen 
Sachverhalt zugrunde gelegt hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Klein. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, ich habe Sie eben wohl richtig dahin 
gehend verstanden, daß Sie sagen, eine sklavische 
Anknüpfung an die Mitgliedschaft in bestimmten 
Organisationen sei deshalb nicht hinreichend, weil 
es nicht im Ermessen der Bundesregierung stehe, 
über die Verfassungsfeindlichkeit von politischen 
Parteien zu entscheiden. Halten Sie diese Meinung 
auch im Hinblick auf die DKP aufrecht, oder sind 
Sie mit mir der Auffassung, daß die DKP eine 
Nachfolgeorganisation der 1956 vom Bundesverfas-
sungsgericht verbotenen KPD ist? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, Sie haben mich zunächst mißverstan-
den. Ich habe mich in meiner Antwort auf eine der 
Zusatzfragen des Herrn Kollegen Althammer zu 
zwei Komplexen geäußert, einmal zu der Frage, ob 
in jedem Falle die Anknüpfung an die Mitglied-
schaft zu einer Nichteinstellung führen soll oder 
nicht. Hier habe ich gesagt, daß es auch nicht in der 
Absicht der Ministerpräsidenten lag, eine sklavische 
Anknüpfung an die Mitgliedschaft vorzunehmen. 

Im Rahmen derselben Beantwortung habe ich 
mich zu dem anderen Sachverhalt geäußert, weil 
der Kollege Althammer von verfassungswidrigen 
Parteien gesprochen hat, und habe dazu gesagt, 
daß es zwar das Recht und aus dein Gesichtspunkt 
des positiven Verfassungsschutzes auch die Pflicht 
der Bundesregierung sei, wenn sie der Meinung ist, 
daß eine Partei verfassungswidrige Ziele verfolgt, 
dies sehr wohl zum Ausdruck zu bringen. Ob die 
Partei verfassungswidrig ist, kann allein das Bun-
desverfassungsgericht feststellen. 

Das vorausgeschickt, ist es so, daß die Bundes-
regierung ihre Auffassungen über das Verhält-
nis der Deutschen Kommunistischen Partei zur 
früheren und verbotenen Kommunistischen Partei 
Deutschlands, also zur KPD, hat. Sie weichen im 
wesentlichen nicht von Erkenntnissen ab, die seit 
langem vorliegen. Es ist Ihnen bekannt, daß sich 
die Zielsetzung der DKP seit ihrer Gründung nicht 
verändert hat. Ihre Zielsetzung und ihre personelle 
Führungsgruppe — falls Sie auf den Gesichtspunkt 
der Personalidentität aus sein sollten — haben 
sich seit ihrer Gründung im Jahre 1968 nicht ver-
ändert. Diese Bundesregierung -- wie ihre Vor-
gängerin — sieht in diesem Zeitpunkt keinen An-
laß, gegen die DKP vorzugehen. Sie befindet sich 
übrigens in dieser Frage in Übereinstimmung_ mit 
allen Landesregierungen; ich betone: mit allen, 
Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wohl-
rabe. 

Wohlrabe (CDU CSU) : Herr Bundesminister, tei-
len Sie die durch das Mitglied der FDP-Fraktion 
im baden-württembergischen Landtag Jürgen Mor-
lock zum Ausdruck gebrachte Auffassung — die 
zum Teil auch von Mitgliedern Ihrer Fraktion hier, 
insbesondere jedoch von Mitgliedern der FDP-Frak-
tion im baden-württembergischen Landtag geteilt 
wird — , nach der der Beschluß der Regierungschefs 
zu „Gesinnungsschnüffelei, Gesinnungsterror, zur 
Einschränkung freier Meinungsäußerung und poli-
tischer Betätigung" führe? So das Zitat aus der 
„Süddeutschen Zeitung" vom 13. Februar 1973. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, zunächst finde ich, daß wir uns hier 
in einer Fragestunde und nicht in einer Zensur-
stunde über Äußerungen von Abgeordneten der 
Parlamente befinden, und zwar unabhängig davon, 
ob das der Bundestag oder ein Landtag ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Um mir nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müs-
sen, ich wolle in der Sache ausweichen, möchte ich 
aber hinzufügen, daß ich mich gerade bei einer 
Äußerung von diesem Gewicht gern auf die Ori-
ginaläußerung und nicht auf eine Wiedergabe be-
ziehen möchte. Da es sich um einen liberalen, also 
rechtsstaatlich orientierten Abgeordneten handelt, 
vermute ich, daß er hat sagen wollen, daß ein sol-
cher Beschluß sehr wohl dazu führen könne, wenn 
er nicht rechtsstaatlich angewendet werde. Sicher 
wollte er den Beschluß als solchen nicht so qualifi-
zieren. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Minister, da Sie nachdrück-
lich auf die Notwendigkeit der sorgfältigen Prüfung 
eines jeden Einzelfalles hingewiesen haben und da-
mit mit dem Kommentar von Karl Hermann Ule, 
der auch von dem Kollegen Wehner in dem Artikel 
der Esslinger Zeitung zitiert wurde, voll im Ein-
klang stehen, wo es heißt, daß dem Bewerber die 
politische Zuverlässigkeit nicht allein deshalb abge-
sprochen werden kann, weil die Partei, der er an-
gehört oder zu der er sich bekennt, nach der Mei-
nung des Dienstherrn verfassungswidrig ist, son-
dern die Entscheidung dieser Frage nach Art. 21 
Abs. 2 des Grundgesetzes allein dem Bundesverfas-
sungsgericht zusteht, möchte ich Sie fragen, ob Sie 
solche Praktiken, wie sie nach der Frage meines 
Kollegen Gansel offenbar in Schleswig-Holstein üb-
lich sind, nicht doch als sehr bedenklich und rechts-
widrig ansehen. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich darf 
noch einmal sagen, daß aus dem Zitat, das hier von 
Herrn Kollegen Gansel verlesen worden ist, nicht 
erkennbar ist, ob die Anstellungsbehörde auf die 
formale Mitgliedschaft oder auf andere Tatbestände 
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abgestellt hat. Ich vermute, daß das im Rahmen des 
möglichen und vermutlich auch eingeleiteten Ver-
fahrens deutlich werden wird. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Vogel. 

Vogel (Ennepetal) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß ein 
Bewerber für den öffentlichen Dienst, der einer radi-
kalen Partei angehört, nur dann abgewiesen wer-
den darf, wenn das Bundesverfassungsgericht diese 
Partei verboten hat, und daß entsprechend Angehö-
rige von Organisationen, die radikal sind, nur dann 
abgewiesen werden dürfen, wenn diese Organisatio-
nen verboten sind? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, diese Meinung teilt die Bundesregie-
rung nicht, und das hat gute Gründe. Ich darf dar-
auf verweisen, daß wir — Sie heben ja mit Ihrer 
Frage auf das Parteienprivileg ab — in der Tat das 
Parteienprivileg haben, das Ausdruck einer beson-
deren Toleranz auch gegenüber den radikalen Par-
teien ist. Wenn Angehörige dieser Parteien nur 
dann vom öffentlichen Dienst ferngehalten werden 
könnten, wenn man die Parteien verbietet, würde 
das dazu führen, daß man, um sie fernzuhalten, ein 
Parteienverbot, also das wesentlich schärfere Mittel 
einsetzen müßte, welches unter dem Gesichtspunkt 
eines freiheitlichen Rechtsstaats nur als letztes Mit-
tel anzusehen ist. Schon der Gesichtspunkt der Ver-
hältnismäßigkeit auch beim Schutz unseres freiheit-
lichen Rechtsstaats ist nach unserer Auffassung ein 
gewichtiges Argument, nicht so zu verfahren. 

Ich sage noch einmal, daß es unbenommen ist, die 
Zielsetzungen radikaler Parteien zu bewerten. Das 
ergibt sich auch aus den Aufgaben, die das Grund-
gesetz und das Gesetz über den Verfassungsschutz 
der Bundesregierung und den Länderregierungen 
übertragen. Aber man muß bedenken — und deshalb 
finde ich die Diskussion dieser Frage manchmal 
etwas vordergründig —, daß natürlich die verfas-
sungsfeindliche Haltung eines Bewerbers nicht etwa 
nur durch die Mitgliedschaft in einer Partei zum 
Ausdruck kommen kann. Es kann ja auch jemand 
gegen die Verfassung sein, ohne Mitglied einer 
Partei zu sein. Wir sollten uns vor einer Verengung 
dieser Problematik hüten. Ich könnte mir sogar vor-
stellen, daß besonders gefährliche Leute die Mit-
gliedschaft in einer solchen Partei meiden, damit sie 
um so unerkannter in den Staatsdienst eintreten 
können. 

Insgesamt muß man sagen, daß die Mitgliedschaft 
in einer nicht verbotenen Partei nicht von der durch 
die Beamtengesetze gebotenen und konkretisierten 
Verfassungstreue entbindet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zu einer Zusatzfrage Herr Abgeordneter Schmude. 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Minister, verstehe ich 
Ihre Darlegungen richtig, wenn ich ihnen entnehme, 
daß die Bundesregierung der verschiedentlich ver-

tretenen Auffassung ausdrücklich zustimmt, es sei 
politisch und verfassungsrechtlich bedenklich, allein 
aus der Zugehörigkeit zu einer nicht verbotenen Par-
tei einen Grund für die Ablehnung des Bewerbers 
um die Aufnahme in den öffentlichen Dienst herzu-
leiten. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, das ist nicht nur die Meinung der 
Bundesregierung, sondern das lag auch der Entschei-
dungsfindung der Ministerpräsidenten zugrunde. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zur letzten Zusatzfrage Herr Abgeordneter Gerlach. 

Gerlach (Obernau) (CDU/CSU): Herr Minister, 
haben Sie aus der bisherigen Anwendung des Be-
schlusses der Regierungschefs den Eindruck gewon-
nen, daß er auch als Handhabe dient, Sozialdemokra-
ten, Gewerkschaftlern und Unorganisierten den Ein-
tritt in den öffentlichen Dienst zu verwehren, wie es 
kürzlich in einem Brief an den Herrn Bundeskanzler 
gesagt wurde? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich habe 
diesen Eindruck nicht gewonnen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 37 des Abgeordneten Dr. Waffen-
schmidt auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß mit der Aus-
schreibung eines neuen Bundeswettbewerbs ,,Geordnete Müll-
deponie in den Gemeinden" wertvolle Beitrage für eine land-
schaftsgerechtere, den Bedürfnissen der Bevölkerung nach Sicher-
heit und Gesundheit entsprechende Beseitigung fester Abfall-
stoffe geleistet werden könnten? 

Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die Bundesregierung teilt diese Mei-
nung. Im Umweltprogramm der Bundesregierung 
wurde bereits eindringlich auf die Tatsache hinge-
wiesen, daß erhebliche Mengen an Siedlungsabfällen 
ohne ausreichende hygienische Vorsichtsmaßnahmen 
im Gelände abgelagert werden und nur ein kleiner 
Teil der Abfallplätze als geordnet und befriedigend 
im Sinne des Umweltschutzes angesehen werden 
kann. 

Aus diesen Gründen erscheint es notwendig, über 
das Abfallbeseitigungsgesetz hinaus auch durch 
nachahmenswerte Beispiele im Rahmen eines sol-
chen Wettbewerbs zu guten Leistungen anzuregen. 

Die Deutsche Gartenbaugesellschaft hat von mei-
nem Haus im Herbst 1972 den Auftrag zur Vorberei-
tung eines Bundeswettbewerbs „Geordnete Abf all-
deponie in der Landschaft" erhalten. Nach Fertig-
stellung der Ausschreibungsunterlagen wird der 
Wettbewerb voraussichtlich noch im Sommer 1973 
anlaufen können. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Dr. Waffenschmidt (CDU CSU): Herr Minister, 
ist sichergestellt, daß ein solcher Bundeswettbewerb 
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Dr. Waffenschmidt 
durch entsprechende Landeswettbewerbe vorberei-
tet wird, wie wir das auch bei anderen Bundeswett-
bewerben kennen und es sich als hilfreich erwiesen 
hat? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Es ist 
noch nicht sichergestellt, aber wir wollen uns dar-
um bemühen, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben noch eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Waffenschmidt (CDU/CSU) : Ist von Ihnen 
beabsichtigt, in den Ausschreibungsrichtlinien für 
den Bundeswettbewerb auch Möglichkeiten für Bür-
gergruppen und Bürger zu eröffnen, sich mit hilfrei-
chen Vorschlägen zur Bewältigung dieses wichtigen 
Abfallproblems zu beteiligen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich halte 
diese Anregung für sehr erwägenswert. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke Ihnen, Herr Minister. Damit sind die Fra-
gen aus Ihrem Geschäftsbereich beantwortet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf. Die 
Frage 68 ist von dem Herrn Abgeordneten Dr. 
Hammans gestellt: 

Was gedenkt die Bundesregierung gegen Pläne zu unterneh-
men, die in der letzten Zeit häufig in der Presse dargelegt wur-
den und nach denen in der Bundesrepublik Deutschland Stier-
kämpfe spanischer Prägung in der Öffentlichkeit durchgeführt 
werden sollen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Hammans, gemäß 
§ 3 Nr. 4 des Tierschutzgesetzes vom 24. Juli 1972 
ist es verboten, ein Tier zu einer Schaustellung oder 
zu einer ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, so-
fern damit offensichtlich erhebliche Schmerzen, Lei-
den oder Schäden für das Tier verbunden sind. Stier-
kämpfe spanischer Prägung erfüllen diesen Tatbe-
stand. Ihre Ausführung ist damit in der Bundesrepu-
blik Deutschland untersagt. Nach § 15 Abs. 1 des 
Tierschutzgesetzes vom 24. Juli 1972 obliegt die Aus-
führung der Vorschriften dieses Gesetzes und die 
Überwachung ihrer Einhaltung den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden. Wie mir aus Pressemittei-
lungen bekannt ist, haben diese, soweit sie mit der 
Frage konfrontiert worden sind, bisher in ähnlichem 
Sinne entschieden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Dr. Hammans (CDU/CSU): Herr Bundesminister 
Ertl, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß 
ich, da ich als Berichterstatter für das Tierschutzge-
setz damit eingehend beschäftigt war, wie der Herr 
Präsident sicher gerne bestätigen wird, diese Frage 
eigentlich nur gestellt habe, um zu erreichen, daß in 
der Öffentlichkeit ein für allemal das Planen von 
Stierkämpfen spanischer Prägung hier beendet ist? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich bin gern bereit, das zur 
Kenntnis zu nehmen. Ich glaube auch, Ihre Frage hat 
zu einer eindeutigen Klarstellung — und ich hoffe, 
für lange Zeit — in Deutschland geführt. Ich möchte 
diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne 
diesem Parlament für die Unterstützung bei der Ver-
abschiedung eines modernen Tierschutzgesetzes im 
Sinne der Reformpolitik dieser Bundesregierung zu 
danken. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 69 ist von dem Herrn Abgeordneten Milz 
gestellt: 

Trifft es zu, daß die materielle und personelle Ausstattung des 
Naturschutzreferates im Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten völlig unzureichend geblieben ist und den 
allgemeinen Anforderungen und den Ankündigungen im Umwelt-
programm der Bundesregierung nicht in genügender Weise Rech-
nung getragen wird? 

Herr Minister! 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, trotz der — wie 
ich meine, im Sinne aller Fraktionen dieses Hohen 
Hauses -- restriktiven Haushaltspolitik ist es dem 
BML durch interne Maßnahmen in den letzten Jah-
ren gelungen, die personelle Ausstattung des Refe-
rates, das die Aufgaben des Naturschutzes in erster 
Linie wahrnimmt, entsprechend seiner vielseitigen 
Aufgabenstellung zu verbessern. Es umfaßt zur Zeit 
fünf Angehörige des höheren Dienstes und einen 
Angehörigen des gehobenen Dienstes. Daneben hat 
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten durch die Bildung von Arbeits- 
und Projektgruppen zusätzlich Fachkräfte des Mini-
steriums eingesetzt, die bestimmte Schwerpunktauf-
gaben auf den Gebieten des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bearbeitet haben. Ausdruck dieser 
Arbeit war, wie Sie wissen, die Vorlage eines Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege in der 
letzten Legislaturperiode des Bundestages. Darüber 
hinaus sind weitere Fachreferate des Ministeriums 
an speziellen Aufgaben des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege maßgeblich beteiligt. 

Lassen Sie mich zur finanziellen Seite etwas sagen. 
Die finanziellen Aufwendungen des Bundes für Na-
turparke und Landschaftsschutzmaßnahmen sind von 
900 000 DM im Jahre 1969 auf zirka 10 Millionen DM 
im Jahre 1972 erhöht worden. Außerdem konnten 
die Forschungsmittel im Umweltbereich mehr als 
verdoppelt werden. Für Umweltschutzmaßnahmen 
sind im Haushalt des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten für 1973 insgesamt 
35 Millionen DM vorgesehen. Ich meine, diese Aus-
stattung sollte unter zwei Gesichtspunkten gewür-
digt werden, nämlich erstens der fortdauernden und 
nicht zuletzt auch konjunkturpolitisch notwendigen 
restriktiven Haushaltspolitik und zweitens der zu 
meinem Leidwesen immer noch unzureichenden Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes für Natur-
schutz und Landschaftspflege. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 
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Milz (CDU/CSU): Herr Minister, wie erklären Sie 
sich dann den Widerspruch zwischen dem, was Sie 
hier vorgetragen haben, und der Begründung für den 
Rücktritt des Professors Grzimek, der in seiner Be-
gründung für eben diesen Rücktritt ausdrücklich er-
klärt, daß die personelle und finanzielle Ausstat-
tung dieser Abteilung Ihres Hauses unzureichend 
sei, obwohl er von Ihnen in dieser Richtung mehr-
fach Versprechen gemacht bekommen hat? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Verehrter Herr Kollege, ich 
möchte dazu sehr klar folgendes sagen. Herr Pro-
fessor Grzimek, dessen Ausscheiden ich bedaure, 
hat sicherlich mit Recht gesagt, man müsse in 
meinem Hause für die Behandlung der Fragen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege möglicher-
weise eine Unterabteilung schaffen. Ich habe ge-
sagt, ich hätte nichts dagegen, soweit sich kon-
krete Aufgaben ergäben. Die konkreten Aufgaben 
aber stellen sich erst nach Verabschiedung des Ge-
setzes. Aus haushaltsrechtlichen Gründen, aber auch 
aus meiner Gesamtverantwortung für den Haushalt 
habe ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt, mit 
relativ wenigen zusätzlichen Kräften auf der Basis 
der vorhandenen Fachkräfte dem Hohen Hause 
einen auch von Herrn Professor Grzimek — das hat 
er mir in seinem letzten Brief ausdrücklich be-
stätigt — voll anerkannten Entwurf für ein Natur-
schutz- und Landschaftspflegegesetz vorzulegen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Milz (CDU/CSU) : Herr Minister, stellt die Bun-
desregierung zur Zeit Überlegungen an, wer Nach-
folger von Herrn Professor Grzimek werden sollte, 
oder ist die Bundesregierung der Auffassung, daß 
man jetzt dieses Aushängeschild von 1969 der strom-
linienförmigen Politik opfern und diese Stelle nicht 
mehr besetzen sollte? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, für uns war Herr 
Professor Grzimek nie ein Aushängeschild, sondern 
wir haben versucht, uns seine Anregungen zu eigen 
zu machen. Insoweit habe auch ich mit Herrn Profes-
sor Grzimek wiederholt sehr nützliche und frucht-
bare Gespräche geführt. In welcher Form die Bun-
desregierung das Instrument eines Beauftragten bei-
behalten wird, kann ich im Moment nicht beantwor-
ten; denn noch befindet sich Herr Grzimek in Afrika, 
und wie Sie aus der Presse ersehen haben, will der 
Herr Bundeskanzler nach Rückkehr von Herrn 
Grzimek aus Afrika zunächst mit ihm ein Gespräch 
führen. Ich meine nicht, daß man das Fell bereits zu 
einem Zeitpunkt verteilen sollte, zu dem eine be-
troffene Person noch in einem fernen Kontinent ist. 

(Abg. Dr. Wittmann [München] : Er ist in 
die Wüste gegangen!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 70 des Herrn Abgeordneten Milz 
auf: 

Trifft es zu, daß die Ausstattung der für den Naturschutz zu-
ständigen Bundesforschungsanstalt trotz weitgehender Verspre-
chungen der Bundesregierung weit hinter international vergleich

-

haren Einrichtungen — so in Großbritannien, Schweden und 
Niederlande - zurückgeblieben ist? 

Ich darf den Fragesteller darauf aufmerksam 
machen, daß es von seiner Kollegialität abhängt, ob 
die Kollegen, die heute morgen sehr früh hier waren, 
ihre Fragen noch persönlich beantwortet bekommen. 
— Bitte, Herr Minister! 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Für den Natur- und Umwelt-
schutz ist nicht nur — ich bedanke mich für die 
Gelegenheit, das hier einmal in der Öffentlichkeit 
sagen zu können — die Bundesanstalt für Vegeta-
tionskunde, Naturschutz und Landschaftspflege, die 
in der Frage angesprochen wird, zuständig, sondern 
hier sind nahezu alle Forschungsanstalten im Fach-
bereich des BML maßgeblich beteiligt. Sie haben im 
vergangenen Jahr eine umfangreiche Dokumenta-
tion über den Umweltschutz in der Land- und Forst-
wirtschaft vorgelegt. Ich bin gerne bereit, Ihnen, 
Herr Kollege Milz, diese Dokumentation zuzuleiten. 
Ich glaube, sie ist des Studiums wert. Zumindest 
kann ich zu meiner Freude feststellen, daß die ge-
samte internationale Fachwelt erklärt hat, das sei 
die umfangreichste Dokumentation einer Bestands-
aufnahme des Naturhaushalts sowie der tierischen 
und pflanzlichen Produktion. Die Dokumentation hat 
aus diesem Grunde natürlich eine große Beachtung 
gefunden. 

Die Bundesanstalt für Vegetationskunde, Natur-
schutz und Landschaftspflege verfügte im Haushalts-
jahr 1969 über insgesamt 32 etatmäßige Planstellen 
und Stellen, über 9 weitere Stellen für den Sonder-
auftrag „Anfertigung einer Karte der natürlichen 
potentiellen Vegetation in der Bundesrepublik 
Deutschland" und über ein Gesamthaushaltsvolumen 
von 1 303 000 DM. Seit mehreren Jahren ist das 
BML bemüht, die Ausstattung der Anstalt zu ver

-

bessern. Erstmalig im Haushalt 1972 ist es gelungen, 
mit dem weiteren Ausbau der Anstalt zu beginnen. 
Bis zum Jahre 1972 hat sich das gesamte Haushalts-
volumen der Bundesanstalt auf nahezu 1,7 Millionen 
DM erhöht. Zusätzlich erhält die Anstalt seit 1971 
Forschungsaufträge in Höhe von 400 000 DM, aus 
denen etwa 14 weitere Bedienstete beschäftigt wer-
den.  Die Bemühungen um den weiteren Ausbau der 
Anstalt werden in meinem Hause fortgesetzt. Ich 
kann mit gutem Grund sagen, daß sich mein Haus 
bemüht hat, soweit es wiederum im Rahmen der all-
gemeinen Haushaltspolitik möglich ist, sehr gute 
Arbeitsvoraussetzungen für diese Bundesanstalt zu 
schaffen. 

Verehrter Herr Kollege Milz, ich benutze Ihre 
Frage, um generell auch vor diesem Hohen Haus 
etwas in aller Öffentlichkeit klar zu beantworten. 
Mir fehlt jedes Verständnis, wenn ein Wissen-
schaftler, der einer Bundesanstalt angehört, wissen-
schaftliche Aufträge des Bundes als Schularbeiten 
bezeichnet. Dann muß er sich an eine freie Hoch-
schule begeben. Die Bundesanstalten sind dazu da, 
das Ressort und die Bundesregierung wissenschaft-
lich zu beraten und grundlegendes Material zu er-
arbeiten. Wer das als Schularbeiten auffaßt, der 
muß woanders hingehen. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Milz (CDU, CSU): Herr Minister, auch Professor 
Grzimek weist in der Begründung seines Rücktritts 
darauf hin, daß wir dem internationalen Vergleich 
auf diesem Gebiet nicht standhalten. Ist dies so? 
Wenn nein, wie kommt es dann, daß Sie auch den 
Rücktritt von Herrn Professor Grzimek bedauern? 
Hier ist doch ein offensichtlicher Widerspruch. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich sehe gar gar keinen Wider-
spruch. Zunächst einmal kenne ich keine solche 
Statistik. Wenn Sie die Zahlen betrachten, die ich 
Ihnen soeben verlesen habe, sowohl was das finan-
zielle Volumen wie was das personelle Volumen 
angeht, dann werden Sie mir recht geben, daß man 
nicht sagen kann, auf diesem Sektor könne nicht 
gearbeitet werden. Ich betone noch einmal, wenn 
einer Bundesanstalt immerhin 1,3 Millionen DM 
und zusätzlich 400 000 DM für Forschungszwecke 
und ein beachtlicher Personalapparat zur Ver-
fügung stehen, dann kann man nicht mit gutem 
Grund behaupten, da seien keine Arbeitsvorausset-
zungen gegeben. 

Ein weiteres möchte ich hier sehr deutlich sagen. 
So notwendig sicherlich manche zusätzliche Auf-
gabe in meinem Ressort ist — ich habe erst vor 
kurzem bei einem Besuch in Berlin festgestellt, daß 
wir, was ebenfalls mit der Umwelt zusammenhängt, 
für die Kontrollen nach dem Pflanzenschutzgesetz 
personell nicht genügend ausgestattet sind — 
und sosehr ich mich im Prinzip durchaus bemühe, 
die personelle Situation auch bei der Bundesanstalt 
zu verbessern, muß ich dennoch sagen: An Plan-
stellen allein kann man die Qualität der öffent-
lichen Arbeit nicht messen, auch nicht die der For-
schung. 

(Beifall des Abg. Dr. Schäfer [Tübingen].) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 71 des Herrn Abgeordneten 
Niegel auf: 

Bestehen seitens der Bundesregierung oder der EG-Kommis-
sion Pläne bzw. Vorschläge zur Weizen-Regionalisierung mit dem 
Ziel, die volle Frachtbelastung wirksam werden zu lassen? 

Es ist die letzte Frage aus diesem Geschäfts-
bereich, und ich rufe sie noch auf in der Hoffnung, 
daß wir damit diesen Geschäftsbereich ohne wei-
tere Zusatzfragen abschließen können. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Verehrter Herr Kollege, weder 
bei der Bundesregierung noch bei der EWG-Kom-
mission bestehen konkrete Pläne bzw. Vorschläge 
zur Weizenpreisregionalisierung mit dem Ziel, die 
volle Frachtbelastung wirksam werden zu lassen. 
Da die Wasserstraßenmühlen in Nordrhein-West-
falen im Dezember 1972 nur noch 33,8% ihres Be-
darfs an Inlandsweizen vermahlten, hat mein Haus 
in enger Fühlungnahme mit Getreideexperten der 
Wirtschaft die Ursachen dieser Entwicklung über- 

prüft. Dabei wurde festgestellt, daß die nicht mehr 
mit den Transportkosten übereinstimmende Preis-
regionalisierung bei Brotgetreide die Wettbewerbs-
fähigkeit deutschen Getreides in den Hauptzuschuß-
gebieten der Bundesrepublik stark beeinträchtigt. 
So wurden im Wirtschaftsjahr 1971/72 aus der 
EWG, und zwar überwiegend aus Frankreich, rund 
1,1 Millionen Tonnen Mahlweizen und 300 000 Ton-
nen denaturierter Weizen in das Bundesgebiet ver-
bracht, während im gleichen Zeitraum bei 950 000 
Tonnen inländischem Weizen interveniert werden 
mußte. Es ist daher offensichtlich, daß die derzei-
tige Getreidepreisregionalisierung den Zufluß vor 
allem französischen Getreides in die Hauptzuschuß-
gebiete der Bundesrepublik zu Lasten deutschen 
Getreides begünstigt. Daher ist es, um die Wett-
bewerbsposition des deutschen Getreides zu ver-
stärken und auch dem Getreidemarkt wesentlich 
funktionsfähiger zu machen als bisher, erforderlich, 
sich Gedanken zu machen, wie man eine vernünf-
tigere — vernünftiger natürlich unter Rücksicht-
nahme auf die Probleme der Erzeugereinkommen —
Getreidepreisregionalisierung finden kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Minister, können aus 
Ihren Ausführungen — trotz allen Verständnisses 
für die Marktlage - Befürchtungen herausgelesen 
werden, daß in frachtungünstigen Gebieten wie 
etwa Bayern bestimmte Belastungen auf den Erzeu-
ger zukommen bzw. daß er geringere Erlöse haben 
wird als bisher? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Niegel, Ihre Frage 
geht von einer langfristig nicht ganz richtigen An-
nahme aus. Ich glaube, man tut der deutschen Land-
wirtschaft einen größeren Gefallen, wenn es so weit 
wie irgend möglich gelingt, das Einkommen über 
Marktpreise und nicht über Interventionspreise zu 
erzielen. Interventionspreise haben in der Politik 
unserer Gesellschaftsordnung immer nur die Aufgabe 
eines Netzes, d. h. die Aufgabe, nach unten aufzu-
fangen. Wer eine dynamische Entwicklung der 
Landwirtschaft will — ich glaube, wir alle in diesem 
Hause wollen sie —, muß den Versuch machen, die 
Produktion so zu gestalten, daß sie den Marktspiel-
raum weitgehend ausnutzen kann. Das sollten wir 
als Priorität nehmen. Man wird unseren Bauern 
langfristig mehr dienen, wenn es gelingt, sie davon 
zu befreien, daß ihr Getreide in die Interventions-
stellen kommt, während französisches Getreide in 
deutschen Mühlen vermahlen wird. Ich glaube, das 
ist die Frage. Hier muß man eine vernünftige Lösung 
finden, und zwar im Interesse der Landwirte, der 
Konsumenten und auch der Steuerzahler. Alle drei 
Punkte sind hier angesprochen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Herrn Bundesministers Ertl beantwortet. Herr 
Minister, ich danke Ihnen! 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. Die 
nicht erledigten Fragen werden schriftlich beant-
wortet, soweit sie nicht zurückgezogen sind. 

Meine Damen und Herren, heute feiert der Herr 
Kollege Vizepräsident Dr. Jaeger seinen 60. Ge-
burtstag. Ich spreche ihm dazu die Glückwünsche 
des Hauses aus. 

(Beifall.) 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die Tagesordnung um die in der Ihnen vorliegen-
den Liste bezeichneten Vorlagen ergänzt werden: 

1. Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Bundespersonalvertretungsgesetzes 

- Drucksache 7/176 —

2. Beratung des Berichts und des Antrags des Ausschusses für 
Wirtschaft (9. Ausschuß) 
zu der von der Bundesregierung beschlossenen Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 10/72 — 
Waren der EGKS — 2. Halbjahr 1972) 
zu der von der Bundesregierung beschlossenen Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 13/72 — Be-
sondere Zollsätze gegenüber Österreich — EGKS) 

— Drucksachen 7'57, 7 53, 7/183 - 
Berichterstatter: Abgeordneter Suck 

2. Beratung des Berichts und des Antrags des Ausschusses für 
Wirtschaft (9. Ausschuß) 
zu der von der Bundesregierung beschlossenen Verordnung 
zer Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 15/72 — Kohle 
aus Beitrittsländern) 

Drucksachen 7:54, 7/184 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Suck 

Ist das Haus damit einverstanden? — Die Erweite-
rung der Tagesordnung ist damit beschlossen. 

Meine Damen und Herren, entsprechend unseren 
interfraktionellen Vereinbarungen rufe ich nunmehr 
Punkt 39 der ausgedruckten Tagesordnung auf: 

Einbringung des Agrarberichts 1973 der 
Bundesregierung 

— Drucksachen 7/146, 7/147, 7/148 — 

Zur Einbringung hat der Herr Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ertl das 
Wort. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Aus Anlaß der Einbringung des Agrar-
berichts 1973 habe ich heute zum vierten Male die 
Gelegenheit, dem Hohen Hause in einer umfassen-
den Darstellung die bisherige und die voraussicht-
liche Entwicklung im Agrar- und Ernährungsbereich 
sowie die Ziele und Schwerpunktaufgaben der 
Agrar- und Ernährungspolitik dieser Bundesregie-
rung darzulegen. Ich kann mich dabei auf einen in 
Form und Aussage weiter verbesserten Agrarbe-
richt stützen. Dafür gebührt meinen Mitarbeitern 
mein besonderer Dank. Dank gebührt allerdings 
auch jenen Landwirten, die aus ihren Testbetrieben 
die Betriebsergebnisse zur Verfügung gestellt ha-
ben. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Wie vor drei Jahren bin ich in der glücklichen 
Lage, an eine Regierungserklärung anknüpfen zu 
können, die die Agrarpolitik in den Rang einer der 
Schwerpunktaufgaben dieser Regierung hebt. Sie 
enthält ein klares Konzept für die Arbeit der näch-
sten vier Jahre, das mit dem Begriffspaar „Kontinui-

tät," und „Fortentwicklung" umschrieben werden 
kann. Die Kontinuität ist mit der wiederum in den 
Mittelpunkt der agrarpolitischen Zielsetzung ge-
stellten Forderung gewahrt, daß die in der Land-
wirtschaft arbeitenden Menschen an der allgemei-
nen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung teil-
nehmen sollen. Die inzwischen vollzogene Fortent-
wicklung der Agrarpolitik kommt in dem klaren 
Bekenntnis zum Ausdruck, daß sie in unserer Zeit 
Politik für die Menschen im ländlichen Raum sein 
muß. 

Damit hat die Agrar- und Ernährungspolitik ihren 
Standort neu umrissen. Zielgruppen sind nicht mehr 
nur die Landwirte als Produzenten von Agrarpro-
dukten und die Verbraucher als Konsumenten, son-
dern auch all diejenigen Menschen, die auf dem 
Lande wohnen, arbeiten und Erholung suchen bzw. 
aus seiner ökologischen Ausgleichsfunktion Nutzen 
ziehen. 

Auch auf europäischer Ebene gilt es nach der Er-
weiterung der Gemeinschaft, unseren Standort neu 
zu bestimmen. Stand bisher die Agrarpolitik für 
mehr als ein Jahrzehnt immer im Brennpunkt der 
Integrationsbestrebungen, so gilt es nunmehr, in 
diesem Bereich in eine Phase der Konsolidierung 
einzutreten. Die Europapolitik braucht neue Schwer-
punkte des Integrationsbemühens. Die eben gerade 
durchgestandene Währungskrise sollte als erneuter 
Anlaß gesehen werden, sich nunmehr mit festem 
Willen zum Erfolg den übergeordneten Integrations-
aufgaben zu widmen. Dabei gebührt der Vollendung 
der Wirtschafts- und Währungsunion höchste Priori-
tät. 

Die Einkommen der Landwirte sind zwar dank 
der von der Bundesregierung im März 1972 in Brüs-
sel durchgesetzten Grundsatzbeschlüsse zum Grenz-
ausgleich ausreichend abgesichert, jedoch sind Wäh-
rungsschwierigkeiten noch immer Sand im Getriebe 
der EWG gewesen. Sie gefährden eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrar-
politik und machen Interimslösungen wie den 
Grenzausgleich unausweichlich. 

Deshalb möchte ich in aller Deutlichkeit hinzu-
fügen: Das auf der Pariser Gipfelkonferenz erneut 
bekräftigte Ziel einer Vollendung der Wirtschafts- 
und Währungsunion bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
wird nicht allein durch die Schaffung einiger techni-
scher Einrichtungen zu realisieren sein. 

(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!) 

Vielmehr bedarf es dazu eines breiten politischen 
Willens der Mitgliedstaaten, der auch vom Bewußt-
sein der Öffentlichkeit getragen wird. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 
Die deutsche Landwirtschaft wird mehr noch als bis-
her ihr Hauptaugenmerk darauf zu richten haben, 
sich in der EWG der Neun zu behaupten und die 
bestehenden Chancen zu nutzen. Die Bundesregie-
rung wird sie dabei nach Kräften unterstützen. 

Die Erweiterung der Gemeinschaft setzt auch neue 
weltpolitische Akzente. Die EWG ist durch die Er-
weiterung zu einem noch größeren Wirtschafts- und 
Handelsfaktor geworden. Daraus erwächst ihr eine 
besondere Verantwortung. Sie muß mehr noch als 
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bisher an einem weltweiten Ausgleich auf den 
Agrarmärkten unter besonderer Berücksichtigung 
der Produktions- und Exportinteressen der Entwick-
lungsländer mitwirken. Noch in diesem Jahr stehen 
im GATT, in der Welthandelskonferenz und in der 
FAO Verhandlungsrunden bevor, in denen ein Bei-
trag der EWG zur Lösung der anstehenden Pro-
bleme erwartet wird. Allerdings sollte dabei der 
Grundsatz des „do ut des" beachtet werden. Soweit 
in diesem Zusammenhang die Exportinteressen der 
USA berührt sind, so ist festzuhalten, daß von 
1970/71 auf 1971/72 der Agrarexport der USA in die 
EWG wiederum um 7 O/0 zugenommen hat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nach 
diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen nunmehr 
auf die aktuelle Lage der Landwirtschaft eingehen, 
die im Agrarbericht ausführlich dargestellt ist. Ich 
kann mit einiger Befriedigung an meine Einbrin-
gungsrede vom vergangenen Jahr anknüpfen. Ich 
hatte 1972 davor gewarnt, aus den Rückschlägen in 
der Einkommensentwicklung des Wirtschaftsjahres 
1970/71 voreilige Rückschlüsse zu ziehen und aus 
der engen Sicht eines Jahres die von mir eingelei-
tete Agrarpolitik in Frage stellen zu wollen. Diese 
Politik, meine ich, ist bestätigt worden, denn im 
Wirtschaftsjahr 1971/72 ist der Anschluß an den 
langfristigen Trend wiedergewonnen worden. Wir 
sollten daraus gemeinsam den Schluß ziehen, daß 
eine moderne Agrarpolitik nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn sie auf ein solides und langfristiges 
Konzept aufbaut. Mit einer Politik, die von der 
Hand in den Mund lebt, und mit voreiligen Ent-
schlüssen ist es nicht getan. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben nicht zuletzt deshalb in den diesjähri-
gen Agrarbericht als Neuerung ein Kapitel „Allge-
meine Ziele der Agrar- und Ernährungspolitik" mit 
einer klaren Strukturierung der Gesamtheit der 
altrar- und ernährungspolitischen Ziele aufgenom-
men. In ihnen kommt die längerfristige Strategie 
dieser Regierung zum Ausdruck; gleichzeitig stellen 
sie einen konkreten Bezug zu den Maßnahmen der 
Agrar- und Ernährungspolitik her. Sie bilden eine 
verbesserte Grundlage für den Planungsprozeß und 
die Entscheidungsfindung und werden auch für die 
Arbeit der parlamentarischen Gremien von Nutzen 
sein. 

Meine Damen und Herren, der diesjährige Agrar-
bericht zeigt, daß die Durststrecke des Wirtschafts-
jahres 1970/71 für die Mehrzahl der Betriebe über-
wunden ist. Im Durchschnitt der Testbetriebe stieg 
das Betriebseinkommen je Arbeitskraft um 35 % auf 
nahezu 16 000 DM an. Damit wurde nicht nur das 
ungünstige Vorjahresergebnis ausgeglichen, sondern 
auch das Ergebnis des relativ guten Jahres 1969/70 
um 22 % übertroffen. Mit diesem Resultat für die 
ersten beiden Jahre, für die die sozialliberale Koa-
lition voll verantwortlich zeichnet, können wir, so 
glaube ich, zufrieden sein, zumal die wirtschaft-
lichen und sozialen Lebensbedingungen der Land-
wirte weitere erhebliche Verbesserungen durch zu-
sätzliche Leistungen auf dem Gebiet der Agrarsozial-
politik erfahren haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Hervorzugeben ist dabei das Abschneiden der 
Grünland- und Futterbaubetriebe. Diese Betriebs-
gruppe hat 1971/72 das Einkommensniveau der Ge-
treidebaubetriebe nahezu erreicht und hat auch 
gegenüber den Hackfruchtbaubetrieben deutlich 
aufgeholt. Damit sind auf Grund einer gezielten 
Preis- und Strukturpolitik dieser Regierung, unter-
stützt — und das sei auch offen zugegeben — durch 
günstige Marktentwicklungen, Verbesserungen vor 
allem in den Betriebsgruppen ermöglicht worden, 
die bisher immer am unteren Ende der Einkommens-
skala gestanden haben. 

Meine Damen und Herren, die Befriedigung über 
das gute Ergebnis des Wirtschaftsjahres 1971/72 ist 
ebensowenig ein Anlaß zur Euphorie, wie das letzt-
jährige Ergebnis ein Anlaß zur Panikmache gewesen 
ist. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Wir haben festzuhalten, daß die Vergleichsrechnung 
nach wie vor einen beträchtlichen Einkommensab-
stand zu den übrigen Wirtschaftsbereichen ausweist 
und daß der starke Kostenanstieg auch weiterhin 
erhebliche Anforderungen an die Anpassungsfähig-
keit der Landwirtschaft stellt. 

In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen 
werden, daß die erfreuliche Tatsache ständig stei-
gender Einkommen in den außerlandwirtschaftlichen 
Bereichen unserer Volkswirtschaft in erheblichem 
Umfange mitbestimmend für das Ausmaß des Zu-
rückbleibens der landwirtschaftlichen Einkommen ist. 
Die Sogwirkung dieser Entwicklung im außerland-
wirtschaftlichen Bereich hat nicht zuletzt dazu bei-
getragen, daß 1972 wiederum 6,8 % der Vollarbeits-
kräfte aus der Landwirtschaft ausgeschieden sind. 
Damit wird weiterhin eine große Anpassungsbereit-
schaft der Landwirtschaft an die Erfordernisse der 
Industriegesellschaft dokumentiert. Sie sollte all 
diejenigen eines Besseren belehren, die meinen, 
nach einem günstigen Wirtschaftsjahr darauf hin-
weisen zu müssen, daß für die Landwirtschaft ein 
Einkommensproblem eigentlich gar nicht mehr 
existiere. 

Die Tendenz zu einer gewissen Konsolidierung 
des Strukturwandels zeigt sich in einem Rückgang 
der Abwanderungsrate der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigen von 5,5 % 1971 auf 4,8 % im Jahre 
1972. Damit wird deutlich, daß sich der Anpassungs-
prozeß heute immer mehr in der Form eines Über-
gangs zu Berufs- und Einkommenskombinationen 
äußert. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, 
die sehr zu einem organischen Ablauf der Struktur-
veränderungen beiträgt. Sie deckt sich im übrigen 
voll mit unserem gesellschaftspolitischen Konzept, 
möglichst viele Menschen auf dem Lande zu halten 
und eine breite Eigentumsstreuung sicherzustellen. 

Die in Brüssel von der Bundesregierung für die 
Wirtschaftsjahre 1971/72 und 1972/73 erreichten 
Preiserhöhungen für Marktordnungswaren haben 
wesentlich zur Verbesserung der Betriebsergebnisse 
im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 1971/72 beigetra-
gen und werden sich auch im Ergebnis des laufen-
den Wirtschaftsjahres niederschlagen. Eine für die 
Landwirtschaft günstige Marktentwicklung — teil-
weise bedingt auch durch eine weltweite Knappheit 
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bei bestimmten Produkten - trug dazu bei, daß die 
Erzeugerpreise 1971/72 im Durchschnitt um 8,6 % 
angestiegen sind. Durch diese Erhöhung der Agrar-
preise konnte der starke Preiseinbruch des Jahres 
1970/71 ausgeglichen werden. 

Auch im längerfristigen Trend sind die Agrarpreise 
keineswegs überdurchschnittlich angestiegen. In den 
letzten zehn Jahren sind die Agrarpreise wesentlich 
schwächer gestiegen als die Betriebsmittelpreise 
und die Lebenshaltungskosten. Während die land 
wirtschaftlichen Erzeugerpreise von 1962 bis 1972 
nur um 21 % gestiegen sind — wobei ich sagen 
möchte, „nur" gilt immer in Relation zu den an-
deren , haben sich die Betriebsmittelpreise um 
33 % und die Lebenshaltungskosten um 38 % erhöht, 
Damit, meine ich, gilt nach wie vor die Feststellung, 
daß die Landwirtschaft insgesamt im langfristigen 
Trend gesehen einen wesentlichen Beitrag zur Stabi-
lisierung der Preisentwicklung geleistet hat. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Die bei einigen Produkten günstigen Preisentwick-
lungen der letzten Monate haben für den Landwirt 
den erfreulichen Aspekt, daß das EWG-Marktord-
nungssystem durchaus noch die Kräfte des Marktes 
zum Tragen kommen läßt und daß es sich für die 
Landwirte lohnt, wachsam die Chancen des Marktes 
zu nutzen. 

Im Zusammenhang mit der Einkommenssituation 
führt uns der Agrarbericht einen weiteren Umstand 
deutlich vor Augen. Die Einkommensunterschiede in-
nerhalb der Landwirtschaft sind nach wie vor er-
heblich größer als der durchschnittliche Einkommens-
abstand zwischen Landwirtschaft und übriger Wirt-
schaft. Die Ursachen für diese große Einkommens-
streuung liegen nur teilweise bei den natürlichen 
und wirtschaftlichen Standortbedingungen. Beson-
ders groß ist der Einfluß der unternehmerischen 
Fähigkeiten des Betriebsleiters. Anders wären die 
großen Unterschiede zwischen Betrieben gleicher 
Produktionsrichtung, Betriebsgröße und regionaler 
Lage nicht zu erklären. Das muß für Bund und Län-
der Anlaß sein, im Rahmen ihrer Kompetenzen noch 
größere Anstrengungen auf die Verbesserung des 
Faktors „Betriebsleiterqualität" zu verwenden. 

(Abg. Dr. Jenninger: Sehr richtig!) 

In allen Regionen, Bodennutzungssystemen und 
Betriebsgrößen gibt es Betriebe, denen die Anpas-
sung an die schnell fortschreitende Entwicklung trotz 
aller Schwierigkeiten immer wieder gelingt. Dies ist 
ein hoffnungsvolles Zeichen, auch für die Jugend in 
der Landwirtschaft, der ich die Empfehlung geben 
möchte, sich nicht nur an globalen Durchschnittsver-
gleichen zu orientieren, sondern auch an dem, was 
nach dem Ergebnis des Agrarberichts von Erfolgrei-
chen erreicht werden kann. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet der diesjäh-
rige Agrarbericht den Erwerbs- und Einkommens-
kombinationen in der Landwirtschaft. Einer vorge-
zogenen Auswertung der Landwirtschaftszählung 
1971 ist zu entnehmen, daß nicht nur die Nebener-
werbsbetriebe, sondern auch bereits 51 % der Haupt-
erwerbsbetriebe ihr landwirtschaftliches Einkommen 
durch nennenswerte außerbetriebliche Einkommen  

aufstocken. Die Einkommenskombination, meine Da-
men und Herren, ist keine generelle Lösung für die 
gesamte Landwirtschaft. In vielen Fällen ist sie je-
doch die einzige Möglichkeit einer sinnvollen Nut-
zung freier Kapazitäten. Als solche werden wir sie 
in Zukunft bei der Beurteilung der Einkommen — 
und damit auch bei der Auswahl der Berichterstat-
terbetriebe — mit zu berücksichtigen haben. 

Aus den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 
1971 kann für die nebenberufliche Landwirtschaft 
festgestellt werden, daß bei einem durchschnittlichen 
Gesamteinkommen je Betriebsleiterehepaar von 
18 000 DM allein 12 400 DM aus außerbetrieblichen 
Quellen stammten. Um die immer noch unzurei-
chende Information über die Nebenerwerbslandwirt-
schaft zu verbessern, ist die Bundesregierung dabei, 
ein spezielles Testbetriebsnetz für Zu- und Neben-
erwerbsbetriebe zu errichten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus dem 
Ergebnis des Agrarberichts 1973 folgendes Fazit 
ziehen: 

Die Landwirtschaft hat während der bisherigen 
Regierungszeit der sozialliberalen Koalition gemäß 
ihrer Zielsetzung aus dem Jahre 1969 an der allge-
meinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung 
teilgenommen. Auch im laufenden Wirtschaftsjahr 
wird sich die günstige Einkommensentwicklung der 
Landwirte fortsetzen. Im Durchschnitt aller Betriebs-
systeme wird das Betriebseinkommen je Arbeitskraft 
voraussichtlich um 10 bis 14 % ansteigen. Damit wird 
die Einkommensentwicklung in den hauptberuflich 
bewirtschafteten Betrieben insgesamt etwa der im 
außerlandwirtschaftlichen Bereich entsprechen. 

Es wäre sicherlich reizvoll, nun im einzelnen die 
Leistungen aufzuzählen, mit denen diese Koalition 
in den vergangenen Jahren Agrarpolitik gemacht 
hat. Ich möchte mir dies ersparen, weil das Ergebnis 
für sich spricht. Erlauben Sie mir nur auf vier be-
sondere Schwerpunkte unserer Arbeit hinzuweisen 
und darauf aufbauend dann die weiteren Schluß-
folgerungen für die Zukunft zu ziehen: 

Erstens. In Brüssel wurde nach Jahren preispoli-
tischer Enthaltsamkeit das Prinzip einer an der all-
gemeinen Kosten- und Einkommensentwicklung 
orientierten Preispolitik durchgesetzt. Damit wurde 
dem Grundsatz dieser Regierung entsprochen, daß 
der notwendige Strukturwandel nicht unter einer 
Politik des Preisdrucks betrieben werden sollte. 

Zweitens. Die Zusage, keine Einkommensverluste 
der Landwirtschaft auf Grund von Veränderungen 
der Wechselkurse zuzulassen, wurde eingehalten 
und durch die Ministerratsbeschlüsse vom März 1972 
erneut bestätigt. 

Drittens. In der Strukturpolitik wurde ein neues 
modernes Förderungskonzept eingeführt, das einen 
breiten Fächer von Maßnahmen anbietet, die auf 
die Bedürfnisse des einzelnen zugeschnitten sind. 
Das Grundkonzept dieses Förderungsprogramms 
wurde Richtschnur für ein koordiniertes Vorgehen 
auf europäischer Ebene. Das überzogene Struktur-
konzept der Kommission aus dem Jahre 1968 wurde 
damit zu den Akten gelegt. 
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Viertens. Schließlich haben wir mit der Einführung 
der Krankenversicherung die Grundzüge eines ge-
schlossenen Systems der sozialen Sicherung für die 
Landwirte vollendet. Wesentliche Leistungsverbesse-
rungen bei der Altershilfe und bei der Landabgabe-
rente haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
daß sich der weiter notwendige strukturelle Wan-
del ohne soziale Härten vollziehen kann. 

Ich möchte mich nun den zukünftigen Schwer-
punktaufgaben zuwenden. 

Im Rahmen einer Agrar- und Ernährungspolitik, 
die sich als Politik zur Lösung zentraler Probleme 
der Gesellschaft versteht, muß auch weiterhin 
sichergestellt sein, daß die Landwirte an der allge-
meinen Einkommensentwicklung teilnehmen kön-
nen. Das Ziel läßt sich am ehesten dann verwirk-
lichen, wenn es gelingt, auf europäischer Ebene die 
Preisstabilität wiederzugewinnen. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Das Bemühen um mehr Stabilität steht daher mit an 
oberster Stelle im Katalog der wirtschaftspolitischen 
Aufgaben. Selbstverständlich hat auch die Landwirt-
schaft ihren Beitrag zur Stabilität zu leisten. Stabili-
tätsbewußtes Verhalten kann aber nicht nur von der 
Landwirtschaft verlangt werden. 

Die Bundesregierung hält auch in Zukunft eine 
Verbesserung des Agrarpreisniveaus durch gezielte 
Preisanhebungen unter Berücksichtigung der allge-
meinen Einkommens- und Kostenentwicklung und 
der gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse für uner-
läßlich. Sie wird dieses preispolitische Konzept auch 
in Zukunft nicht leichtfertig durch die Vorschläge 
derjenigen in Frage stellen lassen, die meinen, sie 
hätten ein neues agrarpolitisches Patentrezept ge-
funden. 

Neue agrarpolitische Denkmodelle — die immer 
zu begrüßen sind —, die z. B. die Preispolitik durch 
generelle direkte Einkommenübertragungen erset-
zen wollen, gibt. es in nicht geringer Zahl. Ich erin-
nere nur an den im Auftrag der Europäischen Kom-
mission erstellten sogenannten Uri-Bericht und an 
den daran anknüpfenden sogenannten Spinelli-Plan, 
die im vergangenen Jahr heftig diskutiert wurden. 
Meines Erachtens ist der Beweis bisher noch nicht 
erbracht, daß eine solche grundlegende, generelle 
Richtungsänderung der Agrarpolitik für die öffent-
liche Hand langfristig billiger ist und zudem garan-
tiert, daß weniger Überschüsse verursacht werden, 
dennoch der Strukturwandel gefördert wird und 
auch keine untragbaren sozialen Härten für die be-
troffenen Menschen entstehen. Ich habe die große 
Befürchtung, daß einige dieser kühn konstruierten 
Modelle die Landwirtschaft nur noch tiefer in die 
staatliche Bevormundung bringen würden. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Dies aber verträgt sich nicht mit unserer Zielsetzung, 
die Landwirtschaft zu einem gleichrangigen Teil un-
serer modernen Volkswirtschaft zu entwickeln. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — Abg. 
Dr. Ritz: Volle Zustimmung bei der 

Opposition!) 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß auch in 
Zukunft ein starker Kern landwirtschaftlicher Voll-
erwerbsbetriebe das Gerüst unserer Agrarstruktur 
bilden muß. Diese Betriebe müssen auch in Zukunft 
ihr Einkommen über den Markt erwirtschaften kön-
nen, damit sie in der Lage sind, sich aus eigener 
Kraft weiterzuentwickeln. Es wäre das Ende des 
freien Unternehmertums in der Landwirtschaft, wenn 
der Staat ihnen in zunehmendem Maße die Eigen-
verantwortung für die betriebliche Entwicklung ab-
nähme. 

Auch unsere Nebenerwerbsbetriebe sind in vielen 
Fällen auf eine sinnvolle Kooperation in Produktion 
und Absatz mit den Vollerwerbsbetrieben angewie-
sen. Die Frage der Entwicklungsmöglichkeiten un-
serer Betriebe sollte auch unter dem Aspekt der 
jüngsten Entwicklungen auf den Weltmärkten gese-
hen werden, die uns zeigen, daß eine allzu große 
Abhängigkeit unserer Ernährungswirtschaft von den 
Weltmärkten auf die Dauer auch zu Nachteilen für 
die Verbraucher führen kann. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Diese grundsätzlichen Bemerkungen schließen 
selbstverständlich nicht aus, daß alles versucht wird, 
das gegenwärtige System der Agrarstützung wir-
kungsvoller, praktikabler und weniger aufwendig 
zu machen. Alle Vorschläge, die geeignet sind, hier 
gezielt Verbesserungen herbeizuführen, werden 
die volle Unterstützung dieser Bundesregierung 
finden. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß auch in 
Zukunft gezielte direkte Ausgleichsmaßnahmen zum 
Ausgleich akuter Härten ergriffen werden müssen. 

Eine wesentliche Voraussetzung der angespro-
chenen Agrarpreispolitik wird in Zukunft die Be-
herrschung der Agrarmärkte sein. Dies gilt beson-
ders unter den Bedingungen einer auf neun Mit-
glieder erweiterten Gemeinschaft, in der mehr Stim-
men als bisher für Zurückhaltung in der Preispolitik 
plädieren werden. Unter diesem Stichwort sind nicht 
nur administrative Regelungen angesprochen. Viel-
mehr wird es darauf ankommen, die Mitwirkung des 
Berufsstandes bei dieser Aufgabe zu verstärken. 
Das betrifft insbesondere solche Bereiche, die durch 
EWG-Marktordnungen weniger stark abgesichert 
sind, z. B. Kartoffeln, Obst und Gemüse, Qualitäts-
getreide und Schlachtvieh. 

Neben der wichtigen Aufgabe einer Rationalisie-
rung der Produktion, der qualitativen Verbesserung 
und Zusammenfassung des Angebots müssen die 
Zusammenschlüsse der Erzeuger aktiv am Markt-
geschehen teilnehmen. Dabei gilt es, systematisch 
Marktlücken zu erfassen, neue Absatzmärkte zu er-
schließen und günstige Preischancen durch Anpas-
sung der Produktion zu realisieren. 

In diesem Zusammenhang messe ich der vertrag-
lichen Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Un-
ternehmen des Vermarktungsbereichs große Bedeu-
tung bei. Der Staat kann bei dieser wichtigen Zu-
kunftsaufgabe durch Förderung der Erzeugergemein-
schaften und des Agrarmarketings nur unterstützend 
eingreifen, jedoch nicht Initiativen der Erzeuger er-
setzen. 
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Die großen Erfolge, die unsere Land- und Er-

nährungswirtschaft in den letzten Jahren auf den 
Exportmärkten erzielt hat, zeigen, daß sie sich auf 
dem richtigen Wege befindet. Exporterlöse für Güter 
der Ernährungswirtschaft in Höhe von 5,9 Milliar-
den DM — das ist gegenüber 1971 eine Zunahme 
von 16,6 % — zeigen, daß die deutsche Agrarwirt-
schaft sich längst nicht mehr mit der Verteidigung 
von Marktanteilen begnügt, sondern offensiv in der 
ganzen Welt neue Absatzmärkte erschließt. 

Neben der Markt- und Preispolitik bleibt der 
zweite Grundpfeiler unserer Agrarpolitik eine mo-
derne Struktur- und Regionalpolitik. Diese muß sich 
an den Bedürfnissen der Menschen im ländlichen 
Raum orientieren und gleichzeitig die wachsenden 
Ansprüche derjenigen berücksichtigen, die dort 
Ruhe und Erholung suchen. 

Das erfolgreiche Konzept unserer einzelbetrieb-
lichen Förderung ist nunmehr in den Rahmen der 
europäischen Strukturrichtlinien einzubetten. Wir 
haben dabei darauf zu achten, daß die europäischen 
Rahmenbestimmungen genügend Flexibilität für die 
Durchführung der Einzelmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten lassen. Der Drang zur Perfektion, dem 
die EWG auf dem Marktsektor erlegen ist, sollte 
auf dem Struktursektor nicht wiederholt werden. 

(Zurufe: Sehr gut!) 

Diesen Grundsatz werde ich — wie schon bisher — 
auch bei den noch laufenden Prüfungsverfahren mit 
Nachdruck vertreten und gegebenenfalls offene 
Fragen zur Entscheidung in den Ministerrat bringen. 

Ich begrüße, daß die Kommission in Ergänzung 
der Modernisierungsrichtlinie nunmehr Grundzüge 
für die besondere Förderung von Landwirten in 
Berggebieten und in bestimmten anderen benach-
teiligten Gebieten erarbeitet hat. Mit diesen Vor-
schlägen wird einem langjährigen deutschen An-
liegen Rechnung getragen, das vor allem auf unsere 
Veranlassung hin im vergangenen Jahr in den EWG- 
Strukturrichtlinien verankert wurde. Wir werden 
die Vorschläge in engster Zusammenarbeit mit den 
Ländern sorgfältig prüfen. 

In einigen Gebieten wird sicherlich die zuneh-
mende Abwanderung der ländlichen Bevölkerung 
durch gezielte Maßnahmen verhindert werden 
müssen, wenn diese Regionen ihre Funktion als 
natürlicher Erholungsraum und ökologischer Aus-
gleichsfaktor aufrechterhalten sollen. Wenn sie in 
diesem Zusammenhang echte Leistungen für die 
Öffentlichkeit erbringen, erscheint eine besondere 
Förderung auch gesellschaftspolitisch berechtigt. 

(Abg. Dr. Ritz: Sehr wahr!) 

In den kommenden Jahren wird es darauf ankom-
men, das schwierige Instrument der „Gemeinschafts-
aufgabe Agrarstruktur", deren erster Rahmenplan 
am 1. Januar 1973 in Kraft getreten ist, so zu hand-
haben, daß Bund und Länder jeweils in optimaler 
Weise ihren Planungsbeitrag im Interesse der be-
troffenen Gebiete und Menschen gestalten können. 
Agrarstrukturpolitik muß dabei im Sinne einer inte-
gralen Neuordnungspolitik für den ländlichen Raum 
fortentwickelt werden, was eine enge Abstimmung  

mit der Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Wirt-
schaftsförderung" verlangt. 

Die Gemeinschaftsaufgabe ist kein bloßes Instru-
ment des Geldverteilens. Sie bedeutet vielmehr ge-
meinsame Planung von Bund und Ländern nach 
verbindlichen Grundsätzen. Der Bund hat dabei vor 
allem die Aufgabe, eine ausreichende Koordinierung 
zwischen seinen Zielvorstellungen und Maßnahmen 
auf nationaler und supranationaler Ebene und den 
Zielen und Maßnahmen der regionalen Struktur-
politik herzustellen. 

Neben dem Strukturprogramm werde ich wie bis-
her für eine befriedigende Vollendung der Einglie-
derung der Vertriebenen sorgen. 

Eine moderne Strukturpolitik für den ländlichen 
Raum setzt die Entwicklung eines zeitgemäßen Bo-
denrechts voraus. Dieses muß gewährleisten, daß der 
hohe Flächenbedarf für die Verbesserung der Pro-
duktionsstruktur sowie für die Schaffung attraktiver 
Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen in den 
ländlichen Regionen gedeckt werden kann. Dazu 
sind die vorhandenen gesetzlichen Regelungen des 
Bodenrechts fortzuentwickeln. 

Das Stichwort „Bodenpolitik" scheint heute bei 
vielen Leuten die Wirkung eines roten Tuches zu 
haben. Dadurch wird eine sachliche Diskussion er-
schwert. Panikmacher glauben, an der Bodenpolitik 
ihr Süppchen kochen zu können, und verkünden 
überall, daß diese Regierungskoalition den Eigen-
tumsbegriff zunehmend aushöhlen werde. Sie ver-
suchen, den Leuten einzureden, daß die Regierung 
auf kaltem Wege insbesondere über eine Boden-
wertzuwachssteuer, eine Sozialisierung des land-
wirtschaftlichen Grund und Bodens durchführen 
wolle. 

Diese Verdächtigungen entbehren jeder Grund-
lage. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der CDU/CSU: Stimmt ja gar 

nicht!) 

Ich betone nochmals: Das Eigentum mit seiner 
sozialen Bindung bleibt die Grundlage der Boden-
rechtspolitik in unserem Land. Als liberaler Politiker 
bekenne ich mich zu der Auffassung, daß Eigentum 
Freiheit schafft. Allerdings wird es nur dann ge-
lingen, das Eigentum auf Dauer zu sichern und zu 
erhalten, wenn gleichzeitig Reformen mit Vernunft 
und Augenmaß die Auswüchse des geltenden Bo-
denrechts, nämlich Bodenwucher und Bodenspeku-
lation, verhindern. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Neue, umfassende Aufgaben kommen aus dem 
Bereich des Umweltschutzes auf uns zu. Er berührt 
fast alle wichtigen Bereiche der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft. Ich meine, daß sich die Aktivitäten 
meines Hauses auf diesem Gebiet durchaus sehen 
lassen können. 

Für eine ins einzelne gehende Darstellung ist hier 
nicht der Platz. Nur soviel sei gesagt: Ich habe in 
meinem Hause und in den Forschungsanstalten die 
finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen 
für eine aktive Umweltpolitik geschaffen. Zahlreiche 
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Verordnungen, die den Umweltschutz betreffen, sind 
erarbeitet worden und in der Zwischenzeit in Kraft 
getreten. Für 1973 sind im Einzelplan 10 Ausgaben in 
Höhe von rund 35 Millionen DM für Umweltschutz-
maßnahmen enthalten. 

Wir haben im vergangenen Jahr die Entwürfe für 
ein Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz und 
für ein Bundeswaldgesetz im Kabinett verabschiedet. 
Sie werden unverzüglich wieder eingebracht. Im 
Zusammenhang mit dem Naturschutz- und Land-
schaftspflegegesetz wird sich die Bundesregierung 
nachdrücklich um die konkurrierende Gesetzge-
bungszuständigkeit bemühen. 

Ein weiterer Grundpfeiler unserer Agrarpolitik 
ist eine fortschrittliche Agrarsozialpolitik. Nach 
der Abrundung des sozialen Sicherungssystems in 
der Landwirtschaft im vergangenen Jahr werden 
in dieser Legislaturperiode weitere Leistungsver-
besserungen bei den einzelnen Maßnahmen im 
Vordergrund stehen. Langfristiges Ziel ist es dabei, 
die volle soziale Parität für die landwirtschaftliche 
Bevölkerung herzustellen. Zunächst werden die 
landwirtschaftlichen Unfallrenten um ca. 18 % ange-
hoben. Weiterhin steht die  7. Novelle zum Alters-
hilfegesetz auf unserem Programm. Mit ihr wird 
die langjährige Forderung nach einer Dynamisie-
rung der Altershilfe und der Landabgaberente er-
füllt werden. 

Die Rentenreform hat, vor allem durch die Rente 
nach Mindesteinkommen, auch für die landwirt-
schaftlichen Arbeitnehmer Verbesserungen gebracht. 
Strukturelle Nachteile der Vergangenheit konnten 
hierdurch zum Teil ausgeglichen werden. Die Bun-
desregierung verfolgt die Bemühungen der Tarif-
vertragsparteien in der Landwirtschaft, noch be-
stehende Nachteile durch eine zusätzliche Alters-
versicherung abzubauen, mit Interesse. 

„Politik für die Menschen im ländlichen Raum" 
heißt auch, sich aktiv mit den hier bestehenden 
Gegebenheiten im Bildungsbereich auseinanderzu-
setzen und optimale Verhältnisse anzustreben. Eine 
fundierte Allgemeinbildung und eine breit ange-
legte berufliche Bildung müssen heute jedem zu-
gänglich gemacht werden. Ich werde mich insbe-
sondere dafür einsetzen, daß der Ausbildungsstand 
der in der Landwirtschaft Tätigen weiter verbessert 
wird. Dies soll auch dazu beitragen, daß Personen, 
die durch den Strukturwandel in ihrem jetzigen 
Tätigkeitsbereich betroffen werden, verbesserte 
Chancen zur Aufnahme einer anderen Erwerbstätig-
keit im Bereich der Agrarwirtschaft erhalten. Ich 
denke hier insbesondere an die Bereiche Betriebs-
helferdienste, überbetriebliche Zusammenarbeit und 
Agrarmarketing. Eine derartige Erweiterung der 
beruflichen Möglichkeiten wird auch dazu beitragen, 
dem Berufsnachwuchs im eigentlichen landwirt-
schaftlichen Bereich bessere Zukunftsaussichten zu 
geben. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer zukünftigen 
Arbeit wird darin liegen, die Erzeugung qualitativ 
hochwertiger Nahrungsmittel zu fördern und eine 
gesunde Ernährung zu angemessenen Preisen 
sicherzustellen. Die Ernährungspolitik hat dafür zu 
sorgen, daß ein kritischer und informierter Ver-

braucher einen funktionsfähigen Markt für Ernäh-
rungsgüter vorfindet. Dazu ist es u. a. notwendig, 
bereits bei der landwirtschaftlichen Erzeugung so-
wie bei Nahrungsmitteleinfuhren Wertmaßstäbe an-
zulegen, die eine einwandfreie Nahrungsmittel-
qualität garantieren. 

Die Voraussetzungen für die Erreichung dieser 
Ziele sind nicht ungünstig. Sie werden sich in der 
erweiterten Gemeinschaft dank eines harten Wett-
bewerbs einer noch größeren Zahl von Anbietern 
weiter verbessern. Die Verbraucher geben heute 
im Durchschnitt in der Bundesrepublik weniger als 
25 °/o ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. 
Dabei sind die Ansprüche an Qualität und Auf-
bereitung von Jahr zu Jahr gestiegen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch 
eines betonen: Frische und hochwertige Nahrungs-
mittel lassen sich nicht ausschließlich aus der Kon-
serve besorgen. 

(Abg. Dr. Marx: Sehr gut!) 

Dazu bedarf es einer verbrauchsnahen Landwirt-
schaft. Auch das ist einer der Gründe, weshalb wir 
auf eine angemessene Agrarproduktion im eigenen 
Lande nicht verzichten können und wollen. 

Die zunehmend geringer werdende Belastung 
durch Nahrungsmittelausgaben und die Vielfalt des 
Angebots haben teilweise dazu geführt, daß sich 
viele Verbraucher weniger kritisch verhalten, als 
dies ihrem Status als „König Kunde" angemessen 
wäre. Durch marktgerechtes Käuferverhalten - 
z. B. durch Ausweichen auf Komplementärprodukte, 
so bei Fleisch und Geflügelfleisch, wenn die Preise 
bestimmter Produkte infolge eines zu knappen 
Angebotes steigen — kann auch der Verbraucher 
einen Beitrag zur Preisstabilisierung leisten. Gleich-
zeitig kann er damit seinen Nahrungsmitteletat ent-
lasten. 

(Abg. Wehner: Wenn es nur richtige 
Hähnchen gäbe!) 

— Die gibt es, Herr Kollege Wehner; Sie kriegen 
von mir eine Sonderlieferung. 

(Abg. Wehner: Solche Hähnchen muß man 
aber suchen! Das sind alles Fabrikhähn

-

chen!) 

— Es gibt auch noch andere. Ich werde schauen, daß 
ich ein paar herbringe. 

(Abg. van Delden: Sagen Sie uns allen mal 
eine Bezugsquelle!) 

— Dafür müßte ich in Zukunft jede Woche einen 
Verbraucherdienst fürs Parlament herausgeben. 

(Abg. Dr. Marx: Das ist eine Auslobung 
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch! Vor

-

sicht!) 

— Wir könnten ja hier einen kleinen Markt eröff-
nen. Das wäre ein gutes Beispiel für manchen Ver-
braucher. 

Eine unserer Zukunftsaufgaben wird es also sein, 
durch verstärkte Verbraucheraufklärung und -infor-
mation dazu beizutragen, daß der Verbraucher seine 
Funktion am Markt erfüllen kann. 
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Für 1973 ist für den Agrarhaushalt des Bundes 

ein Plafond von über 5,4 Milliarden DM vorge-
sehen. Damit wurde gegenüber 1972 eine Steige-
rungsrate von 919 Millionen DM erreicht. In erster 
Linie sind für diese hohen Steigerungsraten die Ver-
besserungen auf agrarsozialpolitischem Gebiet maß-
gebend. Dabei ist gegenüber der Öffentlichkeit zu 
betonen, daß viele der im Agraretat verankerten 
Maßnahmen im Sinne ihrer umfassenden gesell-
schaftspolitischen Zielsetzung der gesamten Bevölke-
rung zugute kommen; ich erinnere nur an die zu-
nehmend umweltrelevanten Maßnahmen der Was-
serwirtschaft, den Küstenschutz oder die heute als 
integrale Neuordnungsmaßnahme für den ländlichen 
Raum durchgeführte Flurbereinigung. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß 
und fasse zusammen: 

1. Die Ergebnisse des Agrarberichts machen deut-
lich, daß die in der Landwirtschaft Tätigen an der 
allgemeinen Einkommens- und Wohlstandsentwick-
lung teilgenommen haben. Die Ergebnisse sind vor 
allem ein Resultat der Tüchtigkeit unserer Betriebs-
leiter. Darüber hinaus sind sie auf die konstruk-
tive Agrarpolitik der Regierung und eine günstige 
Entwicklung auf den Märkten zurückzuführen. 

2. Die Bundesregierung wird sich bemühen, die 
Ergebnisse der letzten beiden Jahre auch langfristig 
abzusichern. Sie wird die Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß der unternehmerisch handelnde Land-
wirt, der seine Chancen am Markt erkennt und nutzt, 
seinen Betrieb auch in Zukunft aus eigener Kraft 
fortentwickeln kann. 

3. Durch eine aktive Preispolitik und durch ein 
breit gefächertes Angebot struktur-, sozial- und bil-
dungspolitischer Maßnahmen wird die Bundesregie-
rung den Strukturwandel auch weiterhin sozial er-
träglich gestalten. 

4. Die Bundesregierung hält den bisher beschritte-
nen Weg einer Erweiterung der Agrarpolitik zu 
einer umfassenden Politik für den ländlichen Raum 
für richtig und wird ihn weiterentwickeln. Sie wird 
dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt ihrer 
Bemühungen stellen. 

5. Die Bundesregierung wird der Erhaltung einer 
lebenswerten Umwelt, die allen Teilen der Bevölke-
rung dient, höchste Priorität einräumen und die In-
teressen der Verbraucher wahren. 

6. Die Bundesregierung hält schließlich die Voll-
endung des Gemeinsamen Marktes für eine wesent-
liche Voraussetzung einer erfolgreichen Agrar- und 
Ernährungspolitik in der Zukunft. Chancengleich-
heit im Wettbewerb der EWG-Partner, die Wieder-
gewinnung der Stabilität und die Schaffung der Wirt-
schafts- und Währungsunion müssen dabei höchste 
Priorität haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen 
Sie mich schließen mit dem Dank an all jene, die — 
sei es als Voll- oder Nebenerwerbslandwirte — 
manche zusätzliche Mühe auf sich nehmen und 
dennoch ihr Tagewerk als Landwirt oder als oft 
schwer geplangte Bäuerin oder als Landjugend lei-
sten. Ich glaube, sie verdienen unsere volle Aner-
kennung und auch unsere Bemühungen, damit sie  

das Gefühl haben, vollwertige Glieder unserer Ge-
sellschaft zu sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, damit ist der Agrarbe-
richt 1973 der Bundesregierung eingebracht. Ich 
danke Ihnen, Herr Bundesminister. Die Aussprache 
wird in der nächsten Woche erfolgen. 

Meine Damen und Herren, wir sind gestern abend 
am Schluß der ersten Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der 
Bundesrepulik Deutschland und der Deutschen De-
mokratischen Republik über die Grundlagen der Be-
ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik — 
Drucksache 7/153 — stehengeblieben. Es liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die Bera-
tung. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die Vorlage 
dem Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen — 
federführend — und dem Rechtsausschuß — mitbera-
tend — zu überweisen. Es liegen keine anderen 
Überweisungsvorschläge vor. — Es ist so beschlos-
sen. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, daß 
ich jetzt die Punkte 6 bis 38 der gedruckten Tages-
ordnung aufrufe: 

6. Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und an-
derer Gesetze 
— Drucksache 7/63 —

7. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 20. August 1971 
über die Internationale Fernmeldesatelliten-
organisation „INTELSAT" 
— Drucksache 7/120 —

8. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Abkommen vom 21. Oktober 1971 zur Ände-
rung des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zu dem Abkommen zwischen den Par-
teien des Nordatlantikvertrags über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der 
in der Bundesrepublik Deutschland stationier-
ten ausländischen Truppen 
— Drucksache 7/119 —

9. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 19. Februar 1972 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Singapur zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
— Drucksache 7/106 —

10. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
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Vereinbarung vom 3./4. Mai 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der ita-
lienischen Republik über Erleichterungen der 
fiskalischen Behandlung des grenzüberschrei-
tenden deutsch-italienischen Straßengüterver-
kehrs 
- Drucksache 7/113 - 

11. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 5. November 1971 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland über die steuerliche Behandlung von 
Straßenfahrzeugen im internationalen Ver-
kehr 
- Drucksache 7/107 - 

12. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 18. März 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Island zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen 
- Drucksache 7/99 - 

13. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 3. März 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Kö-
nigreich der Niederlande über die Kranken-
versicherung für alte Rentner 
- Drucksache 7/110 - 

14. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen Nr. 129 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation vom 25. Juni 1969 
über die Arbeitsaufsicht in der Landwirtschaft 
- Drucksache 7/109 - 

15. Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
Vereinbarung vom 9. November 1969 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Ju-
goslawien zur Durchführung des Abkommens 
vom 12. Oktober 1968 über Soziale Sicherheit 
- Drucksache 7/108 - 

16. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen Nr. 115 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation vom 22. Juni 1960 
über den Schutz der Arbeitnehmer vor ioni-
sierenden Strahlen 
- Drucksache 7/105 - 

173. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem internationalen Einheits-Übereinkommen 
vom 30. März 1961 über Suchtstoffe 
- Drucksache 7/126 - 

18. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 22. Juli 1964 über 

die Ausarbeitung eines Europäischen Arznei-
buches 
- Drucksache 7/125 - 

19. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Europäischen Übereinkommen vom 
13. Dezember 1968 über den Schutz von Tie-
ren beim internationalen Transport 
- Drucksache 7/127 - 

20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 29. Oktober 1971 
zum Schutz der Hersteller von Tonträgern 
gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer 
Tonträger 
- Drucksache 7/121 - 

21. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
den Haager Kaufrechtsübereinkommen vom 
1. Juli 1964 
- Drucksache 7/115 - 

22. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 15. Dezember 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Osterreich über die Führung von ge-
schlossenen Zügen (Zügen unter Bahnver-
schluß) der Österreichischen Bundesbahnen 
über Strecken der Deutschen Bundesbahn in 
der Bundesrepublik Deutschland 
- Drucksache 7/134 - 

23. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 25. Mai 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Mauri-
tius über die Förderung und den gegenseiti-
gen Schutz vor Kapitalanlagen 
- Drucksache 7/104 - 

24. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
den Abkommen vom 12. Mai 1972 über eine 
Assoziation betreffend den Beitritt von 
Mauritius zum Assoziierungsabkommen zwi-
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und den mit dieser Gemeinschaft asso-
ziierten afrikanischen Staaten und Madagas-
kar sowie zur Änderung des am 29. Juli 1969 
in Jaunde unterzeichneten Internen Abkom-
mens über die Finanzierung und die Verwal-
tung der Hilfe der Gemeinschaft 
- Drucksache 7/132 - 

25. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Be-
fugnisse (Konsulargesetz) 
- Drucksache 7/131 - 

26. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Einheitlichen 
Gesetzes über den internationalen Kauf be-
weglicher Sachen 
- Drucksache 7/123 - 
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27. Erste Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines einheitlichen 
Gesetzes über den Abschluß von internationa-
len Kaufverträgen über bewegliche Sachen 
— Drucksache 7/124 — 

28. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Hypothekenbankgesetzes und 
des Schiffsbankgesetzes 

— Drucksache 7/114 — 

29. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Beaufsichti-
gung der privaten Versicherungsunterneh-
mungen und Bausparkassen 
— Drucksache 7/100 — 

30. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Börsengesetzes 
— Drucksache 7/101 — 

31. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Pfandbriefe 
und verwandte Schuldverschreibungen öffent-
lich-rechtlicher Kreditanstalten 
— Drucksache 7/112 — 

32. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Finanzsta-
tistik 
— Drucksache 7/98 — 

33. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Eichgesetzes 
— Drucksache 7/103 — 

34. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über Einheiten im 
Meßwesen 
— Drucksache 7/102 — 

35. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Viehzählungsgeset-
zes 
— Drucksache 7/128 — 

36. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
den Beruf des Diätassistenten 
— Drucksache 7/116 — 

37. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Fleischbeschaugesetzes 
— Drucksache 7/122 	 

38. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes 
und des Arbeitsplatzschutzgesetzes 
— Drucksache 7/129 —  

Ferner rufe ich folgende Zusatzpunkte auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Geflügelfleisch-
hygienegesetzes — GFlHG —

— Drucksache 7/155 — 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Bun-
despersonalvertretungsgesetzes 
— Drucksache 7/176 — 

Das Wort dazu wird nicht gewünscht. Die Über-
weisungsvorschläge des Ältestenrates bitte ich der 
Tagesordnung zu entnehmen. Zu Punkt 6 der Tages-
ordnung schlägt Ihnen der Ältestenrat zusätzlich 
den Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau als mitberatenden Ausschuß vor. Ich sehe 
und höre zu den vorgeschlagenen Überweisungen 
keinen Widerspruch. Damit sind überwiesen: 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Bürger-
lichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze — Druck-
sache 7/63 — an den Rechtsausschuß und den Aus-
schuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 

der Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen über 
die Internationale Fernmeldesatellitenorganisation 
„INTELSAT" — Drucksache 7/120 — an den Aus-
wärtigen Ausschuß — federführend — und den Aus-
schuß für Forschung und Technologie und für das 
Post- und Fernmeldewesen, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
den Parteien des Nordatlantikvertrags über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der 
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländi-
schen Truppen — Drucksache 7/119 — an den Aus-
wärtigen Ausschuß — federführend —, den Vertei-
digungsausschuß und den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Singapur zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen — Drucksache 7/106 — an den 
Finanzausschuß, 

der Gesetzentwurf zu der Vereinbarung zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der italieni-
schen Republik über Erleichterungen der fiskalischen 
Behandlung des grenzüberschreitenden deutsch-ita-
lienischen Straßengüterverkehrs — Drucksache 7/113 
— an den Finanzausschuß — federführend — und 
den Ausschuß für Verkehr, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbri-
tanniens und Nordirland über die steuerliche Be-
handlung von Straßenfahrzeugen im internationalen 
Verkehr — Drucksache 7/107 — an den Finanzaus-
schuß — federführend — und den Ausschuß für 
Verkehr, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
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Vermögen — Drucksache 7/99 — an den Finanz-
ausschuß, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
der Niederlande über die Krankenversicherung für 
alte Rentner — Drucksache 7/110 — an den Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung, 

der Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation über die Ar-
beitsaufsicht in der Landwirtschaft — Drucksache 
7/109 — an den Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung — federführend — und den Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

der Gesetzentwurf zu der Vereinbarung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozia-
listischen Föderativen Republik Jugoslawien zur 
Durchführung des Abkommens über Soziale Sicher-
heit — Drucksache 7/108 — an den Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung, 

der Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation über den Schutz 
der Arbeitnehmer vor ionisierenden Strahlen —
Drucksache 7/105 — an den Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung, 

der Gesetzentwurf zu dem internationalen Ein-
heits-Übereinkommen über Suchtstoffe — Druck-
sache 7/126 — an den Ausschuß für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit — federführend —, den Rechts-
ausschuß und den Haushaltsausschuß gemäß § 96 
GO, 

der Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen über 
die Ausarbeitung eines Europäischen Arzneibuches 
— Drucksache 7/125 — an den Ausschuß für Ju-
gend, Familie und Gesundheit, 

der Gesetzentwurf zu dem Europäischen Über-
einkommen über den Schutz von Tieren beim inter-
nationalen Transport Drucksache 7/127 — an den 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, 

der Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen zum 
Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen uner-
laubte Vervielfältigung ihrer Tonträger — Druck-
sache 7/121 — an den Rechtsausschuß, 

der Gesetzentwurf zu den Haager Kaufrechtsüber-
einkommen — Drucksache 7/115 - an den Rechts-
ausschuß, 

der Gesetzentwurf zu dem Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Öster-
reich über die Führung von geschlossenen Zügen 
der Österreichischen Bundesbahnen über Strecken 
der Deutschen Bundesbahn in der Bundesrepublik 
Deutschland — Drucksache 7/134 — an den Aus-
schuß für Verkehr, 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Mauritius über 
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von 
Kapitalanlagen — Drucksache 7/104 — an den Aus-
schuß für Wirtschaft — federführend — und den 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 

der Gesetzentwurf zu dem Abkommen über eine 
Assoziation betreffend den Beitritt von Mauritius 
zum Assoziierungsabkommen zwischen der Euro-

päischen Wirtschaftsgemeinschaft und den mit die-
ser Gemeinschaft assoziierten afrikanischen Staa-
ten und Madagaskar sowie zur Änderung des Inter-
nen Abkommens über die Finanzierung und die 
Verwaltung der Hilfe der Gemeinschaft — Druck-
sache 7/132 — an den Ausschuß für Wirtschaft — 
federführend — und den Ausschuß für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, 

der Entwurf eines Konsulargesetzes — Drucksache 
7/131 — an den Auswärtigen Ausschuß — feder-
führend — und den Rechtsausschuß, 

der Entwurf eines Einheitlichen Gesetzes über 
den internationalen Kauf beweglicher Sachen — 
Drucksache 7/123 — an den Rechtsausschuß, 

der Entwurf eines einheitlichen Gesetzes über 
den Abschluß von internationalen Kaufverträgen 
über bewegliche Sachen — Drucksache 7/124 — 
an  den Rechtsausschuß, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Hypotheken-
bankgesetzes und des Schiffsbankgesetzes — Druck-
sache 7/114 — an den Finanzausschuß — federfüh-
ruend —, den Ausschuß für Wirtschaft, den Rechts-
ausschuß und den Ausschuß für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes 
über die Beaufsichtigung der privaten Versiche

-

rungsunternehmungen und Bausparkassen-Druck

-

sache 7/100 — an den Finanzausschuß - federfüh

-

rend —, den Ausschuß für Wirtschaft, den Rechts-
ausschuß, den Ausschuß für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Börsenge-
setzes — Drucksache 7/101 — an den Finanzaus-
schuß — federführend —, den Ausschuß für Wirt-
schaft und den Rechtsausschuß, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes 
über die Pfandbriefe und verwandte Schuldver-
schreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten 
— Drucksache 7/112 - an den Finanzausschuß 
— federführend —, den Ausschuß für Wirtschaft, 
den Rechtsausschuß und den Ausschuß für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes 
über die Finanzstatistik — Drucksache 7/98 — an 
den Haushaltsausschuß — federführend —, den Fi-
nanzausschuß, den Innenausschuß und den Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Eichgesetzes 
— Drucksache 7/103 — an den Ausschuß für Wirt-
schaft, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes 
über Einheiten im Meßwesen — Drucksache 7/102 — 
an  den Ausschuß für Wirtschaft, 

der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Viehzählungsgesetzes — Drucksache 
7/128 — an den Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten — federführend —, den Innen-
ausschuß und den Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO, 

der Gesetzentwurf über den Beruf des Diätassi-
stenten — Drucksache 7/116 — an den Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit, 
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der Gesetzentwurf zur Änderung des Fleischbe-
schaugesetzes — Drucksache 7/122 — an den Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit — feder-
führend — und den Ausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, 

der Gesetzentwurf zur Änderung des Unterhalts-
sicherungsgesetzes und des Arbeitsplatzschutzge-
setzes — Drucksache 7/129 — an den Verteidigungs-
schuß — federführend —, den Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung und den Haushaltsausschuß mit-
beratend und gemäß § 96 GO, 

der Entwurf eines Geflügelfleischhygienegesetzes 
— Drucksache 7/155 - an den Ausschuß für Jugend, 
Familie und Gesundheit — federführend —, den 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und den Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO, 

der Entwurf eines Bundespersonalvertretungsge-
setzes — Drucksache 7/176 — an den Innenaus

-

ausschuß — federführend —, den Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung und den Haushaltsausschuß 
gemäß § 96 GO, 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt noch den 
Punkt 4 der Zusatzliste auf: 

Wahl der Mitglieder des Gremiums gemäß 
§ 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Beschränkung des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
— Drucksache 7/159 (neu) — 

Wer dem dazu vorliegenden Antrag — Druck-
sache 7/159 (neu) — zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich danke. Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Stimmenthaltungen? — Es ist ein-
stimmig so beschlossen. Damit sind die Mitglieder 
des Gremiums gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses gewählt. 

Ich rufe nunmehr noch die Zusatzpunkte 2 und 3 
auf: 

Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) 

zu der von der Bundesregierung beschlos-
senen Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Teil-Zolltarifs (Nr. 10/72 - Waren der 
EGKS — 2. Halbjahr 1972) 

zu der von der Bundesregierung beschlos-
senen Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Teil-Zolltarifs (Nr. 13/72 — Besondere 
Zollsätze gegenüber Österreich — EGKS) 

— Drucksachen 7/57, 7/53, 7/183 — 

Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) 

zu der von der Bundesregierung beschlos-
senen Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Teil-Zolltarifs (Nr. 15/72 — Kohle aus 
Beitrittsländern) 
— Drucksachen 7/54, 7/184 — 

Ich frage, ob der Herr Berichterstatter das Wort 
wünscht. — Das ist nicht der Fall. Ich frage, ob das 
Wort zur Aussprache gewünscht wird. — Auch das 
ist nicht der Fall. Ich frage, ob das Haus einverstan-

den ist, daß wir der Einfachkeit halber gemeinsam 
abstimmen. — Ich höre und sehe keinen Wider-
spruch. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Aus-
schußanträge auf den Drucksachen 7/183 und 7/184. 
Wer ihnen zustimmen will, den bitte ich um das 
Zeichen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! --
Stimmenthaltungen? — Es ist einstimmig so be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr den 
Punkt 5 der Tagesordnung auf : 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur 
Charta der Vereinten Nationen 
— Drucksache 7/154 — 

Für die Fraktion der CDU/CSU hat der Herr Ab-
geordnete Dr. Marx das Wort. 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es war der Wille der Bundesre-
gierung, auf die Tagesordnung dieser Woche nicht 
nur die erste Lesung des sogenannten Grundvertra-
ges zu setzen, sondern auch den Entwurf eines Geset-
zes zum Beitritt der Bundesrepublick Deutschland 
zur Charta der Vereinten Nationen diesem Hause 
vorzulegen. Die Fraktion der CDU/CSU weist aus-
drücklich darauf hin, daß es sich um zwei verschie-
dene Tagesordnungspunkte, um zwei verschiedene 
Themen handelt und daß sie ihre Haltung zu den 
vorgelegten Entwürfen aus der jeweiligen Materie, 
aus den jeweiligen Texten, deren politische Absich-
ten und Folgewirkungen herleitet. 

(Abg. Dr. Klepsch: Sehr gut!) 

Natürlich verkennt niemand, daß die Bundesre-
gierung den Entwurf zum UN-Beitritt in einem ge-
wissen Zusammenhang mit dem Grundvertrag und 
nach ihm vorlegt und daß es zwischen beiden The-
men eine von der Bundesregierung und ihrem Ost-
berliner Partner gewollte Beziehung gibt. 

Wir, die CDU/CSU, verstehen nach wie vor die 
Vereinten Nationen als eine große Möglichkeit, im 
Zusammenwirken möglichst vieler Staaten und Völ-
ker dem Frieden zu dienen und den in vielen Teilen 
der Welt gequälten Menschen zu mehr Freiheit zu 
verhelfen, zur Freiheit von Unterdrückung, vonWill-
kür, von Armut, von Hunger, Krankheit und Unwis-
senheit, und ihnen den Zugang und die Nutzung der 
Menschenrechte immer weiter und umfassender zu 
eröffnen. Wir begrüßen deshalb, wenn sich durch 
unsere Mitwirkung als Vollmitglied die Chance 
ergibt, mehr politische Verantwortung für die drän-
gende Probleme auch der Staaten und Völker in der 
dritten Welt zu tragen. 

Es war hier am gestrigen Tage z. B. vom Wettbe-
werb mit Staaten anderer innerer Ordnung die Rede, 
mit Staaten anderer Philosophien und grundsätzlich 
anderer Vorstellungen. Natürlich wird  ein Eintritt 
unseres Landes in die UN mit der wachsenden 
politischen Verantwortung auch die außenpolitischen 
Schwierigkeiten anwachsen lassen; denn dann muß 
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entschieden werden bei vielen Fragen, manchen 
Fragen auch, die nicht mit Formeln zugedeckt wer-
den können, Fragen, in denen die Grundprobleme 
unserer Existenz, unseres Verständnisses von Frei-
heit und Frieden auf der Waage liegen. Natürlich 
wird sich dann vieles auch in diesem Hause wieder

-

spiegeln und manches, was in New York getan 
worden ist, zu neuen Diskussionen und Kontrover-
sen Anlaß geben. 

(V o r sitz : Vizepräsident Frau Funcke.) 

Meine Damen und Herren, mit Überlegungen, in 
den Vereinten Nationen oder ihren Organisationen 
mitzuarbeiten, befassen wir uns nicht erst seit heute, 
auch nicht erst seit jenem Zeitpunkt, zu dem die ge-
genwärtige Regierung hier begonnen hat. Bereits 
am 10. November 1950, also zu Beginn   so könnte 
man sagen — der ersten Regierung Adenauer, wurde 
die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen. Man muß heute daran zurückdenken 
und manchem Zeitgenossen dies in Erinnerung rufen, 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Sehr richtig!) 

man muß vielen überhaupt erst klarmachen, welch 
wichtigen Durchbruch es aus der damaligen welt-
weiten Isolierung für die Deutschen bedeutete, nach 
Krieg und Feindschaft in die erste Organisation der 
Vereinten Nationen aufgenommen zu werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der damalige amerikanische Delegierte begrüßte 
— es war ein für die deutsche Geschichte sehr bela-
steter Tag, nämlich der 9. November — 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

damals die deutsche Delegation mit folgenden Wor-
ten. 

(Abg. Mattick: Welchen meinen Sie denn?) 

— Herr Wehner, ich meine, daß der 9. November 
für uns nicht nur eine schlimme Belastung, sondern 
an diesem Tage auch ein neuer und, wie ich glaube, 
zukunftsweisender, positiver Anfang war. Das möch-
te ich damit ausdrücken. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
„Hört! Hört!" hatte ich nur gesagt!) 

Jetzt zitiere ich den amerikanischen Delegierten. Er 
sagte: 

Diese Politik soll Deutschland in zunehmend 
engere Verbindung mit der Gemeinschaft der 
freien Nationen bringen, und zwar in jeder Wei-
se, die die sich entwickelnde Verantwortlichkeit 
der Bundesrepublik unter den herrschenden 
internationalen Umständen gestattet. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere auch daran 
daß wenige Monate später, im Jahre 1951, die Bun-
desrepublik Deutschland Mitglied der UNESCO 
wurde, Mitglied der Weltgesundheitsorganisation 
und der Internationalen Arbeitsorganisation. Und im 
Jahre 1952, wieder ein Jahr später, erhielten wir die 
Mitgliedschaft beim Entwicklungsprogramm der UN, 
dem Weltkinderhilfswerk, beim Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen, beim Hilfswerk 
für arabische Flüchtlinge und bei der Weltbank. Bis  

zum Jahre 1966, also bis zu der Zeit, da hier die 
Große Koalition begründet wurde, hatte die Bun-
desrepublik Deutschland die Mitgliedschaft in sämt-
lichen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, 

(Abg. Dr. Klepsch: Hört! Hört!) 

in der Internationalen Atomenergieorganisation und 
in den wichtigsten Unterorganisationen erworben. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein]: Hört! Hört!) 

Die DDR gehörte keinem dieser wichtigen Gremien 
an, weil die überwiegende Mehrheit der Staaten 
der rechtsstaatlich geordneten freiheitlichen Bundes-
republik Deutschland, in der sie d e n wichtigen 
Partner und d e n wahren Vertreter der deutschen 
Interessen und des deutschen Volkes sah, den Vor-
zug gab. 

Herr Kollege Mattick hat gestern früh gehöhnt, 
wir hätten damals ja den Antrag stellen können, 
gemeinsam mit der DDR in die UNO aufgenommen 
zu werden. Aber, Herr Kollege Mattick, ich glaube, 
mit Bemerkungen dieser Art kann man nicht die 
Geschichte korrigieren. Ich habe mich zur Vorberei-
tung noch einmal mit all dem befaßt, was wir zu-
sammen immer wieder zu diesem Thema gesagt 
haben. Sie hätten uns damals in den 50er und in 
den 60er Jahren als national nicht ganz zuverlässig 
bezeichnet und als Leute, die Gesamtdeutschland 
im Stich ließen und die die gemeinsamen deutsch-
landpolitischen Beschlüsse verletzten. Das war jene 
Politik, die wir gemeinsam mit unseren Verbün-
deten formuliert haben. Wir sollten auch nicht ver-
gessen, daß alle in diesem Hause dankbar und zu-
frieden waren, wenn es politische Erklärungen gab, 
die etwa wie die nachfolgende, die ich zitieren will, 
lauteten: 

Die Delegation der Vereinigten Staaten, Frank-
reichs und des Vereinigten Königreiches wie-
derholen in Erwiderung auf die Bekanntgabe 
eines Antrags der sogenannten Deutschen 
Demokratischen Republik auf Aufnahme in die 
Vereinten Nationen, daß nur die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland berechtigt ist, als 
Vertreter des deutschen Volkes in internationa-
len Angelegenheiten für Deutschland zu spre-
chen. 

(Abg. Dr. Klepsch: Hört! Hört!) 

Da die sogenannte Deutsche Demokratische 
Republik kein Staat ist, hat sie überhaupt kein 
Recht, zu der Organisation der Vereinten 
Nationen zugelassen zu werden. 

Meine Damen und Herren, diese Darlegung der 
westlichen Alliierten stammt vom 3. März 1966. Sie 
hat damals nicht nur hier, sondern auch in der 
Öffentlichkeit eine breite Zustimmung gefunden. 

(Abg Dr. Mertes [Gerolstein] : Auch bei der 
SPD!) 

Niemand wird abstreiten, daß wir von Anfang an 
uns durch erhebliche finanzielle Mittel an den 
UN-Unterorganisationen beteiligten und daß wir 
gemeinsame friedensfördernde Aktionen unterstützt 
haben. Allein im Jahrzehnt von 1960 bis 1970 haben 
wir für die Aufgaben und Zwecke der UN, wenn 
meine Zusammenstellung richtig ist und ich alle 
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Posten erfaßt habe, mehr als 2,2 Milliarden DM 
aufgebracht. Das ist kein geringer Beitrag für ein 
Land, dem es durch die Haltung der Sowjetunion 
immer verwehrt blieb, auch Vollmitglied zu wer-
den, das aber die Ziele und Grundsätze der Verein-
ten Nationen, besonders den Gewaltverzicht und die 
internationale Zusammenarbeit, von Anfang an zum 
Inhalt seiner Politik gemacht hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Uns ist es wichtig, in diesem Zusammenhang auch 
daran zu erinnern, daß der Beobachterstatus, den 
die damalige Regierung Adenauer bereits im Jahre 
1952 erreichte, zunehmend einer Quasi-Mitglied-
schaft entsprach, zumal die Bundesrepublik 
Deutschland durch ihre erheblichen wirtschaftlichen, 
finanziellen, ideellen und politischen Beiträge in 
der sachbezogenen Tätigkeit der UN ein wachsen-
des Gewicht und ein erhebliches Ansehen gewann. 

Trotz all dieser Tatsachen war die Sowjetunion 
nie geneigt, dem demokratischen Deutschland eine 
Vollmitgliedschaft zuzugestehen, ohne gleichzeitige 
Aufnahme der von ihr, gegen den Willen der Deut-
schen, geschaffenen DDR. Es war ihr erklärtes west-
politisches und deutschlandpolitisches Ziel, zwei von-
einander getrennte deutsche Staaten in die Verein-
ten Nationen zu bringen und damit die Anerken-
nung der DDR in der Staatenwelt durchzusetzen. 
Dies zeigt, daß die auch gestern hier gehörten Be-
hauptungen, erst der sogenannte Grundvertrag öffne 
den Weg zum Eintritt der Bundesrepublik in die 
Vereinten Nationen, irreführend und falsch ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Allerdings - natürlich sehen wir, was auf dem 
Tisch liegt — haben die Festlegungen von Bahr und 
Kohl außerhalb des Vertrages jetzt eine Koppellung 
der beiden Problemkreise begründet. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : So ist es!) 

Diese Absprachen neben den Verträgen gehen auf 
die Durchsetzung der sowjetischen Wünsche im 
Frühjahr 1970 zurück. Darüber ist gestern sehr aus-
führlich, z. B. vom Kollegen Mertes, gesprochen 
worden. Denn obwohl der Bundeskanzler in seiner 
Regierungserklärung vom späten Herbst 1969 ver-
sichert hatte, daß eine völkerrechtliche Anerkennung 
der DDR nicht in Betracht komme, ließ er zu, daß 
sein Emissär in Moskau, Egon Bahr, entsprechend 
den Vorstellungen des sowjetischen Außenministers 
Gromyko schriftlich die Bereitschaft erklärte — ich 
zitiere —, „den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Organisation der Vereinten Nationen und zu 
deren Sonderorganisationen zu fördern". 

In den 20 Punkten aus dem Frühsommer 1970, die 
vom Bundeskanzler in Kassel Willi Stoph vorgetra-
gen wurden, wird im letzten Punkt ebenfalls die 
Aufnahme der beiden Teile in die UNO behandelt. 
Es wird eindeutig davon gesprochen, daß — ich zi-
tiere wieder — „auf der Grundlage des zwischen 
ihnen zu vereinbarenden Vertrages" beide Seiten 
„die notwendigen Vorkehrungen treffen, um ihre 
Mitgliedschaft und Mitarbeit in internationalen Or-
ganisationen zu regeln". 

Auch in Oreanda auf der Krim hat der Bundes-
kanzler seinem sowjetischen Gesprächspartner 
— so zeigt es das Kommunique — versichert, daß er 
mithelfen wolle, die DDR in die Vereinten Nationen 
zu bringen. 

Natürlich hätten wir in früheren Jahren gerne 
auch als Vollmitglied in der UNO unsere internatio-
nale und nationale Arbeit geleistet, aber wir haben, 
um die Chance der deutschen Einheit dort nicht zu 
verschütten, damals darauf verzichtet, denn wir 
hätten wegen des drohenden Vetos der Sowjet-
union sonst die gleichzeitige Aufnahme der DDR 
provoziert. Den heute von der Bundesregierung her-
gestellten und mit Ost-Berlin abgesprochenen Me-
chanismus der etwa gleichzeitigen Aufnahme beider 
Teile Deutschlands als Staaten in die UN hat diese 
Bundesregierung zu verantworten. 

Das gleiche gilt für den Grundvertrag. Diesen leh-
nen wir, wie die Kollegen aus der Fraktion der 
CDU/CSU gestern deutlich gemacht haben, aus vie-
len schwerwiegenden Gründen ab. Die überaus spek-
takuläre und propagandistische Art, mit der die Re-
gierung die Gespräche und Verhandlungen, die Para-
phierung und dann auch die Unterzeichnung des 
Grundvertrages vorbereitet und begleitet hat, hat 
bereits, vor allen Dingen auf dem Felde der Psycho-
logie, Wirkungen ausgelöst, die eine ganz erhebliche 
Aufwertung der DDR bedeutet haben, die eine Welle 
der Anerkennungen und die rasch aufeinanderfol-
gende Etablierung von vielen Botschaften, darunter 
von Botschaften unserer Verbündeten, in Ost-Berlin 
mit sich brachten und bringen. Inzwischen hat die 
DDR sogar den Beobachterstatus erhalten. Sie ist in 
die UNESCO aufgenommen worden. Es ist daher 
unser Überzeugung nach nicht damit zu rechnen, daß 
eine Ablehnung der UN-Aufnahme vorlorengege-
bene Positionen in der Deutschlandpolitik zurückge-
winnen ließe. Im übrigen hat der sogenannte Grund-
vertrag bereits neue Fakten geschaffen. Wir wissen, 
daß wir bei unserer künftigen politischen Überle-
gung und Handlung diese von uns so nicht gewoll-
ten Fakten natürlich nicht unberücksichtigt lassen 
können. Ich füge hinzu, daß zu diesen Überlegungen 
und diesem Handeln unsere Einstellung zu dem vor-
liegenden Entwurf gehört. Wir lassen uns aber auch 
in Zukunft — ich füge hinzu: natürlich unter un-
gleich schwereren Bedingungen — nicht davon ab-
halten, unsere Politik, die auf mehr Freiheit und 
Freizügigkeit, auf mehr Verwirklichung der Men-
schenrechte und auf mehr Selbstbestimmung der 
Menschen auch im anderen Teile Deutschlands ge-
richtet ist, fortzusetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sind grundsätzlich für eine Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Na-
tionen, wollen aber einige äußerst wichtige Pro-
bleme rechtzeitig geklärt wissen, Probleme, die 
merkwürdigerweise in der — ich bitte mir das zu 
erlauben — inhaltsarmen Denkschrift der Bundes-
regierung zu dem vorliegenden Entwurf gar nicht 
angesprochen sind. In dieser Denkschrift versichert 
die Bundesregierung, daß sie als vollberechtigtes 
Mitglied der Vereinten Nationen neben anderem — 
ich zitiere — 
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der Verwirklichung der Menschenrechte und des 
Selbstbestimmungsrechts, ... besondere Beach-
tung schenken 

wolle. Diese Formel gibt nicht viel für die Vorstel-
lung her, was die Bundesregierung künftig und kon-
kret, und zwar auch und vor allem für die Menschen 
drüben leisten will. Im übrigen: Sie bleibt durch das 
Grundgesetz verpflichtet und wird zusätzlich als UN- 
Mitglied verpflichtet, für die Menschenrechte, für die 
Selbstbestimmung aktiv einzutreten. Ich weiß, daß 
man nicht passiv eintreten kann. Aber wir haben 
gewisse Beispiele auch passiven Eintretens erlebt. 
Deshalb sage ich: aktiv eintreten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Bitte bedauern Sie, schelten Sie nicht unsere Hart-
näckigkeit; aber was ich jetzt sage, ist hervorgeru-
fen durch einen, wie ich meine, unglaublichen Satz 
des Kollegen Bahr in seiner gestrigen Rede, einer 
Rede übrigens, deren Wertneutralität uns sehr be-
fremdet hat und auf die wir noch bei anderer Ge-
legenheit zurückkommen müssen. Minister Bahr 
sagte, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, es 
müsse damit gerechnet werden, daß an der Grenze 
in Deutschland auch künftig geschossen werde, so-
lange die Feindseligkeit anhalte. Was heißt das? 
Wessen Feindseligkeit? Ich glaube, wir haben hier 
ein neues Beispiel für eine unklare Sprache und für 
die Verwischung der Wirklichkeit. 

Ich sage Ihnen: Es wäre für niemanden in der Welt 
zu verstehen, wenn wir bereit wären, dem anderen, 
dem kommunistischen Deutschland, den Weg in die 
Organisation der Staatengemeinschaft ohne weiteres 
freizugeben, obwohl immer noch mitten in unserem 
Land trotz aller Beteuerungen und Beschwörungen, 
trotz aller Behauptungen, daß Grundvertrag und 
UN-Aufnahme als großartige Signale für die Ent-
spannung zu werten seien, auf unsere deutschen 
Landsleute geschossen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir sagen das ja nicht, weil uns das irgendein 
oppositionelles Vergnügen macht, sondern weil es 
uns immer auf das tiefste betrifft, wenn wir auf der 
einen Seite hören, daß war Schritt um Schritt die 
Entspannung erreichen, und dann lesen, daß wieder 
einer gezielt oder automatisch zusammengeschossen 
und wegtransportiert wurde. Ich bitte, das doch zu 
sehen. Und wir müssen das für die anderen, drüben, 
auch sagen, damit sie wissen, was der Akt, von dem 
wir jetzt sprechen, bedeutet. Denn zum Gewaltver-
zicht gehören eben nicht nur geschickte Formeln, 
sondern — wenn Worte die Wirklichkeit meinen sol-
len — Verzicht auf Androhung und Anwendung von 
Gewalt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Bundeskanzler, ich werfe namens der Frak-
tion der CDU/CSU jetzt einige Fragen auf, deren 
Beantwortung hier natürlich im einzelnen in den 
Ausschüssen unsere Haltung und Zustimmung be-
stimmen wird. 

Erstens. Besonders wichtig ist es für die CDU/CSU 
zu wissen, ob die Bundesregierung bereit ist, ihre 
Beitrittserklärung zu den Vereinten Nationen mit  

konkreten Inhalten zu füllen und durch ausdrück-
lichen Vorbehalt klarzumachen, daß der Beitritt der 
DDR in die UN und unser eigenes Wirken dort 
keine völkerrechtliche Anerkennung des anderen 
Staates bedeutet. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich muß hier noch eine kritische Bemerkung ma-
chen. Den Entwurf der Beitrittserklärung dem Deut-
schen Bundestag jetzt nicht vorzulegen, ist für mei-
nen Begriff ein starkes Stück. Ich frage mich, ob 
der Text vorher mit wem abgesprochen worden ist 
und ob er uns erst dann als eine vollendete Tatsache 
zur Kenntnis gebracht wird, getreu, Herr Kollege 
Bahr, der merkwürdigen und für mich sehr depri-
mierenden Devise, die Sie in Ihrer Jungfernrede 
dargelegt haben und die uns für einen Augenblick 
Einblick in Ihr Denken und in Ihre politischen Wert-
vorstellungen erlaubte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist für die Fraktion der CDU/CSU eine Zumu-
tung, hier zu diskutieren, wenn die Beitrittserklä-
rung der Regierung nicht vorliegt. Denn ich glaube, 
die besondere Bedeutung eines solchen Textes wird 
niemand leugnen und niemand verkennen wollen. 
Unsere Forderung, unsere Bitte ist also, daß wir 
diese Beitrittserklärung rasch sehen und prüfen 
und uns zu ihr dann äußern können. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das ist 
unerläßlich!) 

Zweitens. Wir fordern die Bundesregierung auf, 
für die Wahrung der Menschenrechte in der DDR 
mit allem Nachdruck einzutreten. Meine Damen und 
Herren, der andere Staat in Deutschland will in die 
UN. In der Charta der Vereinten Nationen — Art. 1, 
Abs. 3 — steht wörtlich, daß 

die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ... zu fördern und zu 
festigen 

sei. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind in 
Art. 2 Abs. 2 aufgefordert, die ihnen „aus der Mit-
gliedschaft erwachsenden Rechte und Vorteile zu 
sichern" und „die Verpflichtungen, die sie mit die-
ser Charta übernehmen", „nach Treu und Glauben" 
zu erfüllen. 

Kaum jemand in unserem Land weiß, daß die UN- 
Menschenrechtskonventionen vom 16. Dezember 
1966 von der DDR immer noch nicht unterzeichnet 
sind. Ein Staat aber, der Mitglied der UN nur da-
durch werden kann, daß die Bundesrepublik zur 
gleichen Zeit die Mitgliedschaft erwirbt, muß, wenn 
nicht der Vorgang als ein Akt des Zynismus ver-
standen werden soll, 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das richtige 
Wort!) 

die Forderungen der Menschenrechtskonventionen 
in vollem Sinne erfüllen. Und unser Land — das ist 
unsere Pflicht — muß ihm dabei, wenn die Dinge 
schon so gekoppelt werden, nachdrücklich helfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Bundeskanzler, ich denke, daß wir Sie auch 
auffordern sollten, jetzt, nachdem seit der Unter- 
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zeichnung der Konvention - in Ihrer Regierungs-
zeit, Herr Kollege Kiesinger — rund fünf Jahre 
vergangen sind, das Ratifikationsgesetz möglichst 
umgehend diesem Hause vorzulegen. Sie, die Bun-
desregierung, soll dann die in diesen Menschen-
rechtskonventionen vorgesehene Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses der Vereinten Nationen 
verlangen, damit dieser die Anwendung der Men-
schenrechte in Deutschland prüfen und darüber der 
Weltöffentlichkeit einen Bericht vorlegen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich frage also drittens die Bundesregierung, ob sie 
bereit ist, dem zu folgen. Denn wir, meine Damen 
und Herren, sehen in solchem konkreten Handeln 
und nicht nur im Formulieren allgemeiner Prinzi-
pien reale Möglichkeiten für die Erhaltung und für 
die Verwirklichung unveräußerlicher Menschen-
rechte auch für die anderen, die jenseits der Demar-
kationslinie leben. 

An dieser Stelle möchte ich gern daran erinnern, 
daß es einen ähnlichen Ausschuß der Vereinten 
Nationen bereits früher einmal gab und daß die 
DDR mit der Art, wie sie ihn behandelte, ihre Ver-
achtung vor dem erklärten Willen der Vereinten 
Nationen zeigte. 

Ich darf dazu einen ganz kurzen historischen Ex-
kurs machen. Auf Anregung der ersten Regierung 
Adenauer und auf Antrag unserer westlichen Haupt-
verbündeten wurde jener Untersuchungsausschuß 
damals nach Deutschland geschickt. Er war in der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen vom 
20. Dezember 1951 mit 45 gegen 6 Stimmen bei 8 
Enthaltungen beschlossen worden. Seine Aufgabe 
war es, die Voraussetzungen für die Abhaltung 
freier Wahlen im ganzen Lande zu prüfen. 

Diese Kommission der Vereinten Nationen konnte 
in der Bundesrepublik und in West-Berlin ungehin-
dert ihre Tätigkeit ausüben. Es waren damals, um 
dies zu erreichen, Herr von Brentano und Herr 
Reuter — also Vertreter aus beiden großen Par-
teien — zur Vorbereitung in New York. Ich sagte: 
der Ausschuß konnte hier seine Tätigkeit ganz un-
beirrt ausüben. Der Zutritt in die DDR aber wurde 
ihm von der Ostseite verwehrt. Die Ostberliner Re-
gierung weigerte sich — es gibt darüber eine Rede 
von Herrn Grotewohl —, den UN-Beschluß über-
haupt anzuerkennen. Der sowjetische Delegierte bei 
den Vereinten Nationen Wyschinskij sah in ihm 
ein „Mißtrauen" gegenüber dem deutschen Volk, 
und der fügte hinzu, daß man dieses nicht ähnlich 
behandeln könne „wie so rückständige Kolonial-
völker in Tunesien und Marokko". 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Zyniker 
aller Länder, vereinigt euch!) 

Es verdient, meine Damen und Herren, festge-
halten zu werden, daß der damalige Chef der so-
wjetischen Kontrollkommission in Ost-Berlin auf 
die Schreiben der UN-Delegierten, Schreiben, in 
denen sie die Möglichkeit erwirken wollten, in die 
DDR einreisen zu dürfen, und zwar Schreiben vom 
22. Februar, 10. März, 26. März und 9. April 1952, 
überhaupt nicht antwortete und daß die UN-Kom-
mission, nachdem sie dann den Vereinten Nationen  

einen resignierenden Bericht vorgelegt hatte, sich 
am 5. August 1952 auf unbestimmte Zeit vertagte. 

Ich frage viertens die Bundesregierung, ob sie 
bereit ist, beim Beitritt eine Vorbehaltserklärung 
bezüglich der Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Vier Mächte für Deutschland als Ganzes und für 
Berlin abzugeben. Wir gehen davon aus, daß auch 
der Friedensvertragsvorbehalt in gehöriger Weise 
niedergelegt wird. 

Wir wollen fünftens wissen, ob die Bundesregie-
rung zweifelsfrei sicherstellt, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland das Land Berlin in der UN ver-
tritt, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Abg. Dr. Mer-
tes [Gerolstein] : Sehr richtig!) 

soweit natürlich die Rechte und Verantwortlich-
keiten der alliierten Behörden in Übereinstimmung 
mit dem Viermächteabkommen über Berlin nicht be-
rührt werden. 

(Zuruf des Abg. Mattick.) 

— Herr Mattick, es geht mir nicht um das Einbrin-
gungsgesetz, sondern es geht mir um die Vertretung 
des Landes Berlin, wobei ich nicht „Berlin (West), 
das wir auch Land Berlin nennen", sage, sondern 
ich halte mich an das, was uns die Verfassung auf-
trägt, und sage ausdrücklich „Land  Berlin".  

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich frage sechstens, ob die Bundesregierung be-
reit ist, darauf hinzuwirken, daß eine eindeutige 
Feststellung über die Nicht-mehr-Geltendmachung 
der sogenannten Feindstaatenartikel 53 und 107 
der Charta der Vereinten Nationen erfolgt, daß 
also, um es anders auszudrücken, die Bundesrepu-
blik Deutschland durch die Aufnahme in die UN 
die Qualität eines Feindstaates verliert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben hier in diesem Hohen Hause, vor allem 
im Zusammenhang mit dem Atomwaffensperrver-
trag, oft über diese für uns Deutsche wichtige Frage 
gesprochen. Ich will diese sehr vielschichtige Dis-
kussion nicht neu beleben. Aber die Bundesregie-
rung hat uns als Anlage zum Gesetzentwurf die 
Charta im Wortlaut zugestellt, und dort finden wir 
die beiden genannten Artikel, durch deren Weiter-
geltung wir ein Staat minderen Rechts in den Ver-
einten Nationen sein würden, ein Staat, der von 
militärischer Intervention bedroht werden kann, 
ohne daß er sich an dieselben Vereinten Nationen 
um Hilfe wenden könnte. Für uns war es erstaun-
lich, Herr Bundeskanzler, daß die Bundesregierung 
hierzu keinerlei Fußnoten, keinerlei Anmerkung, 
etwa die Wiederholung Ihrer früheren Darlegungen, 
dies alles sei obsolet, hier und jetzt angebracht hat. 
Das wäre wichtig gewesen. Wir intervenieren bei 
diesem Punkt deshalb, weil wir einen diskriminie-
renden Status für unser Land nicht hinnehmen 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, diese hier aufgewor-
fenen sechs Fragen — ich sagte es bereits und 
wiederhole es — sind für uns besonders wichtig. 
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Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Wehner? 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Gerne, Frau Präsidentin! 

Wehner (SPD) : Herr Dr. Marx, würden Sie bei 
dieser Gelegenheit und nach der soeben beendeten 
Passage die Freundlichkeit haben, darauf aufmerk-
sam zu machen, daß diese Bestimmungen, die Sie so 
bezeichnen, wie Sie es gerade getan haben, aus der 
Kriegszeit stammen und andere Staaten, die damals 
auch nicht zu der Allianz gehörten, die gegen Hitler 
und andere gekämpft haben, ebenso betrifft wie 
uns, die längst Mitglieder sind, und daß eine Ände-
rung  der Satzung, die ich genauso wünschte wie Sie, 
die alle diese Staaten betreffen müßte, doch wohl 
aus anderen Gründen und nicht unserer oder Ihrer 
Gründe wegen bisher unterblieben ist. 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Kollege Wehner, ich 
danke für die Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, 
in aller Ruhe — ich denke, wir sind uns zumindest 
darüber einig — folgendes zu sagen. 

Natürlich wissen wir, daß, wenn irgend jemand 
eine völlige Änderung, Streichung oder ganze Neu-
formulierung dieser oder jener Passage in der 
Charta wünscht, 50 oder 60 andere Forderungen hin-
sichtlich anderer Passagen angemeldet werden und 
daß man dies natürlich nicht will. Ich habe aus die-
sem Grunde ja auch dahin gehend formuliert, daß 
wir wünschen, die Regierung würde eindeutig die 
Nichtgeltendmachung der sogenannten Feindstaa-
ten-Artikel feststellen und eine Formulierung vor-
legen, aus der eindeutig und zweifelsfrei hervor-
geht, daß die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie 
in die Vereinten Nationen eintritt, damit die Quali-
tät als Feindstaat verliert. 

Und eine zweite Bemerkung als Antwort auf Ihre 
Frage, Herr Wehner. Natürlich gibt es auch andere 
Staaten, die damals gegen das, was sich Anti-Hitler-
Koalition nannte, im Kriege waren und heute Mit-
glieder der Vereinten Nationen sind. Sie wissen 
genausogut wie ich, daß z. B. die Japaner gewisse 
Vorstellungen entwickelt haben, auch darauf hinzu-
wirken, daß ihnen deutlich gesagt wird: Jetzt seid 
ihr Mitglieder dieser großen Völkergemeinschaft, 
und die Vorbehalte aus Artikel 53 und 107 gelten 
nicht mehr, weil soviel Zeit vergangen ist, weil es 
ganz neue geschichtliche Tatbestände gibt, weil euer 
demokratisches Verhalten vor der ganzen Welt nicht 
mehr bezweifelt werden kann und weil ihr auch so-
viel für den Gedanken der Vereinten Nationen ge-
leistet habt. Das möchte ich mit dieser Frage, die uns 
alle berührt und die nicht Gegenstand parteipoliti-
scher Auseinandersetzungen sein soll, erreichen, und 
ich denke, nicht nur ich, nicht nur diese Fraktion, 
sondern auch, so hoffe ich doch, dieses ganze Haus. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

Dr. Marx (CDU CSU): Wenn die dafür notwen-
dige Zeit, Frau Präsidentin, nicht von meiner Rede-
zeit abgezogen wird,  ja.  

Dr. Geßner (SPD) : Herr Kollege Marx, ist Ihnen 
nicht bekannt, daß oberstes Prinzip der Vereinten 
Nationen der Gleichheitsgrundsatz der Staaten ist, 
die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, und daß 
die Artikel 53 und 107 ein Ausnahmerecht darstel-
len und daß folglich durch den Eintritt der Bundes-
republik in die Vereinten Nationen dieses Aus-
nahmerecht außer Kraft gesetzt wird? 

Dies ist auch Auffassung in der völkerrechtlichen 
Lehre. 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Kollege Geßner, ich 
darf wohl sagen, daß ich mich wirklich darum be-
müht habe, dieses Problem auch aus völkerrecht-
licher Sicht zu beleuchten. In der Völkerlehre gibt 
es zu dem Problem, wer z. B. auf Grund der Ar-
tikel 53 und 107 eingreifen könnte, sehr viele ver-
schiedene Meinungen, wie das auch hinsichtlich vie-
ler anderer Probleme in dieser Disziplin fast immer 
der Fall ist. Deckungsgleiche Meinungen gibt es 
nicht. Aber ich möchte Ihre Frage gern noch einmal 
zum Anlaß für die Begründung unserer Forderun-
gen nehmen. Wenn dies nämlich alles so ist, wie 
Sie sagen, frage ich Sie: Warum wird es denn nicht 
endlich aktenkundig gemacht? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Warum nicht? Sie haben sicher gemerkt, daß ich 
gefragt habe, warum die Regierung, wenn sie uns 
die Charta im Wortlaut zuleitet   was natürlich 
richtig und wichtig ist —, nicht zumindest eine An-
merkung bei den Artikeln macht und sagt: Dies ist, 
darüber sind wir mit den anderen einig — jetzt 
übernehme ich eine Formel der Regierung —, ob-
solet. Aber nicht einmal das steht drin. Sie können 
von uns nicht erwarten, daß wir darüber zur Tages-
ordnung übergehen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Mertes? 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Bitte sehr. 

Dr. Mertes (Gerolstein) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Marx, sind Sie bereit, die Herren Kollegen 
Wehner und Geßner daran zu erinnern, daß die 
Bundesrepublik Deutschland der einzige ehemalige 
Feindstaat ist, von dem die Sowjetunion sagt, seine 
politische Zielsetzung erfülle den Tatbestand der 
aggressiven Politik im Sinne des Art. 53? 

(Abg. Dr. Geßner: Sagte! — Weiterer Zu

-

ruf von der SPD: Wann war denn das?! — 
Zuruf des Abg. Dr. Schäfer [Tübingen].) 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Dann möchte ich Sie, Herr 
Kollege Schäfer, an die Noten der Sowjetunion aus 
den Jahren 1967 und 1968 erinnern, die Sie genauso 
gut kennen wie ich, in denen die Fortsetzung einer 
Politik, die auf die Wiedervereinigung dieses Lan- 
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des gerichtet ist, als eine aggressive Politik bezeich-
net wird. Ich habe vorhin Herrn Wyschinskyj ge-
nannt. Natürlich kann man nachlesen, daß er sich 
damals unter ausdrücklichem Hinweis auf Art. 107 
gegen eine UN-Delegation in Deutschland gewandt 
hat. Wir wollen uns bitte, wenn es möglich ist, dar-
über nicht streiten, sondern versuchen, etwas, von 
dem ich glaube, daß es staatspolitisch notwendig 
ist, gemeinsam zu fordern. Je deutlicher dieses Haus 
sich bei einer solchen Thematik findet, desto größer 
wird die Wirkung sein, die wir bei unseren Freun-
den, bei den Neutralen und bei denjenigen brauchen, 
um deren Mitarbeit wir werben und von denen um 
unsere Mitarbeit geworben wird. Das ist der Sinn 
der Sache. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Gestatten Sie 
noch eine Frage des Herrn Abgeordneten Hirsch? 

Dr. Marx  (CDU/CSU): Bitte schön. 

Dr. Hirsch (FDP) : Herr Kollege Marx, Sie haben 
.Japan genannt. Ist Ihnen bekannt, daß es auch an-
dere — europäische - sogenannte Feindstaaten ge-
geben hat, die inzwischen Mitglied der Vereinten 
Nationen sind, und wären Sie so liebenswürdig, in 
Ihren Ausführungen nun gleich darzustellen, wie 
diese, z. B. Italien, das von Ihnen diskutierte Schein-
problem gelöst haben? 

Dr. Marx (CDU; CSU) : Verzeihung, ich habe vor-
hin bereits darauf hingewiesen. Aber, verehrter 
Herr Kollege, was wir nun hier tun — und Herr 
Mertes hat eben auf die ausdrückliche Verschärfung 
und Verdeutlichung hingewiesen, die gerade uns, 
die Bundesrepublik Deutschland, anlangt —, ist un-
sere Sache, ist unsere Aufgabe. Natürlich könnte man 
auch das Thema Ungarn, das Thema Rumänien usw. 
nehmen. Es gab hier einmal eine Debatte mit dem 
Herrn Kollegen Ehmke, in dieser Sache. Das wollen 
wir doch alle, wie ich vorhin sagte, nicht wieder-
holen. Aber sie befinden sich doch in einem noch 
anderen Zustand als wir. Die sind von keinem der 
westlichen Staaten unter Berufung auf die Art. 53 
und 107 bedroht worden, aber wir, dieses Land; und 
hier ist sein Parlament, und hier muß über diese 
Frage — ich hoffe doch, auch mit Ihrer Zustimmung, 
mit Ihrem politischen Engagement — in der Weise 
gesprochen werden, -wie ich es versucht habe. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Frage des Herrn Abgeordneten 
Wehner? 

Dr. Marx (CDU CSU): Herrn Wehner kann ich 
eine Frage nicht verwehren. Bitte sehr. 

Wehner (SPD) : Ich bitte Sie um Entschuldigung; 
ich bin auch bereit, Herrn Dr. Marx, Ihnen das, was 
ich fragen will, schriftlich zu geben, weil ich mich, 
gerade um diesen Punkt klären zu helfen, wenn er 
klärbar ist, auf jene interessante Einleitung berufen  

möchte, die Herr Dr. Wilhelm Grewe zu dem Buch 
„Die Satzung der Vereinten Nationen", herausge-
kommen 1948 in der zweiten Auflage, gegeben hat, 
wo deutlich gemacht wird, daß es sich um etwas 
handelt, das keineswegs uns allein betrifft, sondern 
das aus dem Entstehen der United Nations und aus 
ihrem Unterschied zum Völkerbund der vorigen 
Zeit zu erörtern ist. Es • führt jetzt sicher zu weit, 
wenn ich Sie so lange unterbreche, um Ihnen die-
sen kleinen Absatz vorzulegen. Aber Sie sollten 
mindestens bei den Ausschußberatungen — und 
das ist meine Frage, ob Sie dazu bereit sind; Sie 
kennen es sicher – diesen Dingen auch Ihre Auf-
merksamkeit zuwenden, Oder halten Sie das für 
überholt? 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Kollege Wehner, wir 
werden natürlich all diesen Überlegungen nicht nur 
jetzt, sondern auch in den Ausschüsen den entspre-
chenden Raum öffnen. Das ist ganz klar. Wir ver-
suchen doch nicht, eine einseitige Überlegung vor-
zutragen. Aber ich bitte Sie doch, wenn sie Herrn 
Grewe mit dem Vorwort aus dem Jahr 1948 zitieren, 
folgendes zu bedenken. Ich habe eben darauf hinge-
wiesen, daß im Jahre 1951 von Wyschinskyj trotz die-
ses Vorwortes -- ob er es kannte oder nicht, weiß 
ich nicht   interveniert worden ist. 

Um was es uns geht, darf ich noch einmal mit 
aller Klarheit deutlich machen. Wir haben bei der 
Diskussion um  den Atomwaffensperrvertrag erlebt, 
was etwa die Sowjetunion und was unsere west-
lichen Verbündeten gesagt haben. Das war über-
haupt nicht deckungsgleich. Die Amerikaner wa-
ren sogar veranlaßt, zu sagen, daß eine einseitig 
von der Sowjetunion in Anspruch genommene Be-
rufung auf diesen Artikel eine ganz schlimme Ent-
wicklung mit sich brächte. Ich erinnere an den da-
maligen Sprecher des Weißen Hauses, der sogar 
gesagt hat, dies wäre der Casus belli. Meine Da-
men und Herren, das sind doch Äußerungen, die 
wir zur Kenntnis nehmen und aus denen wir für 
uns Folgerungen ziehen müssen. 

Ich weise noch einmal darauf hin: Ich habe hier 
nicht eine Forderung mit dem Ton der Unbedingt-
heit und der schroffen Endgültigkeit gestellt, son-
dern meine Bitte ist — und ich wiederhole das —, 
daß dieses Haus und die Regierung darauf hinwir-
ken, daß einwandfrei feststeht, daß die weitere 
Geltendmachung dieser Artikel nicht mehr in Frage 
kommt und daß unser Land — und für dieses haben 
wir hier zu sprechen — die Qualität — wenn ich 
diesen etwas schillernden Ausdruck verwenden 
kann als Feindstaat, sobald es in die UN eintritt, 
verliert. Darum geht es mir. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Gestatten Sie 
noch eine Frage des Herrn Abgeordneten Wehner? 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Bitte, Herr Wehner! 

Wehner (SPD) : Herr Dr. Marx, wären Sie bereit, 
in Aussicht zu nehmen, den Sekretär der Kommis-
sion der Vereinten Nationen, die Sie jetzt wieder- 
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holt erwähnt haben, einmal einzuladen, um sich 
möglicherweise für die Ausschußberatungen auch 
darüber unterrichten zu lassen, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

daß damals zu meinem Bedauern — das ist seiner-
zeit mein Bedauern gewesen — ein Antrag der 
Schweden in den Vereinten Nationen leider keine 
Unterstützung fand, der uns eigentlich behilflich 
sein wollte, weil er die Tatsache der besonderen 
Verantwortlichkeit der Vier Mächte für Deutsch-
land zum Ausgangspunkt dafür nahm, den Auftrag 
dieser Kommission mit einer Forderung an die Vier 
Mächte zu verquicken, den United Nations einen 
Bericht vorzulegen? Das würde jetzt zu weit führen, 
aber das gehört mit zur Erforschung der Unter-
schiedlichkeit. Ich sage Ihnen das und frage Sie. Ich 
könnte Ihnen behilflich sein; seit der Zeit ist der Se-
kretär mein persönlicher Freund — ich habe mich 
damals darum gekümmert — und ist es geblieben. 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Meine Damen und Her-
ren, ich möchte gern dem Kollegen Wehner auf den 
ersten Teil seiner Frage anworten: Es könnte uns in 
dieser wichtigen und in anderen wichtigen Fragen 
— uns allen — nichts gelegener kommen als die 
Chance, den Sekretär oder den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dazu zu hören. Ich würde dies 
für eine wichtige und begrüßenswerte Sache halten. 

Zum zweiten Teil der Frage: Wenn dies möglich 
wäre, könnte natürlich auf den damaligen Antrag 
Schwedens, vielleicht — das möchte ich gern hinzu-
fügen — dann auch auf vieles andere eingegangen 
werden, was im Laufe der Jahre in den Vereinten 
Nationen in Beschäftigung mit dem deutschen Pro-
blem gesagt worden ist. Das ist alles schon Ge-
schichte geworden, aber manchmal wirkt die Ge-
schichte noch sehr lebendig fort. Ich würde dies, 
wenn es eine der möglichen Entwicklungen aus un-
serer Intervention hier wäre, sehr begrüßen. I c h 
sehe, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, Herr 
Wehner, an der Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit 
und auch am Ton dessen, was hier gefragt wor-
den ist — „ich hoffe, Sie antworten mir" —, und 
S i e entnehmen dem Ton der A n t w o r t, die ich 
zu geben versuchte, daß wir uns in dieser Sache ge-
meinsam bemühen wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Frau Präsidentin, ich muß bitten, mir das nicht auf 
meine Redezeit anzurechnen. — Ich denke, daß ich 
es in fünf Minuten vollends geschafft habe. 

Die eben von mir aufgeworfenen sechs Fragen sind 
— und deshalb sind sie so formuliert worden — für 
uns besonders wichtig. Von der Bereitschaft und 
Tätigkeit der Bundesregierung, diese Fragen in 
einem für alle Deutsche förderlichen Sinne zu behan-
deln, hängt es ab — ich wiederhole das —, wie wir 
uns endgültig einlassen werden. 

Einige weitere Vorstellungen und Wünsche, wie 
ich sagen möchte, von denen ich gar nicht glauben 
kann, daß sie zwischen uns zu Kontroversen führen 
werden, füge ich hier an: 

1. Die Bundesregierung sollte uns ihr nachdrück-
liches Bemühen um einen Sitz der Bundesrepublik 
Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen zusichern. 

2. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich um 
die Einführung der deutschen Sprache in den Ver-
einten Nationen zu bemühen. Ich muß nicht darauf 
aufmerksam machen, daß es da bereits einige Präju-
dizier in Unterorganisationen gibt. 

3. Wir erwarten die Bereitschaft der Bundes-
regierung, sich um eine angemessene Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland — übrigens auch als 
einer der fünf wichtigsten Beitragszahler — in allen 
besonderen Gremien der UN zu bewerben und einen 
angemessenen deutschen Anteil im ständigen Stab 
der UN in Zukunft zu haben. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß 
und fasse zusammen: 

1. Die Debatte des gestrigen Tages hat deutlich ge-
macht: Die Fraktion der CDU/CSU stimmt dem so-
genannten Grundvertrag nicht zu. 

2. Dem Antrag auf Aufnahme in die UN stimmen 
wir in Verfolg unserer seit 1950 praktizierten Hal-
tung dann zu, wenn einige uns besonders wichtige 
politische und auch in den moralischen Bereich hin-
eingehende Fragen positiv geklärt werden. 

3. Wir fordern die Bundesregierung auf, alles in 
ihren Kräften Stehende zu tun, damit ein Beitritt zu 
den Vereinten Nationen in der Welt nicht als Siegel 
verstanden werde, das die Deutschen selbst auf die 
ihnen von außen auferlegte Spaltung drücken, damit 
die Menschen in der DDR nicht jede Hoffnung auf 
eine Besserung ihrer Lebensqualität und nicht jede 
Chance verlieren, eines Tages mehr Freiheit und 
mehr praktiziertes Recht zu haben, und damit wir — 
wir alle hier, meine Damen und Herren —, wenn 
man uns eines späteren Tages fragen wird, was wir 
heute für die Menschen getan haben, eine offene 
Antwort geben können. Die Geschichte wird, davon 
bin ich überzeugt, dies, was wir hier, auch bei der 
eben behandelten Frage tun, genau prüfen, und sie 
wird uns wägen und wiegen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Moersch. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Kollege Dr. Marx hat 
eine Reihe von Fragen angeschnitten, auf die ich 
im Verlauf meiner Darlegungen in der in diesem 
Plenum gebotenen Weise eingehen möchte. Es gibt 
darunter, Herr Dr. Marx, einige Fragen — die Frage 
des Sicherheitsrates, die Frage der deutschen Spra-
che und andere —, bei denen wir sicherlich in den 
Ausschüssen das Für und Wider erörtern müßten, 
und möglicherweise werden dann aus Ihren Fragen 
einige gegenstandslose Folgerungen zu ziehen sein. 

(Abg. Dr. Marx: Um so besser!) 

Die Frage der Bereitschaft zur Gewährung eines 
angemessenen Anteils an deutscher Besetzung ist 
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völlig unumstritten. Ich hatte Gelegenheit, in der 
vergangenen Woche in New York mit dem amtie-
renden Stellvertretenden Generalsekretär auch diese 
Frage zu erörtern. Sie dürfen davon ausgehen, daß 
eine große Bereitschaft besteht, diese angemessene 
Vertretung, auch im Ständigen Sekretariat, zu ge-
währen. Das setzt natürlich ein Angebot unserer-
seits an Personen voraus, das den Anforderungen 
dort entspricht. Ich bin sicher, wir werden hier hel-
fen können. Ich darf nur bemerken: es ist in der 
Bundesrepublik Deutschland z. B. beklagt worden, 
daß wir nicht überall in den Sonderorganisationen 
angemessen vertreten seien; bei näherer Nachprü-
fung hat sich dann herausgestellt, daß bestimmte 
Qualifikationen eben von unserer Seite nicht ange-
boten worden sind, nicht zuletzt deswegen, weil 
auch deutsche Behörden egoistisch genug sind, ihre 
wirklich qualifizierten Leute nicht gern in solche 
Organisationen abzustellen. 

Die anderen Fragen darf ich zum Teil beantwor-
ten, ohne jede Schärfe, aber doch mit Klarheit. 

Die Zwischenfrage von Herrn Dr. Mertes hat den 
Eindruck erweckt, als ob sich seit dem Jahre 1968, 
seit der letzten sowjetischen Note, in der ein solcher 
Terminus, wie Sie, Herr Dr. Mertes, ihn benutzt 
haben, vorgekommen war, nichts geändert habe. 
Darf ich die verehrten Vertreter der Opposition 
darauf aufmerksam machen, daß die entscheidende 
Änderung seither der deutsch-sowjetische Vertrag 
ist, und eben dieser hat die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, daß diese Befürchtungen, die Sie geäußert 
haben, nicht mehr gegeben sind. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wo steht das?) 

Es wäre in der Logik der Sache, wenn Sie von sich 
aus das einmal respektieren wollten. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] : Wir wollen dar

-

über sprechen!) 

— Wir sprechen gern darüber, Herr Dr. Mertes; 
wir haben auch schon darüber gesprochen. Aber 
die Tatsachen sind auch hier auf unserer Seite — 
die  beweisbaren Tatsachen. 

(Dr. Marx: Wenn sie bewiesen werden 
können, werden Sie uns eine große Last 

abnehmen!) 

— Herr Dr. Marx, die eigentliche Frage ist, ob Sie 
einen Beweis als solchen anerkennen. Es gibt objek-
tive Tatsachen und subjektive Empfindungen, und 
ich habe wiederholt erlebt, daß es auch Mitglieder 
in diesem Hause gibt, die ungern von ihren eigenen 
Vorurteilen in diesem Zusammenhang Abschied neh-
men. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Meinen Sie sich?) 

Ich darf aber noch einmal sagen, Herr Dr. Marx: 
Beide Vorgänge, der Abschluß des Grundvertrages 
mit der DDR und der Beitritt beider deutschen Staa-
ten zu den Vereinten Nationen, stellen — das bitte 
ich bei der Bewertung auch in Ihrer Fraktion noch 
einmal sehr gründlich zu beachten — maßgebliche 
Schritte im Rahmen der Politik dieser Bundesregie-
rung dar, die darauf gerichtet ist, der allgemeinen 
politischen Entspannung zu dienen und insbeson-

dere die Entkrampfung des Verhältnisses zur DDR 
zu fördern. 

Ich glaube, ich habe damit einen Teil Ihrer Ein-
lassung beantwortet und dargelegt, warum wir auch 
von uns aus die Zulassung der DDR zu den Ver-
einten Nationen als gegeben anzusehen haben, und 
ich möchte nicht versäumen, hier hinzuzufügen — 
das sage ich nun als ein Vertreter meiner Partei 
ausdrücklich für mich —, daß der Eindruck falsch 
ist, der erweckt wird, daß etwa bei den Bespre-
chungen unseres Kollegen Bahr in Moskau im Jahre 
1970 die Frage der Aufnahme beider deutscher Staa-
ten in die Vereinten Nationen sozusagen erfunden 
worden wäre. Ich darf ausdrücklich darauf verwei-
sen, daß die FDP als Opposition dies in ihrer Wahl-
kampfplattform für 1969 in Nürnberg als ein we-
sentliches Mittel einer Politik der Entspannung be-
zeichnet hat und daß wir Freien Demokraten diese 
Politik initiiert und hier auch aus voller Überzeu-
gung zu vertreten haben. 

Es ist die Politik der Bundesregierung insgesamt. 
Es darf nicht der Eindruck bestehen bleiben, daß 
hier sozusagen ein einzelner eine Entscheidung 
dieser Art getroffen habe. Davon kann überhaupt 
keine Rede sein, sondern diese Entscheidung liegt 
in der Logik einer Entspannungspolitik, einer Mo-
dus-vivendi-Politik, die allerdings von seiten der 
Opposition nicht so gesehen worden ist; ich habe 
es jedenfalls bisher nicht bemerkt. 

Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR zu den Vereinten Nationen steht also — 
ich sage es noch einmal betont — in einem engen 
politischen Zusammenhang mit der Politik der Ent-
spannung in Europa und — das ist gerade für die 
betroffenen Menschen besonders wichtig — insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Entkrampfung 
des Verhältnisses zwischen den beiden deutschen 
Staaten. 

Herr Dr. Marx, schon in der Regierungserklärung 
dieser sozialliberalen Koalition Brandt/Scheel vom 
28. Oktober 1969 ist die Absicht bekundet worden, 
in den Vereinten Nationen und anderen internatio-
nalen Organisationen verstärkt mitzuarbeiten. Der 
von Ihnen erwähnte Punkt 20 der Kasseler Erklä-
rung ist eine Konsequenz aus dieser Erklärung. Es 
ist also nicht etwas, was uns etwa von anderer Seite 
oktroyiert worden wäre, sondern eine Entscheidung, 
die wir aus voller politischer Überzeugung und nach 
langem Nachdenken über die Fehler der Vergan-
genheit getroffen haben, ein Denkprozeß, der bei 
uns nach dem Bau der Mauer im Jahre 1961 vehe-
ment eingesetzt hat und der dann schon im März 
1962 zu entsprechenden Denkschriften meines Freun-
des Schollwer geführt hat, die mit einigen Über-
legungen von Egon Bahr aus dieser Zeit korrespon-
dieren. 

Die Bundesregierung hat ihr Ziel, nach einem 
Grundvertrag mit der DDR den Beitritt zu den Ver-
einten Nationen anzustreben, bereits — auch das 
ist eine Antwort auf Ihre Fragen — in einem frü-
hen Stadium mit unseren drei Hauptverbündeten 
abgestimmt. Alle Einzelentscheidungen von gemein-
samem Interesse, die in Verfolgung dieses Ziels 
zu treffen waren, sind mit den drei Hauptverbün- 
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Beten in intensiver Arbeit auf allen Ebenen kon-
sultiert worden. Wir haben Alleingänge vermieden 
und werden auch im Fall des UN-Beitritts unser Ziel 
auf der Basis der westlichen Solidarität erreichen. 
Eine Abstimmung erfolgte auch mit der Sowjet-
union. Das lag nahe; denn bisher haben ihre Wil-
lenserklärungen in diesem Punkt immer dort ihr 
Ende gefunden, wo die Vetomöglichkeit einer der 
Vier Mächte gegeben war. 

Schon der Grundvertrag beweist, daß von der Be-
stätigung der Teilung Deutschlands nicht die Rede 
sein kann; denn in der Präambel dazu ist klar ge-
sagt, daß eine Einigung in der nationalen Frage nicht 
möglich war. Überdies hat die Bundesregierung die 
Westmächte bereits in einem frühen Stadium gebe-
ten, zusammen mit der Sowjetunion die Rechte und 
Verantwortlichkeiten, die alle Vier Mächte für 
Deutschland als Ganzes haben, aus Anlaß der Auf-
nahme beider deutscher Staaten in die Vereinten 
Nationen erneut zu bestätigen. Dies haben die Vier 
Mächte mit ihrer Erklärung vom 9. November 1972, 
die Ihnen vorliegt, getan. Ich habe darauf gestern 
hier schon verwiesen. 

Mit dieser Erklärung 	 das möchte ich hier noch 
einmal sagen, weil ich den Eindruck hatte, daß das, 
was von uns hier schon vorgetragen wurde und 
übrigens auch in der Denkschrift steht, doch nicht 
ganz realisiert worden ist machen die Vier Mächte 
unmißverständlich klar, daß auch der Beitritt der 
beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Natio-
nen die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier 
Mächte nicht berührt und daher die Deutschland-
frage weiterhin ungeregelt läßt. Diese Erklärung, 
Herr Dr. Marx, wird dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen im Zuge des Aufnahmeverfahrens 
notifiziert und mit der Bitte um Verteilung als VN- 
Dokument zirkuliert werden. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Es kann danach kein Zweifel sein, daß von einer 
etwaigen Bestätigung der Teilung Deutschlands in 
diesem Zusammenhang überhaupt nicht die Rede 
sein kann. 

(Abg. Dr. Marx: Wann kriegen wir das?) 

— Herr Dr. Marx, wir werden in den Ausschüssen 
darüber sprechen. Ich kann Ihnen das jetzt im ein-
zelnen hier nicht darlegen; das würde auch technisch 
zu weit führen. Aber daß die Bundesregierung sozu-
sagen vorausgedacht hat, mehr als Sie vielleicht 
heute morgen zu hoffen wagten, darf ich Ihnen noch 
einmal ausdrücklich bestätigen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Und wir sind 
kooperativer, als Sie zu hoffen wagen!) 

— Ich höre die Worte gern, Herr Dr. Mertes. Ich 
habe bei Ihnen nie daran gezweifelt, obwohl ich mich 
manchmal frage, ob es denn gar nicht möglich ist, 
daß Sie noch einmal Ihre Denkgrundlagen, die zu 
bestimmten Beurteilungen führen, jetzt einfach im 
Lichte neuer Tatsachen überprüfen; das wäre jeden-
falls ein wichtiger Zug im Rahmen einer Koopera-
tion. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Mertes [Gerolstein] : Das tue ich immer 

wieder!)  

Es ist behauptet worden — ich muß darauf noch ein-
mal eingehen die gleichzeitige Aufnahme der 
beiden deutschen Staaten bedeute gewissermaßen 
automatisch die völkerrechtliche Anerkennung der 
DDR durch die Bundesrepublik. Das ist nicht der Fall. 
Ich darf hinzufügen, es gibt übrigens keine derartige 
Praxis in den Vereinten Nationen, daß sich zwei 
Staaten durch ihre bloße Zugehörigkeit zu den Ver-
einten Nationen völkerrechtlich anerkennen würden. 

(Abg. Dr. Marx: Das ist richtig!) 

Eine solche Wirkung kann insbesondere auch dann 
nicht eintreten, wenn ein Staat in unserem Falle 
die Bundesrepublik Deutschland — immer wieder 
ausdrücklich seine Vorbehalte in diesem Zusam-
menhang angemeldet hat. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Das sagen 
sogar die Sowjets!) 

Wie steht es nun mit Berlin? Sie haben auch dar-
auf hingewiesen. Hier sind Zweifel erhoben worden, 
ob die Bundesrepublik Deutschland rechtlich und tat-
sächlich in der Lage sei, Berlin in den Vereinten 
Nationen und in ihren Organisationen zu vertreten. 
Die Lage ist folgende. 

(Abg. Dr. Marx: Von welcher Seite sind 
Zweifel erhoben worden?) 

— Von anderer Seite, wie Sie wissen. Wir lesen 
ja auch Zeitungen und gelehrte Ausführungen, die 
dann hier gelegentlich zitiert werden, die aber eben 
nur im Stile der Gelehrsamkeit geschrieben sind, 
aber manchmal an der Sache vorbeigehen. 

Die Bundesregierung wird Berlin (West) in dem 
durch das Viermächte-Abkommen gesteckten Rah-
men in ihren Beitritt zu den Vereinten Nationen 
einbeziehen. Ich verweise ausdrücklich auf das Vier-
mächte-Abkommen. Dies entspricht unserer stän-
digen Übung und geschieht im Interesse der Lebens-
fähigkeit der Stadt, insbesondere um ihre Teilnahme 
an den immer bedeutsamer werdenden Tätigkeiten 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiete der inter-
nationalen wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
arbeit zu sichern. 

Die Bundesregierung muß sich dabei allerdings 
bewußt sein, und sie ist sich bewußt, daß die Charta 
der Vereinten Nationen naturgemäß weitgehend 
Themen der Sicherheit und des Status behandelt 
oder doch berührt, Themen also, bei denen eine 
Ausdehnung eines internationalen Abkommens auf 
Berlin (West) nach den Bestimmungen des Vier-
mächte-Abkommens durch die Bundesrepublik 
Deutschland nicht möglich ist. Es geht darum, unter 
Berücksichtigung dieser vorgegebenen Grenzen das 
Erreichbare für Berlin zu tun. Dem entspricht die in 
Art. 2 des Gesetzes enthaltene Berlin-Klausel mit 
ihrem Vorbehalt zugunsten der Rechte und Verant-
wortlichkeiten der alliierten Behörden einschließlich 
derjenigen, die Angelegenheiten der Sicherheit und 
des Status betreffen. Im Verhältnis zur Organisa-
tion der Vereinten Nationen wird die Bundesregie-
rung anläßlich ihres Beitrittsantrages eine entspre-
chende Erklärung gegenüber dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen abgeben. Die Drei Mächte 
werden sich ihrerseits zum Vorbehalt von Sicher- 
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heit und Status offiziell äußern, sowohl in Berlin 
als auch gegenüber den Vereinten Nationen. Wir 
glauben, daß dieses Verfahren, das bis in die Einzel-
heiten mit den Drei Mächten konsultiert wird, alle 
in dieser delikaten Frage in Erwägung zu ziehen-
den Gesichtspunkte berücksichtigt: die Bindungen 
zwischen Berlin und dem Bund, die Stellung der 
Drei Mächte, unserer Hauptverbündeten in der 
Stadt, wie auch Text und Sinn des Viermächte-Ab-
kommens. Praktisch bedeutet im übrigen die Einbe-
ziehung Berlins in den Beitritt der Bundesrepublik 
zu den Vereinten Nationen nichts Neues, da die 
Bundesrepublik Deutschland schon bisher Berlin in 
den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
vertreten hat. Auch in zahlreichen Abkommen im 
Bereich der Vereinten Nationen, denen die Bundes-
republik Deutschland beigetreten ist, wurde Berlin 
einbezogen. 

(Abg. Dr. Mertes [Gerolstein] : Sehr gut!) 

Auf das Konkurrenzverhältnis und das Nebenein-
ander der beiden deutschen Staaten, das in dritten 
Ländern und den internationalen Organisationen 
entsteht, ist von Herrn Dr. Marx verwiesen worden; 
auch darauf sind wir eingestellt. Herr Dr. Marx, 
das ist ein Teil unserer Politik des Modus vivendi. 
Wir werden auch draußen das Verhältnis eines 
friedlichen und geregelten Nebeneinander anstre-
ben, das möglichst auch zu einem Miteinander füh-
ren soll. Wir sind zur Zusammenarbeit mit der DDR 
im Bereich der Vereinten Nationen und anderer in-
ternationaler Organisationen bereit. 

Ich darf jetzt, Herr Dr. Marx, noch ein Wort sagen 
zu der Frage der Menschenrechte und Ihnen noch 
einmal die Situation darlegen, wie sie sich im Zu-
sammenhang mit dem Beitritt zu den Vereinten 
Nationen darstellt. 

Unsere Bemühungen um die stärkere Verwirk-
lichung der Menschenrechte in der Welt darf ich als 
bekannt voraussetzen oder vielleicht doch noch 
einige Stichworte erwähnen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat etliche Übereinkommen, die sich 
mit den Menschenrechten befassen, ratifiziert, u. a. 
die Übereineinkommen gegen Völkermord, über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, gegen die Rassen-
diskriminierung, die Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europa-
rates. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Staatssekre-
tär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Jäger? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Bitte schön. 

Jäger (Wangen) (CDU; CSU) : Herr Staatssekre-
tär, habe ich Sie vorhin falsch verstanden, als Sie 
davon sprachen, daß unsere Erklärungen gegenüber 
den Vereinten Nationen im Hinblick auf die Vertre-
tung Berlins nur die Unterstützung unserer drei 
westlichen Verbündeten unter den für Berlin zustän-
digen Vier Mächten gefunden hat, und falls ich Sie 
in diesem Punkt nicht falsch verstanden habe: wird  

sich die Bundesregierung darum bemühen, auch die 
Zustimmung der vierten für Berlin zuständigen 
Macht, nämlich der Sowjetunion, für diesen Schritt 
zu gewinnen? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Sie haben mich insge-
samt nicht ganz verstanden, Herr Jäger. Ich habe 
auf die Konsultation mit allen hingewiesen. Ich habe 
auf das Berlin-Abkommen hingewiesen. Ich darf 
verweisen auf die langen Erörterungen in diesem 
Hause und in den entsprechenden Ausschüssen, auch 
im Rechtsausschuß, die diese Frage bereits im Zu-
sammenhang mit dem Berlin-Abkommen berührt 
haben. Sie können sicher sein, daß die Bundesrepu-
blik das rechtlich und politisch Notwendige getan 
hat, um Zweifel auszuschließen. Es würde zu weit 
führen, jetzt noch einmal die ganze Vorgeschichte 
hier vorzutragen. Das läge sicher auch nicht im Sinne 
des ganzen Hauses. Ich bin bereit, Ihnen im Aus-
schuß auch noch einmal die Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen, in denen diese Fragen behandelt 
sind. Ich glaube, daß wir uns hier in einer ange-
messenen Weise verhalten haben. Wir haben jeden-
falls nach allen Seiten hin dieses Problem behandelt 
und auch in unserem Sinne regeln können. Das geht 
nicht zuletzt eben aus dem Viermächteabkommen 
über Berlin hervor. 

Aber ich darf zu dem Thema zurückkehren, bei 
dem wir bereits waren, zur Frage der Menschen-
rechte. Auch die wichtigen UNO-Pakete über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über-
bürgerliche und politische Rechte haben wir unter-
zeichnet. Die Ratifizierungsverfahren stehen bevor. 
Diese Pakete sind gleichsam die völkerrechtliche 
Kodifizierung der Menschenrechtsdeklaration der 
Vereinten Nationen. 

(Abg. Dr. Marx: Sie sagten: stehen bevor!) 

- Sie stehen unmittelbar bevor. 
Nun zur DDR! Demgegenüber ist das Verhältnis 

der DDR zu der Verwirklichung der Menschenrechte 
bisher, wie wir wissen, problematisch. Auch das ist 
bekannt. Die DDR ist in dieser Hinsicht nicht der 
einzige Staat, in dem diese Problematik besteht. 

(Abg. Dr. Marx: Sicher, seine Verbündeten!) 

Der Beitritt der beiden deutschen Staaten zur UNO 
verschlechtert die Möglichkeiten der Verwirklichung 
der Menschenrechte in Mitteleuropa nicht, er kann 
vielmehr die Aussichten auf menschliche Erleichte-
rungen nur verbessern. Auch die DDR weiß, daß 
sie hei ihrem veränderten Status gegenüber den 
Vereinten Nationen ein anderes Verhältnis zu den 
Menschenrechten erhält und daß die von der großen 
Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten bedauerten Ge-
waltmethoden an den Grenzen der DDR zur Bundes-
republik Deutschland von den Vereinten Nationen 
mit Sorge betrachtet werden. 

Unsere Politik wird sich auf das einzustellen 
haben, was unmittelbar den Betroffenen nützt. Ich 
glaube, es wäre falsch, sich schon hier in einer sol-
chen Debatte im einzelnen auf Prozeduren festlegen 
zu wollen. Wir behalten uns vor, diese Frage nach 
dem Eintritt gründlich zu prüfen und auch mit un-
seren Freunden und Verbündeten zu besprechen. Ich 
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möchte es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß 
es ja die erklärte Absicht der Bundesrepublik 
Deutschland ist — die bisher auch schon praktiziert 
wurde —, uns mit den Bündnispartnern im Westen 
insgesamt, vor allem aber in der Gruppe der Neun 
in der Europäischen Gemeinschaft, gerade auch in 
unserem Verhalten in den Vereinten Nationen zu 
konsultieren und abzustimmen, was bereits bisher 
in einer erfolgreichen Weise geschehen ist, wenn 
auch nicht so spektakulär. Ich gebe zu, daß die Oppo-
sition vielleicht nicht in jedem Fall ausreichend dar-
über informiert sein konnte. Ich möchte die Opposi-
tion aber bitten, solche falschen Schlüsse über die 
Zusammenarbeit im Bündnis, wie ich sie gestern wie-
derholt gehört habe, nicht mehr zu ziehen, weil sie 
im eklatanten Widerspruch zu den Tatsachen stehen, 
gerade auch was die Erfahrung der Abstimmung von 
bestimmten Verhaltensweisen unserer Bündnispart-
ner mit uns in den Vereinten Nationen betrifft. Un-
ser Beobachter bei den Vereinten Nationen, Bot-
schafter Gehlhoff, hat mir ausdrücklich bestätigt, daß 
der Kontakt mit unseren Partnern in allen uns ge-
meinsam berührenden Fragen ausgezeichnet ist. Und 
die Fragen, die hier angeschnitten werden, sind 
zweifellos gemeinsam berührende Fragen, auch 
etwa die Frage eines Verhaltens innerhalb der Ver-
einten Nationen. 

Herr Kollege Marx, Sie haben — das war nach 
den Zeitungsmeldungen nicht mehr überraschend — 
sozusagen erwartungsgemäß das Problem der Feind-
staatenklausel angeschnitten. Ich muß Ihnen offen 
gestehen, ich hatte eigentlich geglaubt, daß nach der 
ausgiebigen Diskussion beim Moskauer Vertrag die-
ses Thema für die Opposition nicht mehr sehr bren-
nend sei, zumal das kann ich hier nur feststel-
len — bei den Beratungen im Bundesrat und in sei-
nen Ausschüssen nur ganz am Rande von Ihren Par-
teifreunden darüber gesprochen worden war. 

(Abg. Dr. Marx: Herr Moersch, „ganz am 
Rande" können Sie jetzt nicht sagen! Ich er

-

innere mich an Ausschußsitzungen, wo das 
eine große Rolle gespielt hat! Wären wir 
zufrieden gewesen, hätten wir kein Wort 

mehr dazu gesagt!) 

— Ich war an zwei Ausschußsitzungen beteiligt, Herr 
Dr. Marx, und ich kann aus eigener Erfahrung spre-
chen. 

(Abg. Dr. Marx: Es gab aber mehr Sitzun

-

gen, in denen darüber gehandelt wurde!) 

— In der Sitzung, die dafür eigens einberufen wor-
den war, nämlich in der Sitzung des Auswärtigen 
Ausschusses des Bundesrates, hat die Beratung 
ganze zehn Minuten gedauert. 

(Abg. Dr. Marx: Wir sind hier im Bundes

-

tag!) 

— Ich habe vom Bundesrat gesprochen, 

(Abg. Dr. Marx: Ich vom Bundestag!) 

Ich hatte geglaubt-aber das mag ein Irrtum gewe

-

sen sein —, daß ein so bedeutender Parteifreund wie 
Ihr Kollege Kohl aus Rheinland-Pfalz und Kollege 
Stoltenberg aus Schleswig-Holstein, die ja gleichzei-
tig stellvertretende Vorsitzende der CDU sind, sich 

solcher Themen annehmen würden, wenn es sich 
um Themen der gesamten Opposition handelt. Aber 
es scheint so — das ist ja auch ganz erklärlich —, 
daß gelegentlich eine gewisse Kontaktschwäche zwi-
schen der Opposition im Bundestag und Ihren Län-
dervertretern im Bundesrat besteht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Staatssekre-
tär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Marx? 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Kollege Moersch, sind 
Sie einverstanden, wenn ich darauf hinweise, daß 
wir hier soeben offenbar ein Mißverständnis hatten? 
Sie sprachen davon, daß im Zusammenhang mit 
den Ostverträgen in den Ausschüssen sehr einge-
hend darüber gesprochen worden ist. Mein Zwi-
schenruf hat sich auf diese damaligen Ausschußsit-
zungen des Deutschen Bundestages bezogen, keines-
wegs auf jene des Bundesrates. Natürlich weiß ich, 
wie sich dort der Rechtsausschuß verhalten hat. 
Mein Ziel ist es, daß uns dies auch hier in diesem 
Hause gelingt. 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Herr Dr. Marx, das war 
ein Hörfehler, kein Mißverständnis. Ich bitte das zu 
entschuldigen. Morgens bin ich manchmal noch 
etwas gehemmt. 

(Heiterkeit.) 

Aber ich war ehrlich der Meinung, daß wir jetzt 
nach der langen Behandlung im Bundestag eigent-
lich bald sozusagen die nötigen Doktorarbeiten über 
dieses Thema schreiben könnten. Nun gut, zur 
Sache selbst soll dies hier vorgetragen werden. 

Die Bedeutung der Feindstaatenklausel in der 
Charta der Vereinten Nationen wird vielerseits 
überschätzt. Die Art. 53 und 107 resultieren, wie 
ihre Entstehungsgeschichte ergibt — das ist hier in 
Zwischenfragen schon zum Ausdruck gekommen — 
und wie der damalige UN-Generalsekretär U Thant 
schon 1968 gesagt hat, aus den besonderen Bedin-
gungen, die 1945 am Ende des zweiten Weltkriegs 
herrschten. 

(Abg. Dr. Marx: Das wissen wir doch! — 
Abg. Dr. Wittmann [München] : Dann kann 
man doch jetzt sagen, daß sie obsolet sind!) 

— Seien Sie doch ein bißchen geduldig, Herr Dr. 
Wittmann. Ich weiß, daß Sie sachverständig auf 
dem Gebiet sind. Ich kann vielleicht ein bißchen da-
zu beitragen, Ihre Argumente zu stärken, wenn Sie 
sie brauchen; das weiß ich natürlich nicht. 

(Abg. Dr. Wittmann [München] : Das wer

-

den wir sehen!) 

Wenn dementsprechend von Feindstaaten, näm-
lich „enemy states", die Rede ist, so waren damit 
diejenigen Staaten gemeint, die nicht zum Kreis 
der Vereinten Nationen gehörten. Schon hieraus 
dürfte sich ergeben, daß ein Staat, der in die Ver-
einten Nationen als Mitglied aufgenommen wird, im 
Sinne der Charta kein Feindstaat mehr sein kann. 
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Diese beiden Artikel enthalten im übrigen kei-

nerlei Rechtsgrundlage für die Anwendung von Ge-
walt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. 
Das möchte ich ganz deutlich feststellen. Auch für 
die Bundesrepublik Deutschland gilt schon bisher 
das allgemeine völkerrechtliche Gewaltverbot eben-
so wie für alle anderen Staaten. Das ist durch die 
Londoner Schlußakte vom 3. Oktober 1954 und 
durch Art. 2 des Moskauer Vertrages vom 12. Au-
gust 1970 für das Verhältnis zu den vier Sieger-
mächten unter Bezugnahme auf den Art. 2 der 
Charta der Vereinten Nationen besonders darge-
stellt und bekräftigt worden. Innerhalb der Ver-
einten Nationen ist der Sicherheitsrat für die Siche-
rung des Weltfriedens zuständig. Die Charta gibt 
ihm zu diesem Zweck besondere Befugnisse. Kein 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen kann von 
dieser Zuständigkeit des Sicherheitsrates ausge-
nommen werden. Die Bundesrepublik Deutschland 
wird insofern nach ihrem Beitritt zu den Verein-
ten Nationen durch die Zuständigkeit des Sicher-
heitsrates ebenso geschützt sein wie jeder andere 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. 

Zu den Zwischenrufen, die hier dazu noch gemacht 
worden sind, Herr Dr. Wittmann, möchte ich doch 
einmal eine allgemeine Bemerkung anschließen 
dürfen, nämlich die, daß ich es einfach nicht für sehr 
zweckdienlich halte, wenn in der Welt der Eindruck 
entsteht, es gebe in diesem Hause oder anderswo 
in der deutschen Publizistik Kräfte, die partout 
daran interessiert seien, alle Möglichkeiten heraus-
zufinden, die man zu irgendeinem Zeitpunkt einmal 
gegen unsere eigenen Interessen ausspielen könnte. 
Ich weiß, daß dies nicht Ihre Absicht ist. Aber alle 
rechtswissenschaftliche Akribie, die Sie gelegentlich 
hier aufwenden, sollten Sie auch einmal unter dem 
politischen Gesamtaspekt selbst prüfen. Eine solche 
selbstkritische Prüfung könnte gerade in diesem 
Zusammenhang sehr nützlich sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf des Abg. Dr. Wittmann [München].) 

Ich möchte jetzt, bevor ich dieses Thema ganz 
abschließe, doch noch eine kurze Bemerkung zu 
einer Einlassung des Kollegen Reddemann und einer 
Zwischenfrage des Kollegen Dr. Lenz von gestern 
abend machen. Ich wollte die Debatte gestern nicht 
mehr verlängern. Ich bitte, dies jetzt sozusagen nur 
als eine tatsächliche Feststellung zu betrachten. 
Denn die Dinge können nicht so stehenbleiben, wie 
sie heute morgen im Protokoll zu finden waren. 

Der Herr Kollege Reddemann hat gestern im Zu-
sammenhang mit dem Berlin-Abkommen die Be-
hauptung aufgestellt — ich zitiere —: 

Die drei westlichen Alliierten haben die mensch-
lichen Erleichterungen für Deutsche vertraglich 
besser abgesichert als die Bundesregierung der 
Bundesrepublik Deutschland. 

(Abg. Wohlrabe: Stimmt!) 

— Herr Wohlrabe, ich hatte eigentlich auf Ihren 
Zwischenruf gewartet; das war fällig. 

(Abg. Dr. Marx: Das ist jetzt aber ein biß

-

chen übertrieben!) 

Ich frage Sie, Herr Abgeordneter, was dieses an-
dauernde Ausspielen unserer wichtigsten Verbün-
deten gegen die Bundesregierung eigentlich soll. Ist 
das Ihre besondere Art der Pflege unserer Bezie-
hungen zu den drei westlichen Alliierten? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf des Abg. Wohlrabe.) 

Meine Damen und Herren, die Besuchsregelung ist 
doch wohl von unserer Seite ausgehandelt worden. 
Alles, was die westlichen Alliierten vereinbart 
haben, haben sie doch in enger Kooperation mit 
uns, auf unseren Wunsch und zugunsten der betrof-
fenen Menschen getan. Was soll es also, daß Sie 
der Bundesregierung dieses gute Verhältnis und 
diese hervorragende Zusammenarbeit zum Vorwurf 
machen? Hätte denn die Bundesregierung durch ihre 
westlichen Alliierten weniger durchsetzen sollen, 
um Ihren eigenartigen Vorwurf zu vermeiden? Diese 
Frage müssen Sie sich doch selbst einmal stellen, 
wenn Sie hier solche gesuchten Argumente gegen 
die Bundesregierung ins Feld führen zu können 
glauben. Herr Wohlrabe, ich möchte Ihnen empfeh-
len, einmal über das Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung im Berlin-Abkommen nachzudenken. 
Ich empfehle Ihnen, sich das sehr genau anzusehen 
und zu prüfen, was denn die Gegenleistung der 
westlichen Alliierten beispielsweise dafür war. Von 
Ihrer Seite ist diese Gegenleistung aber abgelehnt 
worden. 

(Abg. Wohlrabe: Das ist ein gutes Beispiel 
für den Grundvertrag! Nehmen Sie zwei

-

tens doch einmal den innerstädtischen Ver

-

kehr in Berlin; da kannten Sie doch die 
Problematik! Da kommt genau das zum 

Zug, Herr Moersch!) 

- Ich kenne die Meinung der CDU/CSU aus dieser 
Zeit: Sie wollte den Fünfer haben, aber den Wecken 
gleichzeitig auch noch dazu. Beides zusammen ist 
eben sehr schwierig gewesen. Man mußte eben 
auch etwas anderes, nämlich ganz bestimmte Bun-
desfragen in Berlin, gleichzeitig mit anbieten. Daran 
ist früher alles das gescheitert, was hier zur Vorlage 
gemacht worden war. 

(Abg. Dr. Marx: In dieser Weise können 
Sie aber die Debatte von gestern jetzt nicht 

aufnehmen!) 

— Doch, ich will das jetzt hier sagen, weil es uns 
um das Verhältnis zu den Alliierten geht. Das muß 
hier noch einmal gesagt werden. Ich hätte das gern 
heute morgen in der Fragestunde im Zusammen-
hang mit einem anderen Thema, im Zusammenhang 
mit einer Frage behandelt, die ein Kollege einge-
reicht hat, der aber dann nicht anwesend war. Da 
ich meine, daß die Öffentlichkeit einen Anspruch 
auf eine Antwort hat, will ich auch auf dieses 
Thema noch einmal eingehen, weil es in engem 
Zusammenhang mit eben Ihrer Behauptung über 
Berlin steht. 

Herr Dr. Lenz hat gestern in einer Zwischenfrage 
an den Kollegen Reddemann behauptet, die „Infor-
mation" der polnischen Regierung über die Umsied-
lung von Deutschen sei ursprünglich Voraussetzung 
für den Warschauer Vertrag gewesen und sei offen- 
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bar inzwischen in Wegfall geraten. Ich erkläre hier 
in aller Deutlichkeit, daß davon keine Rede sein 
kann. Die Verhandlungen über die Umsiedlung wa-
ren integraler Bestandteil der Ergebnisse, die zum 
Warschauer Vertrag geführt haben. Die Bundes-
regierung betrachtet die in der „Information" ge-
gebenen Zusagen als verbindlich und geht davon 
aus, daß die polnische Regierung sie erfüllt. Meine 
Damen und Herren von der CDU/CSU, wenn Sie 
allerdings tagtäglich fortfahren zu sagen, die Zehn-
tausende von Deutschen, die inzwischen aus der 
Volksrepublik Polen ausreisen durften, nachdem, 
wie Sie ja wissen, der Eindruck entstanden war, 
diese Ausreise sei ein für allemal beendigt ge-
wesen, seien überhaupt nichts — — 

(Abg. Dr. Marx: Bei wem war der Eindruck 
entstanden? Das verstehe ich nicht!) 

— Das ist auch von polnischer Seite erklärt worden, 
wie Sie wissen. 

(Abg. Dr. Marx: Ach so, von polnischer Seite!) 

— Ja, sicher! 

(Abg. Dr. Marx: Da haben Sie hier in Frage

-

stunden aber etwas ganz anderes gesagt, 
Herr Moersch!) 

- Herr Dr. Marx, Sie wußten, bevor die Vertrags-
verhandlungen begannen, ganz genau, daß dies of-
fensichtlich die Meinung der anderen Seite gewesen 
war. 

(Abg. Dr. Marx: Die andere Seite hat ihre 
Leute zurückgehalten! Das wissen Sie!) 

— Die Behauptung, Herr Dr. Marx, die Sie eben 
hier aufstellen, ist nicht belegbar. Das ist eine sub-
jektive Meinung von Ihnen. Die Tatsachen sprechen 
aber wiederum dagegen. Sie tun so, als ob das, was 
wir erreicht haben, überhaupt nichts sei. Ich mache 
Sie, wenn Sie weiter so tun, darauf aufmerksam und 
dafür verantwortlich, daß die polnische Regierung 
auf diese Weise den Eindruck gewinnen könnte, 
wir seien ohnedies nicht zufriedenzustellen. 

Es wäre sehr fatal, wenn dieser Eindruck auf der an-
deren Seite gefestigt würde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Staatssekre-
tär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Dr. Marx? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Ja. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie bereit, mir zuzustimmen, daß erstens eine Neu-
aufnahme dieses sehr schwierigen und natürlich 
nicht mit einem Satz zu beantwortenden Problems 
jetzt sicher nicht richtig ist und daß zweitens diese 
Opposition natürlich auf die Einhaltung der polni-
schen Information, die entgegen Ihren früheren Dar-
legungen in diesem Hause in Polen nicht veröffent-
licht ist, Wert legen und darauf drängen muß und  

daß sie nicht bereit ist, von Ihnen das Wort entge-
genzunehmen, Sie würden uns verantwortlich ma-
chen, wenn die Umsiedlung nicht weitergeht? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Ich bitte, genau nachzu-
prüfen, was ich gesagt habe. Ich habe — leider, muß 
ich sagen — diese Frage heute morgen nicht münd-
lich beantworten können, die einer Ihrer Kollegen 
sehr ausführlich gestellt hatte. Aber ich fühlte mich 
verpflichtet, doch einmal auf diesen Tatbestand hin-
zuweisen, gerade im Interesse der Bemühungen, die 
wir unternehmen, weil ich glaube, daß bestimmte 
Äußerungen, die gestern abend hier von Ihrem Kol-
legen Reddemann gefallen sind, der Sache eben nicht 
dienlich sein konnten, die wir sicherlich gemeinsam 
vertreten wollen. Ich hielt es an der Zeit, das hier 
zu sagen. 

(Abg. Dr. Barzel: Wenn die Opposition 
etwas sagt, ist das der Sache nicht dienlich! 
Lassen Sie doch die Zensiererei! — Abg. 
Frau Berger [Berlin] : Hören Sie auf, die 
Opposition zu beleidigen! — Abg. Dr. Bar

-

zel: Sie können doch nicht leugnen, daß das 
mit Polen nicht klappt! — Abg. Dr. Witt

-

mann [München] : Sie können doch nicht 
leugnen, daß im innerstädtischen Verkehr 
in Berlin zuviel Zugeständnisse gemacht 
worden sind! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Marx? 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Ja. 

Dr. Marx (CDU/CSU) : Herr Kollege Moersch, ich 
darf mich ganz allgemein in Frageform ausdrücken: 
Sind Sie bereit, anzuerkennen, daß in einer so — 
wie ich noch einmal sage:  wie wir natürlich wissen- 
schwierigen, geschichtlich belasteten und durch poli-
tische Überlegungen der anderen Seite zusätzlich 
belasteten Frage die Intelligenz und die Handlungs-
fähigkeit einer Regierung — ich meine jetzt die 
Bundesregierung — auch daran zu erkennen ist, wie 
sie das verantwortliche Handeln der Opposition in 
ihren außenpolitischen Überlegungen einsetzt? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Moersch, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Auswärtigen: Herr Dr. Marx, das ist 
absolut zutreffend. Wir hatten angeboten, in dieser 
Frage alle Details und alle Probleme, die hier aufge-
treten sind, die wir alle kennen und die ich im Ple-
num in der Fragestunde dreimal in vorsichtiger Form 
dargestellt habe, mit den interessierten Kollegen im 
Auswärtigen Ausschuß gründlich zu besprechen. Der 
Beitrag des Kollegen Reddemann war eben genau 
kein Beitrag im Sinne Ihrer Frage. Weil das in aller 
Offenheit hier in einer falschen Diktion dargestellt 
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Parl. Staatssekretär Moersch 
worden ist, mußte ich auch in aller Offenheit darauf 
antworten. 

(Abg. Dr. Barzel: Was haben Sie denn beim 
Abschluß des Vertrages erzählt? Das stimmt 
doch alles nicht! — Zuruf des Abg. Dr. Witt

-

mann [München].) 
- Was Sie müssen, das müssen Sie selber verant-

worten, Herr Dr. Wittmann. Ich habe aus dem Zuruf 
Ihres Fraktionsvorsitzenden entnommen, daß er in 
der Zielsetzung mit der Bundesregierung einig ist. 
Aber, Herr Dr. Barzel, ich frage Sie als Fraktionsvor-
sitzenden, ob es dann in Ihrem Sinne sein kann, daß 
die Fragen   vor allem auch die Zusatzfragen — 
die  in den letzten Wochen wieder im Plenum gestellt 
worden sind, im Sinne der Einlassung sind, die Sie 
soeben gemacht haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Barzel: Wir werden doch noch danach 
fragen dürfen, was Sie in der Öffentlichkeit 
behaupten, weil Sie einen Vertrag geschlos

-

sen haben!) 
- Ich bitte Sie wirklich, einmal die gestrigen abend-
lichen Darlegungen des Kollegen Reddemann da-
raufhin zu überprüfen. 

(Abg. Blumenfeld: Und ihre Ausführungen 
vor Abschluß des Vertrages! — Abg. Rawe: 
Sie brauchen nur dafür zu sorgen, daß das, 
was Sie verkünden, wahr ist! — Abg. Wohl

-

rabe: So ist das doch nicht! Das nennt man 
Liberalität!) 

- Wenn ausgerechnet Sie, Herr Wohlrabe, mir den 
Vorwurf mangelnder Liberalität machen, würde ich 
Ihnen gern ein Lexikon geben, in dem die Liberali-
tät definiert ist. 

(Abg. Dr. Marx: Nicht ein Lexikon, Ihr Han

-

deln definiert Liberalität!) 

Dann sollten Sie das einmal an Ihren eigenen Zwi-
schenrufen überprüfen. 

(Abg. Dr. Marx: Kommen Sie bitte zum The

-

ma zurück! Dann brauchen wir diese Diskus

-

sion jetzt nicht! — Abg. Wohlrabe: So früh 
ist es doch gar nicht mehr! — Heiterkeit. 

- Abg. Frau Berger [Berlin] : Nicht nervös 
werden! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU.) 

- Das gilt natürlich für alle, meine Damen und Her-
ren. 

(Abg. Blumenfeld: Aber Sie fingen an!) 

— Sehr richtig, Herr Blumenfeld, als Fortsetzung 
einer Fortsetzung. Einverstanden. Und Sie haben 
dabei nicht gestört. Das darf ich Ihnen ausdrücklich 
bescheinigen. 

Ich hatte einiges zum UN-Beitritt zu sagen. Ich 
kann mich zunächst auf diese Bemerkungen be-
schränken. Ich will zusammenfassend noch einmal 
feststellen: Wir werden uns als Mitglied der Verein-
ten Nationen von den gleichen Prinzipien leiten 
lassen, die auch unsere Politik in Europa bestimmen: 
die Sicherung des Friedens durch Ausbau der Zusam-
menarbeit, Stabilität durch Überwindung der wirt-
schaftlichen und sozialen Unterschiede, Offenheit 
Westeuropas für den Austausch mit der übrigen 
Welt. Und ich möchte Sie, meine Damen und Herren 
von der Opposition, bitten, nicht nur diesem Beitritt 
zu den Vereinten Nationen zustimmen, sondern sich 
selbst auch noch einmal ernsthaft daraufhin zu prü-
fen, ob Ihre Haltung zum Grundvertrag nicht mit 
Ihrer Haltung zu dem Beitritt zu den Vereinten Nati-
onen koordiniert werden kann, ob Sie also weiter-
hin eine doppelte Haltung in diesen beiden Fragen 
einnehmen wollen. 

(Abg. Dr. Marx: Wir beurteilen jeden Punkt 
nach seinem Inhalt!) 

— Sie beurteilen jeden Punkt nach seinem Inhalt? 
Ich sage Ihnen noch einmal, es gibt Dinge, die in der 
Politik zusammengehören, sogar für die Opposition. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Mertes [Gerolstein]: Aber es sind zwei 

Gesetze!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, wird das Wort noch gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Aussprache. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung der Vor-
lage an den Auswärtigen Ausschuß — federfüh-
rend — sowie an den Rechtsausschuß und an den 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung. Wer dem zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Dann 
ist so beschlossen. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am 
Ende unserer heutigen Sitzung. Ich berufe das Haus 
für Mittwoch, den 21. Februar 1973, 14 Uhr, zur 
Fragestunde ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 11.16 Uhr.) 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 15. Februar 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Sperling (SPD) (Drucksache 7/156 Frage A 9): 

Wie viele der heute an deutschen Hochschulen lehrenden Me-
diziner hätten nach den Kriterien des von den Ministerpräsiden-
ten der Bundesländer vereinbarten Staatsvertrags zur Regelung 
des Numerus clausus die Zulassung zum Medizinstudium im 
Jahre 1972 erhalten? 

Um Ihre Frage beantworten zu können, müßte zu-
nächst die Durchschnittsnote der Abiturzeugnisse 
sämtlicher an deutschen Hochschulen lehrenden Me-
diziner erhoben und mit den Notendurchschnitten 
der Studienbewerber für das Fach Medizin im Jahre 
1972 verglichen werden, um eine gemeinsame Rang-
liste aufstellen zu können. Abgesehen davon, daß 
eine solche Erhebung von der Bundesregierung nicht 
durchgeführt werden kann, würde ihr Ergebnis in 
bezug auf die Fragestellung auch keine Aussage-
kraft besitzen. Denn die Abiturnoten der Studien-
bewerber des Jahres 1972 sind mit den entsprechen-
den Noten der heute an deutschen Hochschulen leh-
renden Mediziner wahrscheinlich überhaupt nicht 
vergleichbar, weil in den letzten Jahren sowohl 
Änderungen in den Leistungsanforderungen an der 
Schule als auch in der Notengebung im Abitur ein-
getreten sind. 

Die der Frage zugrundeliegende Vermutung, daß 
besonders befähigte Mediziner keinesweg stets 
Schüler mit besonders guten Schulnoten gewesen 
seien, dürfte allerdings zutreffen. Hierzu gibt es 
zwar kaum empirisches Material. Mir liegen jedoch 
die Ergebnisse einer 1969 an der Universität Kiel 
durchgeführten Untersuchung vor, denen zufolge 
eine große Zahl von Studenten der Abiturjahrgänge 
1963 bis 1965, die ihr Physikum mit „sehr gut" be-
standen haben, in den Kernfächern des Abiturs 
lediglich eine Durchschnittsnote von 3,0 oder 
schlechter erreicht hatten. Sie hätten im Rahmen 
der später eingeführten Auswahl nach Abiturdurch-
schnitten keine Zulassungschance gehabt (Prof. Dr. 
med. Alkmar von Kügegen, Deutsches Ärzteblatt, 
Heft 34 vom 22. August 1970, S. 2533). 

Nach den gegenwärtigen Kenntnissen über die 
Bewertung von Schulleistungen und über den Zu-
sammenhang zwischen Schulnoten und Studien-
erfolg bestehen erhebliche Zweifel, ob die Qualifi-
kation eines Bewerbers für das gewählte Studium 
allein aufgrund der Durchschnittsnote seines Reife-
zeugnisses festgestellt werden kann. Die Bundes-
regierung hätte es deshalb begrüßt, wenn der Staats-
vertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom 

20. Oktober 1972 den vorhandenen Schwierigkeiten 
bei der Eignungsfeststellung stärker Rechnung ge-
tragen hätte. Die Fragen der Auswahl der Studien-
bewerber werden den Deutschen Bundestag im Zu-
sammenhang mit dem neuen Entwurf für ein Hoch-
schulrahmengesetz noch beschäftigen. 
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Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 15. Februar 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Maucher (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen A 10 
und 11) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei Witwen, insbeson-
dere von Beamten, die Ausbildungsförderung erhalten, besondere 
Härten bei der Gewährung von Ausbildungsbeihilfen entstehen, 
indem nach dem Tode des Ehemannes die Ausbildungsbeihilfen 
erheblich gekürzt oder ganz gestrichen werden? 

Ist die Bundesregierung bereit, um diese entstehenden Härten 
auszugleichen, die Einkommensgrenzen für Witwen mit mehreren 
Kindern entsprechend heraufzusetzen? 

Zu Frage A 10: 

Der Bundesregierung sind keine rechtlichen Be-
stimmungen der Ausbildungsförderung bekannt, die 
dadurch zu besonderen Härten führten, daß als Folge 
des Todes eines Elternteils die Förderungsleistungen 
erheblich gemindert werden oder ganz entfallen. 
Insbesondere sind ihr keine Vorschriften bekannt, 
die in diesen Fällen zu einer besonderen Benachtei-
ligung der Angehörigen verstorbener Beamter führ-
ten. Im allgemeinen bedingt der Tod eines Eltern-
teils eine Minderung des Elterneinkommens und da-
mit eine Steigerung der Förderungsleistungen. Die 
Veränderung der Freibeträge — für ein Elternteil ist 
ein Freibetrag von 800 DM vorgesehen, nach dem 
Tode eines Elternteils für den anderen, nunmehr 
alleinstehenden Elternteil nur ein Freibetrag von 
500 DM — trägt dem Umstand Rechnung, daß eine 
zu versorgende Person weggefallen ist. 

Zu Frage A 11: 

Nach der in der Beantwortung Ihrer ersten Frage 
dargestellten Ansicht der Bundesregierung benach-
teiligt die geltende Regelung der Freibeträge vorn 
Einkommen eines alleinstehenden Elternteils in § 25 
Abs. 1 Nr. 2 BAföG eine Witwe nicht. Die Bundes-
regierung sieht daher keine Veranlassung, die Höhe 
dieses Freibetrages zu ändern. 

Die allgemeine Art der Fragestellung erlaubt 
keine Antwort, die auf besondere als Härte empfun-
dene Umstände zugeschnitten ist. Bei Darlegung ent-
sprechender Fälle ist die Bundesregierung gern be-
reit, eine spezifizierte Antwort zu geben. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Moersch vom 16. Februar 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 
Frage A 17) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Auffassungen zum 
deutsch-polnischen Verhältnis und insbesondere zur Ausreise 
von Deutschen aus Polen, wie sie sich in der deutschen Presse 
zunehmend finden und in der „Süddeutschen Zeitung" vom 8. Fe-
bruar 1973 wie folgt zusammengefaßt sind: 

„Es zeigt sich jetzt, daß der gute Glaube der Bonner Diplomatie, 
Polen werde die wenig präzis gefaßten Nebenabsprachen des 
Warschauer Vertrages hinsichtlich der deutschstämmigen Bevölke-
rung großzügig handhaben, unbegründet war. Denn es war 
natürlich nicht viel mehr als guter Glaube, der diese Annahme 
aufkommen ließ: In den einschlägigen Papieren steht wenig, wor-
aus sich ein klarer Bonner Rechtsanspruch ableiten ließe. Offen-
bar um polnische Empfindlichkeiten zu schonen und den War-
schauer Vertrag zustande zu bringen, haben die Bonner Unter

-

handler unter anderem auf eine unmißverständliche Definierung 
des Personenkreises verzichtet, der für die Umsiedlung in Frage 
kommt. Man vertraute auf eine faire Regelung durch die pol-
nischen Behörden. 

Dieses Vertrauen wurde bisher weithin enttäuscht. Weder die 
Vertragsratifizierung durch Bonn noch die Intervention des 
Außenministers Scheel bei seinem polnischen Kollegen haben die 
Warschauer Ausreisepraxis günstig zu beeinflussen vermocht. 
Durften 1971, also vor der Vertragsratifizierung, etwa 26 000 
Deutsche aus Polen ausreisen, so war es im folgenden Jahr nor 
noch die Hälfte. Was aber noch befremdlicher wirkt: Die aus-
reisewilligen Deutschen werden Schikanen und Repressalien 
unterworfen oder ihre Anträge erst gar nicht entgegengenommen. 
Unglaubwürdig die polnische Angst vor dem Verlust von Ar-
beitskräften, wenn diese absichtlich brotlos gemacht werden", und 
welche Konsequenzen wird sie gegebenenfalls daraus ziehen? 

Ihre Frage besteht aus drei Teilen. Einmal wün-
schen Sie die Beurteilung der in der deutschen Presse 
wiedergegebenen Auffassungen zum deutsch-polni-
schen Verhältnis, ferner wollen Sie die Meinung der 
Bundesregierung zu der in der Süddeutschen Zei-
tung vom 9. Februar 1973 dargelegten Auffassung 
über das Umsiedlungsproblem hören und schließlich 
fragen Sie nach den von der Bundesregierung zu zie-
henden Konsequenzen. 

Zunächst möchte ich bemerken, daß es im allge-
meinen nicht Aufgabe der Bundesregierung sein 
kann, ihrerseits wiederum Auffassungen der deut-
schen Presse zu beurteilen. Es ist wohl eher umge-
kehrt Aufgabe der Presse, die Auffassung der Bun-
desregierung zu kommentieren und zu beurteilen. 

Die Beurteilung der Bundesregierung zum deutsch-
polnischen Verhältnis, die ich Ihnen hiermit gern ge-
ben will, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Die 
Beziehungen haben sich auf zahlreichen Gebieten, 
z. B. Kultur, Wirtschaft, Austausch von Wissen-
schaftlern, Touristenverkehr usw. positiv entwickelt. 
Infolge der Errichtung von Botschaften hat sich ein 
normaler diplomatischer Geschäftsverkehr zwischen 
den beiden Ländern entwickelt, der sich ebenfalls 
günstig auf die allgemeinen Beziehungen auswirkt. 
Die Regierungen führen in regelmäßigen Abständen 
Konsultionen durch. Dies ist um so wichtiger, als 
sich angesichts der geschichtlichen Belastungen im 
deutsch-polnischen Verhältnis auf absehbare Zeit 
noch erhebliche Schwierigkeiten ergeben können 
und ergeben werden. 

Hinsichtlich des zweiten Teils Ihrer Frage, der das 
Problem der Umsiedlung betrifft, möchte ich darauf 
hinweisen, daß es nicht die Absicht der Bundesregie-
rung ist, die auf diesem Gebiet bestehenden Pro-
bleme zu leugnen. Ich habe bereits in meinen Ant-
worten, die ich vor diesem Hohen Hause am 1. Fe-
bruar 1973 auf Fragen des Abgeordneten Dr. Klein 
und am 20. Dezember 1972 auf die Fragen des Ab-
geordneten Dr. Hupka gegeben habe, auf die be-
stehenden Schwierigkeiten hingewiesen. Die im Zu-
sammenhang mit der Umsiedlung stehenden Pro-
bleme werden in den Gesprächen, die die Bundes-
regierung mit der polnischen Regierung führt, lau-
fend erörtert. Die Bundesregierung hat in den ge-
rade durchgeführten Konsultionsgesprächen noch-
mals die Notwendigkeit unterstrichen, den Ausreise

-

Rhythmus zu beschleunigen und die Zusammen-
arbeit zwischen den Rotkreuz-Gesellschaften ent-
sprechend der „Information" voll auszubauen. Zu 
der in dem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 
8. Februar 1973 angesprochene Frage einer Abgren-
zung des Personenkreises möchte ich darauf hinwei-
sen, daß dies 28 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
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Weltkrieges zwangsläufig ein sehr kompliziertes 
Problem ist. 

Unter den gegebenen Umständen kommt es daher 
entscheidend auf die Prüfung der einzelnen Umsied-
lungsfälle an. Nach unserer Auffassung mangelt es 
an dieser ausreichenden Prüfung der Fälle, wie sie 
damals von polnischer Seite zugesagt war. 

Auf Ihre Frage nach den zu ziehenden Konsequen-
zen möchte ich antworten, daß die Bundesregierung 
weiterhin auf die Erfüllung der gegebenen Zusagen 
hinwirken wird. Auch bei den jüngsten deutsch-
polnischen Konsultationen in Warschau haben wir 
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die derzeitige 
schleppende und unvollständige Erfüllung der „In-
formation" unsere Beziehungen belastet. 

Anlage 5 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache 7/156 
Frage A 21) : 

Welche Konsequenzen ergehen sich für die Bundesregierung aus 
der Situation der Wasserwirtschaft in Mitteleuropa, die von 
einem erheblichen Rückgang der Niederschläge und durch ein 
stetiges Absinken des Grundwasserspiegels unabhängig davon 
gekennzeichnet ist, wobei diesen beiden Erscheinungen für die 
Zukunft ein erheblich höherer Wasserverbrauch je Einwohner 
und Tag gegenüberstehen wird? 

Der Wasserhaushalt ist unmittelbar abhängig von 
dem natürlichen Kreislauf in der Natur. Dieser 
Wasserkreislauf unterliegt einerseits meteorologi-
schen Schwankungen über kleinere und größere 
Zeiträume, unterliegt aber auch den vielfältigen 
Eingriffen des Menschen. 

Bezüglich des Niederschlages ist ein stetiger 
Wechsel zwischen Jahresabschnitten mit Nieder-
schlägen, die überdurchschnittlich sind, und solchen, 
die unter dem langjährigen Mittel liegen, festzu-
stellen. Nach hier vorliegenden amtlichen Ergebnis-
sen für den Zeitraum von 1956 bis 1972 haben im 
gesamten Bundesgebiet die Niederschlagsmengen 
nicht ab- sondern geringfügig zugenommen. Dabei 
ist allerdings deutlich zu erkennen, daß die Nieder-
schläge im norddeutschen Raum insgesamt erheblich 
höher liegen als im süddeutschen Raum. 

Im natürlichen Wasserkreislauf werden die Ober-
flächengewässer vom Grundwasser gespeist und das 
Grundwasser wird wieder aufgefüllt durch die Ver-
sickerung der Niederschläge. Somit folgen die 
Grundwasserstände dem Niederschlagsdargebot. 
Daraus folgt, daß in Zeiten geringer Niederschläge 
auch die Grundwasserstände absinken. Ein allge-
meines Absinken der Grundwasserstände im Bun-
desgebiet ist nicht festzustellen. Es bestehen zum 
Teil örtlich bedingte Überbeanspruchungen des 
Grundwassers, denen von seiten der zuständigen 
Wasserbehörden nach wasserrechtlichen Vorschrif-
ten begegnet werden kann. 

Die zuständigen Wasserbehörden der Länder müs-
sen bei der Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilli-
gung für eine Grundwasserentnahme prüfen, ob die  

beantragte Entnahmemenge im jeweiligen Grund-
wassereinzugsgebiet in bezug auf die mittlere jähr-
liche Regenerationsmenge zur Verfügung steht; da-
bei wird nicht ausgeschlossen, daß der Grundwasser-
spiegel in niederschlagsarmen Zeitabschnitten vor-
übergehend örtlich stärker absinkt. Sollte diese 
Prüfung nicht positiv ausfallen, kann die beantragte 
Erlaubnis oder Bewilligung versagt werden; dar-
über hinaus muß sie nach § 6 des Wasserhaushalts-
gesetzes versagt werden, soweit von der beabsich-
tigten Benutzung eine Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung 
der öffentlichen Wasserversorgung, zu erwarten ist. 
Eine erteilte Erlaubnis oder Bewilligung zu Grund-
wasserentnahmen steht im übrigen nach § 5 des 
Wasserhaushaltsgesetzes unter dem Vorbehalt, daß 
nachträglich Maßnahmen für eine mit Rück-
sicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame 
Verwendung des Wassers angeordnet werden kön-
nen. 

Es ist richtig, daß der Wasserbedarf steigt. 

Das Bundesministerium des Innern hat im ver-
gangenen Jahr das Battelle-Institut mit einer Unter-
suchung über die „Wasserbedarfsentwicklung in In-
dustrie, Haushalten, Gewerbe, öffentlichen Einrich-
tungen und Landwirtschaft — Prognose des Wasser-
bedarfs in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 
Jahr 2000" beauftragt. Zu Ihrer Unterrichtung füge 
ich eine Ausfertigung des Berichts bei. Danach wird 
bei dem Wasserbedarf der Industrie, ohne Berück-
sichtigung des Kühlwasserbedarfs der Elektrizitäts-
werke für die öffentliche Versorgung, bis zum Jahr 
2000 mit einer Steigerung von rd. 75% zu rechnen 
sein. Für private Haushalte einschließlich Klein-
gewerbe wird mit einer Erhöhung des Wasser-
bedarfs von z. Z. rd. 2,9 Milliarden m 3  auf etwa 
4,7 Milliarden m 3  im Jahr 2000 gerechnet. 

Der Wasserbedarf für die öffentliche Wasserver-
sorgung wird, soweit möglich, aus dem Grund-
wasser zu decken sein, da dies in der Regel eine 
gleichbleibend bessere Qualität aufweist. Im Inter-
esse einer Verbesserung des Grundwasserschutzes 
hat die Bundesregierung bereits in der vergangenen 
Legislaturperiode in dem Entwurf eines Vierten Ge-
setzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 
(Drucksache VI/2869) u. a. neue Vorschriften für das 
Lagern wassergefährdender Stoffe vorgeschlagen. 
Da dieser Gesetzentwurf nicht mehr verabschiedet 
werden konnte, wird die Bundesregierung diese 
Vorschläge nunmehr erneut im Bundestag vorlegen. 
Zur weiteren Vorbereitung solcher Vorschriften sind 
mehrere Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben 
worden. 

Tm Interesse der wirksameren Reinhaltung der 
Oberflächengewässer, insbesondere auch zur Sanie-
rung zahlreicher, stark verschmutzter Flüsse, hat die 
Bundesregierung in der vergangenen Legislatur-
periode in dem Entwurf eines Fünften Gesetzes zur 
Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (Drucksache 
VI/3765) u. a. vorgeschlagen, die Vorschriften dieses 
Gesetzes durch die Einführung eines auf die Bedürf-
nisse der Trinkwasserversorgung ausgerichteten Ge-
wässer-Gütestandards in Verbindung mit Richtlinien 
über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser 
in die Gewässer zu ergänzen. 
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Da auch dieser Gesetzentwurf nicht mehr verab-
schiedet werden konnte, wird die Bundesregierung 
diese Vorschläge nunmehr erneut dem Bundestag 
vorlegen. 

Mit diesen Gesetzesvorhaben glaubt die Bundes-
regierung einen geeigneten Schritt neben sonstigen 
Maßnahmen der Gewässerreinhaltung für eine 
Sicherung des steigenden Wasserbedarfs getan zu 
haben. 

Anlage 6 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Mündlichen Fragen der Abgeordneten Frau 
Dr. Walz (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen A 24 
und 25) 

Wie gedenkt die Bundesregierung die Zuständigkeit für die 
Reaktorsicherheit und das atomrechtliche Genehmigungsverfahren 
in Zukunft zu regeln, und wie erfolgt im einzelnen eine Abgren-
zung zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Bundes-
ministerium für Forschung und Technologie? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Gründung einer Bundes-
anstalt für Reaktorsicherheit, die sie im IV. Atomprogramm ange-
kündigt hat, im Hinblick auf die in der Zwischenzeit erfolgten 
organisatorischen Änderungen innerhalb der Bundesministerien? 

Zu Frage A 24: 

Durch den Organisationserlaß des Bundeskanzlers 
über die Neuabgrenzung von Zuständigkeiten vom 
15. Dezember 1972 ist die Zuständigkeit für Reaktor-
sicherheit und Strahlenschutz mit Ausnahme der 
Zuständigkeit für Reaktorsicherheitsforschung und 
-technik auf den Bundesminister des Innern über-
gegangen. Zur Wahrnehmung der hiermit verbunde-
nen Aufgaben wurde im Bundesministerium des 
Innern unter Übernahme des Geschäftsverteilungs-
plans der bisherigen Unterabteilung IV  C „Sicher-
heit und Strahlenschutz" des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft eine neue Unterab-
teilung eingerichtet. 

Die Gespräche zwischen den Ressorts über die 
Detailabgrenzung der zukünftigen Aufgabenwahr-
nehmung sind noch nicht abgeschlossen. Nach Ab-
schluß dieser Gespräche werde ich Ihrem Wunsch 
auf Mitteilung der Aufgabenabgrenzung im einzel-
nen gern entsprechen. 

Zu Frage A 25: 

Der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in 
der Verwaltung ist gebeten worden, zu der Frage 
der Errichtung eines Bundesamtes für Reaktorsicher-
heit gutachtlich Stellung zu nehmen. Nach Eingang 
dieser Stellungnahme wird die Frage zu prüfen und 
zu entscheiden sein. 

Anlage 7 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 16. Februar 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 

Schmidt (München) (SPD) (Drucksache 7/156 Fragen 
A 27 und 28) : 

Wie hoch sind die Gesamtkosten und die Beteiligung des Bun-
des für die II. Skiflug-Weltmeisterschaft vom 9. bis 11. März 1973 
in Oberstdorf? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die Gesamtkosten 
im Hinblick auf die dreitätige Veranstaltung mit rund 80 Sport-
lern aus 20 Ländern in einem angemessenen Verhältnis stehen? 

Die Kosten für die Organisation der Skiflug-Welt-
meisterschaft werden voraussichtlich etwa 1 306 000 
DM betragen. Es ist vorgesehen, daß der Bund sich 
an den nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten mit 
einem Betrag von 300 000 DM beteiligt. 

Die Kosten für den Bau der Wettkampfstätten 
sind auf rund 8,1 Millionen DM veranschlagt; sie 
werden sich voraussichtlich noch um 700 000 DM 
reduzieren. Der Bund wird sich an diesen Kosten 
voraussichtlich mit einem Betrag von 3 Millionen 
DM beteiligen. 

Die Sport-Anlagen werden nicht für die Welt-
meisterschaft allein errichtet. Sie stehen nach Ab-
schluß des Wettbewerbs den deutschen Skispringern 
als Trainingsstätte und dem Deutschen Skiverband 
zur Durchführung von Wettkampfveranstaltungen 
zur Verfügung. 

Ferner ist zu berücksichtigen, daß die Skiflug

-

Weltmeisterschaft zu den wichtigsten internatio-
nalen Veranstaltungen im Bereich des Wintersports 
gehört. Sie findet das Interesse einer breiten Öffent-
lichkeit im In- und Ausland. 

Anlage 8 

Antwort 

des Bundesminister Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Löffler 
(SPD) (Drucksache 7/156 Frage A 30) : 

Welche Maßnahme gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen 
um sicherzustellen, daß sich künftig keine Vorlagen, die für das 
Kabinett bestimmt sind, 14 Tage vor dem Beratungstermin in 
Händen von Journalisten befinden, wie es z. B. beim Agrar-
bericht 1973 der Fall ist? 

Grundsätzlich ist der Bundesminister, der nach 
Artikel 65 des Grundgesetzes seinen Geschäftsbe-
reich innerhalb der vorn Bundeskanzler bestimmten 
Richtlinien der Politik in eigener Verantwortung 
leitet, berechtigt, die Presse über seine Vorhaben 
zu informieren. Er kann dabei den Zeitpunkt wäh-
len, der ihm politisch zweckmäßig erscheint. Das 
gilt nicht, soweit sich solche Vorhaben mit den 
Richtlinien des Bundeskanzlers oder der erklärten 
Regierungspolitik in Widerspruch befinden (vgl. 
§ 12 der Geschäftsordnung der Bundesregierung). 

Es gibt aber selbstverständlich bei bestimmten 
Kabinettvorlagen das Bedürfnis nach einer vertrau-
lichen Behandlung. Diese werden dann als Ver-
schlußsachen ausgewiesen. Damit sind die erforder-
lichen Vorkehrungen, die in Ihrer Frage angespro-
chen sind, jeweils getroffen. 

In dem von Ihnen angeführten Beispiel des Agrar-
berichts 73 ist übrigens nicht bekanntgeworden, 
daß die Kabinettvorlage vor der Kabinettentschei- 
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dung Journalisten zugänglich geworden ist. Die von 
Ihnen angesprochenen Veröffentlichungen beziehen 
sich vielmehr auf Vorpapiere. 

Anlage 9 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 16. Februar 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Slotta (SPD) (Drucksache 7/156 Frage A 31) : 

Gedenkt die Bundesregierung, das neu zu gründende Bundes-
amt für Umweltschutz in der Stadt Saarbrücken einzurichten, will 
die Bundesregierung die Planung dieses Projekts mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen — vor allem auf 
Grund der besonders förderungsbedürftigen Lage der Stadt Saar-
brücken, der Tatsache, daß im Endausbau das Bundesamt 400 
qualitativ hochwertige Arbeitsplätze neu geschaffen haben wird, 
auf die Saarbrücken angewiesen ist, der Bedeutung des Umwelt-
schutzes in dieser Region und der hier exemplarisch gegebenen 
Forschungsmöglichkeiten —, und kann die Bundesregierung even-
tuell schon jetzt Aussagen über bereits unternommene erste 
Schritte in dieser Richtung machen? 

Um den Sitz des neu zu errichtenden Umwelt-
bundesamtes haben sich mehr als 20 Städte aus dem 
gesamten Bundesgebiet beworben. Das Bundes-
ministerium des Innern prüft zur Zeit die eingegan-
genen Bewerbungsunterlagen. 

Dabei werden fachliche und organisatorische Kri-
terien sowie wirtschaftliche Gesichtspunkte ebenso 
wie strukturelle und raumordnerische Aspekte ge-
geneinander abzuwägen sein. 

Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 

Außerdem müssen noch verschiedene mit der Er-
richtung des Umweltbundesamtes in Zusammenhang 
stehende Einzelfragen, insbesondere die der Finan-
zierung, sorgfältig geklärt werden. 

Erst nach Abschluß eines objektivierten Auslese-
verfahrens wird eine optimale Entscheidung getrof-
fen werden können. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Februar 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (FDP) (Drucksache 7/156 Fragen 
A 97 und 98) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß auf Grund der 
Tatsache, daß die EWG-Kommission die Autobahn Hamburg-
Würzburg-Ulm—Mailand als Europa-Schnellverkehrsstraße an-
erkannt hat und bereit ist, deren Ausbau finanziell zu unterstüt-
zen, diese Autobahn in ihrer Gesamtlänge nunmehr in die 
1. Dringlichkeitsstufe beim Autobahnausbau eingereiht wer-
den muß, zumal auch von seiten Österreichs und Italiens be-
reits in den nächsten Jahren mit der Fertigstellung der An-
schlußstrecke zu rechnen ist? 

In welchem Zeitraum bzw. in welchen Bauabschnittszeiten ist 
auf Grund der o. a. gegebenen Priorität bei der Gesamtstrecke 
zu rechnen, und welcher Kostenaufwand scheint hierfür erfor-
derlich? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß die 
Bundesautobahn Hamburg—Würzburg—Ulm-Mai-
land  durch die EWG-Kommission als Europaschnell-
verkehrsstraße anerkannt worden ist, und daß de- 

ren Ausbau durch die EWG finanziell unterstützt 
werden soll. Es ist ihr auch nicht bekannt, daß in 
den nächsten Jahren mit der Fertigstellung der ent-
sprechenden Abschnitte in Österreich und Italien 
zu rechnen ist. 

Wie einer Pressenotiz in der Süddeutschen Zei-
tung zu entnehmen war, hat der Bayerische Staats-
minister Jaumann wegen einer Finanzierungsbetei-
ligung durch die Europäische Investitionsbank Ver-
handlungen mit der EWG-Kommission in Brüssel 
geführt. Die  bayerische Staatsregierung wurde im 
Dezember 1972 um eine Stellungnahme zu diesem 
Sachverhalt gebeten. Eine Antwort wurde bisher 
noch nicht erteilt. 

Der Abschnitt Hamburg—Würzburg der von 
Ihnen genannten Bundesautobahn ist bereits seit 
einigen Jahren in Betrieb. Der Weiterbau der Bun-
desautobahn von Würzburg über Ulm bis an die 
deutsch-österreichische Grenze wird mit Mitteln des 
Bundeshaushalts finanziert. 

Die Bundesregierung hält eine weitere Fernver-
bindung in Nord-Süd-Richtung für notwendig. Sie 
hat deshalb dem Neubau der Bundesautobahn

-

Strecke Würzburg—Ulm—Kempten besonderen 
Vorrang eingeräumt. Diese Strecke befindet sich, bis 
auf den Abschnitt zwischen der B 13 südlich Würz-
burg und der B 29 bei Aalen in der 1. Dringlich-
keit bzw. im Bau. Es ist beabsichtigt, bei der not-
wendigen Überprüfung des Bedarfsplanes die Frage 
zu untersuchen, ob der in der 2. Dringlichkeit be-
findliche Abschnitt Würzburg—Aalen auch in die 
1. Dringlichkeitsstufe übernommen werden soll. 

Der Zeitraum, in welchem der Bau durchgeführt 
werden kann, und die Höhe des Kostenaufwandes 
können wegen der nicht abgeschlossenen Planung 
noch nicht verbindlich genannt werden. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Februar 1973 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Heyen 
(SPD) (Drucksache 7/156 Frage A 103) : 

Treffen Pressemeldungen zu, daß die Deutsche Bundesbahn 
bei der nächsten Fahrplankonferenz mit der Reichsbahn der DDR 
vorschlagen will, den Bahnhof Berlin-Wannsee als zweiten Fern-
bahnhof neben dem Bahnhof Zoo für den Personenverkehr ein-
zurichten? 

Die Einrichtung eines Fernbahnhofs in Berlin

-

Wannsee ist bereits anläßlich der Besprechung des 
Reisezug-Jahresfahrplans 1973/1974 in Oberhof 
(Thüringen) zwischen Vertretern der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn erörtert 
worden. Von den Vertretern der Deutschen Reichs-
bahn wurde hierzu erklärt, daß ihnen ein entspre-
chender Antrag des Berliner Senats vorläge, der 
geprüft werde. Wegen betrieblicher und baulicher 
Probleme, insbesondere in bezug auf die Bahnsteig-
anlagen, könne die Einrichtung von Zughalten je-
doch frühestens ab Winter 1973 erwogen werden. 
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Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Februar 1973 
auf die Mündlichen Fragen der Abgeordneten Frau 
Funcke (FDP) (Drucksache 7/156 Fragen A 104 
und 105) : 

Hält die Bundesregierung es mit dem Grundsatz des Artikels 3 
des Grundgesetzes (Gleichberechtigung von Mann und Frau) 
für vereinbar, daß die Deutsche Lufthansa die Einstellung von 
weiblichen Piloten unbeschadet der persönlichen Eignung und 
Fähigkeit grundsätzlich ablehnt, obwohl Frauen in der Bundes-
republik Deutschland als Piloten ausgebildet werden und eine 
staatliche Prüfung machen und obwohl auf den Linien anderer 
internationaler Gesellschaften Frauen als Flugzeugführer einge-
setzt sind? 

Ist die Bundesregierung angesichts vieler Beispiele von erfah-
renen und geeigneten Pilotinnen bereit, sich dafür einzusetzen, 
daß die Auswahl der Piloten bei der Deutschen Lufthansa aus-
schließlich nach persönlicher Eignung erfolgt und nicht nach pau-
schalen Kriterien oder nach „Erfahrungen" mit weiblichen Be-
schäftigten in anderen Berufssparten? 

Zu Frage A 104: 

Die Bundesregierung hält es in der Tat mit der in 
Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz verbrieften Gleich-
berechtigung der Geschlechter nicht für vereinbar, 
die Einstellung von weiblichen Piloten unbeschadet 
ihrer persönlichen Eignung und Fähigkeiten grund-
sätzlich abzulehnen. Der Bundesregierung ist auch 
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und 
des Bundesgerichtshofes bekannt, die unter be-
stimmten Voraussetzungen eine unmittelbare Wir-
kung von Grundrechten im Privatrechtsverkehr be-
jahen, und sie ist sich auch bewußt, daß grundrecht-
liche Bindungen insbesondere dort bestehen, wo sich 
die öffentliche Hand in der Form und mit den Mit-
teln des Privatrechts betätigt. Ob diese Vorausset-
zungen für eine unmittelbare Bindung auch im vor-
liegenden Fall gegeben sind, wird aber letztlich nur 
durch die Gerichte entschieden werden können, 
worauf ich bereits in der Fragestunde vom 1. Fe-
bruar aufmerksam gemacht habe. 

Zu Frage A 105: 

Die Bundesregierung wird ihre Auffassung der 
Lufthansa mitteilen, und zwar so, wie ich sie in der 
Antwort auf Ihre erste Frage dargelegt habe. Es 
kann allerdings auch kein Zweifel darüber ent-
stehen, daß die Verantwortung für die betrieblichen 
und auch für die arbeitsrechtlichen Entscheidungen 
allein bei den Organen des Unternehmens liegt. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 16. Februar 1973 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Wawrzik (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen 
A 108 und 109) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Ausstellung von inter-
nationalen Führerscheinen, die in bezug auf die Laufzeit auf 
der „Internationalen Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr" von 
1934 beruht, im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und 
der Kostenersparnis sowohl zugunsten der Verwaltung wie der 
Bürger dahin gehend zu vereinfachen, daß bei jährlicher An-
tragstellung nicht jedesmal ein 38seitiges Dokument, von dem 
nur zwei Seiten verwendet werden, nach Nachweis der Berechti-
gung aufgestellt werden muß, sondern die einfache Verlänge-
rung einzuführen? 

Sieht sich die Bundesregierung in der Lage, bis zum Beginn 
der Feriensaison 1973 eine Regelung mit vereinfachtem Ver-
fahren einzuführen? 

Eine Verlängerung des nur ein Jahr gültigen In-
ternationalen Führerscheins ist auf Grund interna-
tionaler Vereinbarungen nicht möglich. Jedoch kann 
nach Ablauf der Gültigkeit ein neuer Internationaler 
Führerschein ausgestellt werden. Ein besonderer 
Aufwand ist hiermit nicht verbunden, da Eintragun-
gen nur auf 2 Seiten nötig sind. Die anderen 36 Sei-
ten betreffen den Fall, daß dem Inhaber in einem 
der Mitgliedstaaten das Recht versagt worden ist, 
von dem Führerschein Gebrauch zu machen. 

Die Bedeutung des Internationalen Führerscheins, 
der ursprünglich bei seiner Schaffung im Jahre 1926 
als einziger Fahrausweis einen vorübergehenden 
internationalen Verkehr ermöglichte — der natio-
nale Führerschein wurde nicht anerkannt — geht 
immer mehr zurück. Schon heute erkennen auf 
Grund bilateraler Absprachen 20 ausländische Staa-
ten den deutschen nationalen Führerschein ohne 
Übersetzung an. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 16. Februar 
1973 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage 
A 114): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, in dem von 
ihr angekündigten Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung ge-
sunder Wohnverhältnisse auch für eine ausreichende Schall-
dämmung in Wohnungen im Interesse von Familien mit Kindern 
Sorge zu tragen? 

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll 
mit dem Gesetzentwurf darauf hingewirkt werden, 
daß der Hauseigentümer bauliche oder sonstige Miß-
stände, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
einer Wohnung erheblich beeinträchtigen und den 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse widersprechen, durch Modernsierungsmaß-
nahmen beseitigt. Das Fehlen eines ausreichenden 
Schallschutzes ist ein derartiger Mißstand, wobei 
allerdings die Anpassung des Althausbestandes an 
die in den letzten Jahren ständig gestiegenen 
Schallschutzanforderungen in technischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht auf vielfältige Schwierigkeiten 
stößt. Es sollte aber, vor allem auch im Interesse 
der Familien mit Kindern, gelingen, Wohnungen mit 
unzulänglichem Schallschutz wenigstens so zu ver-
bessern, daß gesundheitliche Schädigungen ihrer 
Bewohner künftig verhindert werden. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 16. Februar 
1973 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Seiters (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen A 115 
und 116): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß zwischen § 13 Abs. 2 
der Wohngeldverordnung vom 21. Dezember 1971 und den 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum 2. Wohngeldgesetz 
(Nummer 6,25) ein Widerspruch besteht, der von den Ländern 
zuungunsten der Wohngeldempfänger ausgelegt wird? 
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Ist die Bundesregierung bereit, diese Ungereimtheit, die zu 
erheblichen Härten für die Wohngeldempfänger führt, unver-
züglich zu beseitigen, und außerdem den Höchstsatz für die an-
setzbaren Zinsen und Tilgungen, der in § 13 Abs. 2 der Wohn-
geldverordnung auf 8 % festgesetzt ist, auf 10 % zu erhöhen, 
da der derzeitige Höchstbetrag im Hinblick auf die Verhältnisse 
aus Kapitalmarkt nicht mehr ausreicht, die üblichen Zinsen zu 
decken und die Tilgungen gänzlich unberücksichtigt bleiben müs-
sen? 

Ich möchte die Fragen im Zusammenhang beant-
worten, weil sie in einem unmittelbaren Sachzu-
sammenhang stehen und sich beide auf Vorschriften 
über die Wohngeld-Lastenberechnung beziehen, die 
in der Wohngeldverordnung und in der allgemeinen 
Verwaltungsschrift zum Zweiten Wohngeldgesetz 
enthalten sind. 

Die Wohngeld-Lastenberechnung ist Vorausset-
zung für die Gewährung eines Lastenzuschusses 
nach dem Zweiten Wohngeldgesetz und dient der 
Ermittlung der Belastung aus Kapitaldienst und Be-
wirtschaftung. Als Belastung aus dem Kapitaldienst 
dürfen nach § 13 Abs. 2 der Wohngeldverordnung 
Zinsen, Tilgungen und laufende Nebenleistungen 
für Fremdmittel jährlich höchstens mit 8 v. H. ange-
setzt werden. Beiträge Dritter zur Aufbringung der 
Belastung mindern nach § 16 der Wohngeldverord-
nung die Belastung. Entsprechend der Reihenfolge 
der beiden genannten Paragraphen bestimmt Num-
mer 6.25 Abs. 3 der Verwaltungsvorschrift, daß der-
artige Beiträge Dritter von der gegebenenfalls be-
reits auf 8 v. H. reduzierten Jahresleistung abzu-
setzen sind. Ein Widerspruch zwischen den erwähn-
ten Regelungen besteht nicht. 

Ihre Anwendung kann jedoch in Einzelfällen zu 
unbefriedigenden Ergebnissen führen. Dies ist der 
Bundesregierung seit längerem bekannt. Sie hat sich 
bemüht, im Benehmen mit den Ländern eine befrie-
digende Lösung herbeizuführen. Das ist jedoch aus 
vorwiegend rechtlichen Gründen am Widerstand der 
Länder gescheitert. Die Bundesregierung wird die 
beabsichtigte Änderung der Wohngeldverordnung 
und der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Anlaß nehmen, die Behandlung der Beiträge Dritter 
wie auch die Frage der Begrenzung der Jahreslei-
stung für Fremdmittel zu überprüfen und sich um 
eine Lösung bemühen, die auch die Interessen der 
Lastenzuschußempfänger angemessen berücksichtigt. 

Anlage 16 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) (FDP) (Drucksache 7/156 Fragen 
B 1 und 2) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die im Rheintal seitens 
der Schweiz in der Nähe von Rüthi vorgesehene Errichtung 
eines Kernkraftwerks und einer Raffinerie bei Sennwald in ihren 
Auswirkungen auf den schon umweltgefährdeten Bodensee sowie 
die daraus sich zweifellos ergebende erhebliche zusätzliche Luft-
verschmutzung für den gesamten Erholungsraum um den Boden-
see? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, mit den zu-
ständigen Stellen in der Schweiz dahin gehend in Verbindung 
zu treten, daß entweder diese Projekte unterbleiben oder, wenn 
dies nicht erreichbar ist, durch entsprechende 100 %ige Absiche-
rungsmaßnahmen keine erneute Gefahrenquelle für Wasser und 
Luft am Bodensee auftaucht, wie es von einem überwiegenden 
Teil der Bevölkerung des Lindauer Raums befürchtet wird? 

Zu Frage B 1: 

Das Problem der grenznahen schweizerischen Pro-
jekte bei Sennwald und Rüthi wurde in meiner Ant-
wort auf die Schriftliche Frage des Herrn Abgeord-
neten Kiechle behandelt (Stenographischer Bericht 
des Deutschen Bundestages vom 1. Februar 1973, 
12. Sitzung, S. 477/78). 

Dei Bundesregierung verfolgt die angesprochenen 
schweizerischen Pläne mit größter Aufmerksamkeit. 

Nach der Entschließung (71) 5 des Ministeraus-
schusses des Europarates vom 26. März 1971 wird 
den Regierungen der Mitgliedstaaten des Europa-
rates empfohlen, für die Bewohner von Gebieten 
jenseits der Grenze den gleichen Schutz gegen Luft-
verunreinigung zu gewähren wie für die Bewohner 
des eigenen Landes. Die Entschließung sagt weiter, 
daß sich die zuständigen örtlichen Behörden — dies-
seits und jenseits der Grenzstadt — einander recht-
zeitig über jedes Vorhaben unterrichten, das zur 
Luftverunreinigung jenseits der Grenze führen kann. 
Damit ist den örtlichen Behörden beiderseits die 
Möglichkeit gegeben, Gespräche aufzunehmen. 

Das Land Bayern hat bereits im Jahre 1966, als 
das Projekt bei Sennwald bekannt wurde, Kontakte 
mit schweizerischen Behörden aufgenommen. Da 
Sennwald 30 km von der deutschen Grenze entfernt 
liegt, sind Belästigungen der deutschen Bevölkerung 
nicht zu erwarten. 

Von den Kernkraftwerken geht keine Luftver-
schmutzung aus. Hinsichtlich der radioaktiven Ab-
gaben und der Auswirkungen der Kühlverfahren auf 
die Umwelt stellen die schweizerischen Behörden 
vergleichbar strenge Anforderungen wie die Geneh-
migungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland 
bei deutschen Kernkraftwerken. 

Die Bundesregierung und das Land Baden-Würt-
temberg führten im Dezember 1972 Gespräche mit 
den schweizerischen Behörden mit dem Ziel, sich ge-
genseitig über grenznahe Kernkraftwerksprojekte 
zu informieren und sich in Fragen, die zu einer 
möglichen Beeinträchtigung des Nachbarlandes füh-
ren könnten, abzustimmen. Die Gespräche werden 
fortgesetzt. Es ist dadurch sichergestellt, daß die 
Interessen der deutschen Bevölkerung im grenz-
nahen Raum gewahrt werden. 

Für die Reinhaltung des Bodensees und die Ab-
wehr weiterer Verunreinigungen haben Baden

-

Württemberg, Bayern, Österreich und die Schweize-
rische Eidgenossenschaft die Internationale Gewäs-
serschutzkommission für den Bodensee gebildet. Die 
Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, die in ihrem 
Gebiet geltenden Gewässerschutzvorschriften für 
den Bodensee und seine Zuflüsse mit Nachdruck zu 
vollziehen. Die genannte Kommission hat für die 
Reinigung und das Ableiten von Abwasser im Ein-
zugsgebiet des Bodensees sehr strenge begrenzende 
Vorschriften aufgestellt. 

Es besteht bisher kein Anlaß, daran zu zweifeln, 
daß die zuständigen schweizerischen Behörden die 
Einhaltung aller den Umweltschutz sicherstellenden 
Vorschriften sorgfältig überwachen werden. 
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Zu Frage B 2: 

Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeit, die 
schweizerischen Projekte zu verhindern. Auf Grund 
der Gespräche mit den schweizerischen Behörden 
kann jedoch davon ausgegangen werden, daß für die 
schweizerischen Projekte vergleichbare Maßstäbe 
angelegt werden, wie in der Bundesrepublik. Sollte 
wider Erwarten bei der weiteren Planung erkenn-
bar werden, daß die Interessen der Bevölkerung auf 
deutscher Seite beeinträchtigt werden, wird die 
Bundesregierung geeignete Schritte unternehmen. 

Anlage 17 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Flä-
mig (SPD) (Drucksache 7/156 Fragen B 3 und 4) : 

Seit wann und aus welchem Grund liegen die Versuchsreak-
toren VAK in Kahl und HDR in Großwelzheim still? 

Nachdem der Plan bekanntgeworden ist, das Versuchskraft-
werk VAK Kahl wieder in Betrieb zu nehmen, frage ich die 
Bundesregierung, welche Maßnahmen ergriffen werden, um zu 
gewährleisten, daß jede denkbare Gefährdung für die Werks-
angehörigen und die Umwelt ausgeschlossen ist? 

1. Zum Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK) 

Das Versuchsatomkraftwerk Kahl wurde am 
27. Dezember 1971 vom Betreiber abgeschaltet, 
nachdem ein Wasseraustritt am Boden des Re-
aktordruckgefäßes bemerkt worden war. Bei an-
schließenden Untersuchungen wurden an einem 
Teil der 21. Steuerstabdurchführungen Risse ent-
deckt. Das Bayerische Staatsministerium für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen hat die Still-
legung der Anlage verfügt und den Technischen 

Überwachungsverein Bayern mit der Prüfung 
der aufgetretenen Probleme und Begutachtung 
der Abhilfemaßnahmen beauftragt. Darüber hin-
aus hat sich das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft in einer Weisung an das Baye-
rische Staatsministerium die ausdrückliche Zu-
stimmung zur Zulassung der Wiederinbetrieb-
nahme vorbehalten. 

Zum Heißdampfreaktor (HDR) 

Am 20. April 1971 wurden am abgeschalteten 
Heißdampfreaktor Großwelzheim umfangreiche 
Brennelementuntersuchungen durchgeführt. Na-
hezu alle Brennstoffrohre erwiesen sich dabei 
in der sogenannten Spaltzone als ausgebeult, 
einige zeigten Aktivitätsfreisetzungen. Die An-
lage ist seither außer Betrieb. Der Betreiber hat 
den Antrag gestellt, den Heißdampfreaktor in 
einen Leichtwassertestreaktor umbauen und bis 
dahin die Anlage mit verkleinertem Kern sowie 
verringerter Leistung betreiben zu dürfen. Beide 
Anträge sind noch Gegenstand gutachterlicher 
Prüfungen. 

2. Die Risse an den Steuerstabdurchführungen des 
Versuchsatomkraftwerks Kahl waren Gegenstand 
umfangreicher Untersuchungen insbesondere 
durch den Technischen Überwachungsverein 

Bayern und die Staatliche Materialprüfungsan-
stalt an der Universität Stuttgart. Auch die Reak-
tor-Sicherheitskommission hat sich eingehend mit 
den Schäden und ihrer Behebung befaßt und 
dazu einen Unterausschuß gebildet. 

Der Betreiber hat inzwischen die mit dem Gut-
achter abgestimmten und von der Genehmi-
gungsbehörde zugelassenen erforderlichen Re-
paraturen durchgeführt. Er hat die Anlage durch 
den Einbau eines Fanggitters für die Steuer-
stabantriebe und einer Zusatzinstrumentierung 
zur Kontrolle von Temperatur, Schwingungen 
und Feuchtigkeit an den Führungsrohren unter-
halb der Steuerstabdurchführungen ertüchtigt 
sowie ein Konzept für die Verbesserung der Not-
kühlung vorgelegt, wodurch es möglich wird, 
selbst beim Bruch eines Steuerstabdurchführungs-
rohres soviel Wasser nachzuliefern, daß der 
Kern ausreichend bedeckt bleibt. 

Ich werde der Wiederinbetriebnahme jedoch 
erst zustimmen, wenn alle gutachterlichen Stel-
lungnahmen vorliegen und feststeht, daß die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
erforderliche Vorsorge für den Schutz der Werks-
angehörigen und der Umwelt gewährleistet ist. 

Anlage 18 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Wrede 
(SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 5) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob die Bundesländer nach 
Abschluß der Olympialotterie beabsichtigen, eine ähnliche Lotte-
rie zugunsten von sportlichen, sozialen oder karitativen Zwecken 
durchzuführen? 

Die Olympia-Lotterie wird gemäß Beschluß der 
Ministerpräsidenten der Bundesländer vom 2. Juni 
1967 und vom 22. Dezember 1972 so lange für 
Zwecke der Olympia-Finanzierung weitergespielt, 
bis ein Zweckertrag von 250 Millionen DM aufge-
kommen ist. Dies wird etwa Mitte 1974 der Fall sein. 

Die Frage, ob die Olympia-Lotterie nach diesem 
Zeitpunkt für sportliche, soziale und karitative 
Zwecke weitergeführt werden soll, ist in der Sitzung 
der Ständigen Konferenz der Innenminister der Län-
der am 15. Dezember 1972 erörtert worden. Hierbei 
ist folgender Beschluß gefaßt worden: „Die Be-
ratung über eine evtl. Fortsetzung der ,Olympia

-

Lotterie zugunsten einer anderen Institution wird 
bis Anfang 1974 zurückgestellt, weil erst dann die 
Einspielung des vorgesehenen Zweckertrages von 
250 Millionen DM endgültig abzusehen ist." 

Anlage 19 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Pi-
card (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen B 6 
und 7) : 
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Trifft es zu, daß in den letzten Jahren die Zahl von Schiffs-
unfällen auf deutschen Flüssen, besonders Rhein und Main, zu-
genommen hat, bei denen gefährliche Stoffe wie chemische Pro-
dukte, Mineralöle oder gar Gifte das Flußwasser zu verseuchen 
drohten? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, für eine 
größere Sicherheit unserer Flüsse gegen die in Frage 6 bezeich-
neten Gefahren der Verseuchung zu sorgen, da offenbar die be-
stehenden Verordnungen unzureichend sind oder nicht genügend 
beachtet werden? 

Zu 1.:  

Die Zahl der Schiffsunfälle mit gefährlichen Gü-
tern und mit Ladungsverlust auf den Binnenwasser-
straßen in der Bundesrepublik hat in den letzten 
Jahren geschwankt. Im Jahre 1970 ereigneten sich 
45, im Jahre 1971 32 und im Jahre 1972 50 Unfälle 
mit Binnenschiffen, bei denen Ladungsverlust ein-
getreten ist. 

Die Menge der freigewordenen Güter hat jedoch 
in den letzten Jahren abgenommen. Es wurden 1970 
1340 t, 1971 500 t und 1972 364,5 t Ladungsverlust 
festgestellt.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß 
die Verunreinigung der Binnenwasserstraßen durch 
Schiffsunfälle, bei denen gefährliche Güter, wie 
chemische Produkte, Mineralöle u. dgl. ausgelaufen 
sind, in den letzten Jahren nicht zugenommen hat. 

Zu 2.:  

Die Bundesregierung hat seit langem ein Augen-
merk darauf, daß große Transporte mit gefährlichen 
Gütern — dazu gehören auch wassergefährdende 
Stoffe — insbesondere auch in Binnenschiffen zu 
katastrophenartigen Unfällen führen können. Es 
darf hierzu auf die Ziffern 211 bis 213 des Ver-
kehrsberichtes 1970 der Bundesregierung hingewie-
sen werden. Sie ist daher bemüht, die Sicherheits-
vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 
laufend zu verbessern. Für die Rheinschiffahrt muß 
dies allerdings im internationalen Rahmen ge-
schehen. 

Der Bundesminister für Verkehr bereitet einen 
Entwurf eines Gesetzes über die Beförderung ge-
fährlicher Güter vor, der voraussichtlich im März 
dieses Jahres dem Kabinett vorgelegt werden wird. 
Dieses Gesetz soll eine einheitliche und verbesserte 
Rechtsgrundlage für die durch Rechtsverordnungen 
zu regelnden Transportvorschriften für gefährliche 
Güter bringen. Insbesondere werden die Probleme 
der Überwachung und der Ahndung von Verstößen 
gegen die Vorschriften neu geregelt. Der Bundes-
minister des Innern hat an dem Entwurf im Hinblick 
auf den Transport wassergefährdender Stoffe mit-
gewirkt. 

Ergänzend kann auf die Antworten verwiesen 
werden, die den Herren Abgeordneten Gerster und 
Wolfram am 30. Januar 1973 gegeben worden sind 
(Protokoll der 12. Sitzung des Bundestages am 
1. Februar 1973, S. 473/474). 

Anlage 20 

Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 15. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 
Frage B 8) : 

Kann die Bundesregierung mitteilen, welche Voruntersuchun-
gen zum geplanten Bau eines Kernkraftwerks in bezug auf den 
Standort bei Bergrheinfeld, Landkreis Schweinfurt, eingeleitet 
oder abgeschlossen sind? 

Für das Kernkraftwerksprojekt Grafenrheinfeld 
(Bergrheinfeld ist eine Nachbargemeinde) ist bei 
der Regierung von Unterfranken das Raumord-
nungsverfahren eingeleitet worden. Auf dieses 
nach dem bayerischen Raumordnungsgesetz durch-
zuführende Verfahren hat die Bundesregierung 
keinen Einfluß. 

Ein Antrag nach § 7 des Atomgesetzes auf Ertei-
lung einer Genehmigung zur Errichtung des Kern-
kraftwerkes wurde bei dem dafür zuständigen Baye-
rischen Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen noch nicht gestellt. Sobald ein 
solcher Antrag vorliegt, werde ich im Rahmen der 
mir nach Artikel 85 des Grundgesetzes und § 24 des 
Atomgesetzes obliegenden Bundesaufsicht von der 
Reaktor-Sicherheitskommission und dem Institut für 
Reaktorsicherheit der Technischen Überwachungs

-

Vereine e. V. auch die Standortprobleme untersu-
chen lassen. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Bayerl vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Schröder (Lüneburg) (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 
Fragen B 9 und 10) : 

Teilt die Bundesregierung die Feststellung des Deutschen Mie-
terbundes, derzufolge 90 % aller Forderungen auf höhere Miete 
nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, und wenn ja, 
welche repräsentativen Erhebungen liegen dieser Feststellung 
zugrunde? 

Welche  Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, daß Mieter 
und Vermieter über die jeweiligen ortsüblichen Vergleichs-
mieten informiert werden? 

Nach Mitteilung des Deutschen Mieterbundes 
stützen sich dessen Feststellungen, daß sehr viele 
Mieterhöhungserklärungen nicht die gesetzlichen 
Vorschriften des Wohnraumkündigungsschutzgeset-
zes beachten, auf Berichte der Mietervereine, auf 
eine Auswertung der von Mietern vorgelegten Miet-
erhöhungserklärungen sowie auf bekanntgewor-
dene Gerichtsentscheidungen. Im Organ des Mieter-
bundes (Mieterzeitung 1973 Nr. 2 Seite 2) ist ferner 
das Ergebnis einer Umfrage abgedruckt, die das 
Marplan-Institut im Auftrage des Deutschen Fern-
sehens für die Sendung „Ratgeber-Recht" durchge-
führt hat. Danach ist nur etwa einem Viertel der 
Mieter und einem Drittel der Vermieter das neue 
Mietrecht bekannt. Jeder 7. Mieter glaubt, daß eine 
Mieterhöhung ohne weiteres möglich ist. Nach einer 
in der gleichen Ausgabe der Mieterzeitung wieder-
gegebenen Erklärung des Oberbürgermeisters von 
München sind z. B. in München im Jahre 1970 86 % 
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der überprüften Sozialwohnungen, im Jahre 1972 
noch 58 °/o, zu teuer vermietet worden. 

Die eigenen Beobachtungen der Bundesregierung 
bestätigen, daß viele Mieterhöhungsforderungen 
nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, 
wenngleich es nicht möglich ist, bestimmte Prozent-
zahlen zu nennen. Ich darf als Beispiel auf die Fälle 
verweisen, die der Kollege Dürr in der von mir 
am 1. Februar 1973 beantworteten Mündlichen An-
frage erwähnt hat. Die Bundesregierung wird be-
müht bleiben, Mieter und Vermieter über ihre 
Rechte aufgrund der neuen Mietgesetze aufzuklären. 

Die Organisationen der Vermieter und der Mie-
ter sammeln entsprechendes Material über die übli-
chen Entgelte für vergleichbare Wohnräume und 
werden es interessierten auf Wunsch mitteilen. In 
einigen Städten, so in Stuttgart und Wuppertal, ha-
ben die örtlichen Vermieter- und Mieterverbände 
gemeinsam Richtwerte der Mietpreise für Wohnun-
gen nach den im Gesetz vorgeschriebenen Merk-
malen ermittelt und in Tabellen zusammengestellt. 
Solche Zusammenstellungen können den Beteiligten 
nützliche Anhaltspunkte für die ortsübliche Ver-
gleichsmiete geben. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hermsdorf vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Kliesing (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 
Frage B 11) : 

Zu welchem Ergebnis hat die Prüfung durch die Oberfinanz-
direktion Köln geführt, ob es möglich und wirtschaftlich vertret-
bar ist, die Kellergeschoßwohnungen in den ehemaligen belgi-
schen Besatzungswohngebäuden in Rheinbach wohnbar zu ma-
chen? 

Auf Ihre Anfrage, ob es möglich und wirtschaft-
lich vertretbar ist, die Kellergeschoßwohnungen der 
o. g. Wohnhäuser bewohnbar zu machen, darf ich 
Ihnen folgendes mitteilen: 

Der Oberkreisdirektor des Rhein-Sieg-Kreises — 
Bauaufsicht — hat auf eine erneute Anfrage erklärt, 
daß die Kellerräume — insbesondere wegen der 
lichten Höhe von nur 2,22 m — die Anforderungen, 
die nach der Bauordnung für das Land Nordrhein

-

Westfalen an eine Wohnung zu stellen sind, nicht 
erfüllen. Auch eine mit erheblichen Kosten ver-
bundene Instandsetzung der Kellerräume würde 
nicht dazu führen, Räume zu schaffen, die zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen geeignet sind. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Porzner vom 13. Februar 
1973 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen B 12 
und 13) : 

Welchen Steuern unterliegen die Zuschüsse und Darlehen des 
Bundes an Wirtschaftsunternehmen für die Durchführung von 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten? 

Ist es möglich, daß durch steuerliche Auswirkungen der ge-
genwärtigen Regelung Unternehmen, die mit Gewinn arbeiten, 
erheblich weniger öffentliche Mittel verbleiben als Unternehmen, 
die nicht mit Gewinn arbeiten, und wie gedenkt die Bundes-
regierung in Zukunft diese Probleme zu behandeln? 

Zu Frage B 12: 

Die unter der Bezeichnung „Zuschüsse" gewährten 
Zahlungen des Bundes werden umsatzsteuerlich wie 
folgt behandelt: 

a) Wird dem Wirtschaftsunternehmen von einer 
Bundesbehörde ein Auftrag zur Durchführung 
eines Forschungs- oder Entwicklungsprojektes 
erteilt und dafür ein „Zuschuß" gezahlt, so ist der 
Zuschuß das Entgelt für die von dem Wirtschafts-
unternehmen gegenüber dem Bund erbrachte Lei-
stung und unterliegt der Umsatzsteuer. 

b) Führt das Unternehmen das Forschungsvorhaben 
für einen anderen Auftraggeber durch und gibt 
der Bund zu dieser Leistung einen Zuschuß, so ist 
zu unterscheiden, in wessen Interesse der Bun-
deszuschuß gezahlt wird. Zahlt der Bund im In-
teresse des Auftraggebers, so ist der Zuschuß 
beim empfangenden Unternehmen Teil des Ent-
gelts für seine Leistung an den Auftraggeber und 
unterliegt der Umsatzsteuer. 

Wird der Zuschuß dagegen im Interesse des Un-
ternehmens gezahlt, so wird er nach der Sonder-
regelung des § 10 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 UStG 
dem Entgelt nicht zugerechnet. 

c) Wird einem Unternehmen ein Zuschuß weder als 
Entgelt für eine Leistung an den Bund noch als 
zusätzliches Entgelt für eine Leistung an einen 
anderen Leistungsempfänger gezahlt, so handelt 
es sich um einen echten, nicht umsatzsteuerbaren 
Zuschuß. Es sind dies die Fälle, in denen mit der 
Zuschußgewährung lediglich der Zweck verfolgt 
wird, den Empfänger zu einem allgemeinen 
öffentlichen Interesse liegenden Handeln anzu-
regen. 

Die Vereinnahmung eines Darlehens löst keine 
Umsatzsteuer aus. 

Werden Zuschüsse zur Anschaffung oder Herstel-
lung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens gewährt, so hat der Empfänger ertragsteuer-
lich ein Wahlrecht. Er kann die Zuschüsse als ge-
winnerhöhende Betriebseinnahmen behandeln. Er 
kann sie aber auch „erfolgsneutral" behandeln; in 
diesem Fall dürfen die Absetzungen für Abnutzung 
nur von den um Zuschuß geminderten eigenen Auf-
wendungen vorgenommen werden. Zuschüsse zur 
Deckung sofort abzugsfähiger Betriebsausgaben sind 
in jedem Fall gewinnerhöhend zu behandeln. Die 
Gewährung von Darlehen hat in aller Regel keine 
Auswirkungen auf den Gewinn. 

Zu Frage B 13: 

Es trifft zu, daß die Höhe des dem Steuerpflichti-
gen endgültig verbleibenden Zuschußbetrags durch 
die Steuern vom Einkommen und Ertrag, insbeson-
dere durch die progressiv gestaltete Einkommen-
steuer und durch die sich dadurch mit steigenden 
Gewinnen ergebende wachsende steuerliche Bela-
stung des jeweiligen Zuschußempfängers beeinflußt 
wird. Das ist jedoch durch die Systematik der Steu- 
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ern vom Einkommen und Ertrag bedingt. Die Bun-
desregierung beabsichtigt daher nicht, insoweit Än-
derungen vorzuschlagen. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Porzner vom 13. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Breidbach (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 14): 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, die Leistungen 
von Zentralwäschereien, die für gemeinnützige Krankenanstalten 
arbeiten, von der Umsatzsteuer zu befreien? 

Die von Ihnen aufgeworfene Frage, ob nach gel-
tendem Recht eine Möglichkeit besteht, die Lei-
stungen von Zentralwäschereien, die für gemein-
nützige Krankenanstalten arbeiten, von der Um-
satzsteuer zu befreien, wird im Bundesfinanzmini-
sterium bereits geprüft. Es ist erforderlich, in die 
Prüfung dieser Frage auch die Finanzminister der 
Länder einzuschalten. Ich habe veranlaßt, daß Sie 
von dem Ergebnis der Prüfung unverzüglich unter-
richtet werden. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Porzner vom 13. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Burger (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 15): 

Ist die Bundesregierung bereit, die Fahrzeuge der Altenwerke 
„Essen auf Rädern" von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien? 

Wie Ihnen aus den Erörterungen um die Sub-
ventionspolitik des Bundes bekannt ist, ist die Bun-
desregierung gehalten, steuerliche Subventionen 
abzubauen und nötigenfalls durch offene Zuwen-
dungen zu ersetzen. Auf diesem Wege soll erreicht 
werden, daß erstens die Förderungsmaßnahmen der 
öffentlichen Hand überschaubarer werden und ge-
zielter verteilt werden können und zweitens das 
Steuerrecht vereinfacht wird. 

Besonders wichtig erscheint der Abbau der 
Steuervergünstigungen bei Steuern, die als „Gegen-
leistungssteuern" anzusehen sind. Zu diesen Steuern 
gehört die Kraftfahrzeugsteuer. 

Die am Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer in-
teressierten Länder haben es bisher grundsätzlich 
abgelehnt, das Halten von Fahrzeugen zu gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken all-
gemein von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. 

Würde der Aktion „Essen auf Rädern" Steuer-
freiheit zuerkannt, so wären unerwünschte Berufun-
gen aus dem Kreis der sozialen Verbände und Ein-
richtungen zu erwarten. Eine generelle Ausweitung 
der Befreiungstatbestände würde aber zu nicht ver-
tretbaren Steuerausfällen und zu einer weiteren 
Komplizierung des Steuerrechts führen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt deshalb nicht, 
die Fahrzeuge der Altenwerke „Essen auf Rädern" 
von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Büchner (Speyer) (SPD) (Drucksache 7/156 
Frage B 16) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Lambrechter und das 
Elmsteiner Tal immer mehr an Wirtschaftskraft verlieren, daß 
Betriebsneuansiedlungen seit Jahren nicht mehr erfolgt sind und 
daß die Zahl der Arbeitsplätze und die Bevölkerungszahl rück-
läufig sind, und  was  gedenkt die Bundesregierung zu unterneh-
men, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? 

Nach §§ 1 und 5 des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 ist die Förde-
rung der gewerblichen Wirtschaft mit den nach die-
sem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln nur 
in den im Rahmenplan ausgewiesenen Fördergebie-
ten möglich. 

Der Landkreis Bad Dürkheim, in dem das Lam-
brechter und das Elmsteiner Tal liegen, gehört je-
doch nicht zu den Fördergebieten der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur". Eine Förderung von Betriebsneuansied-
lungen in den beiden Tälern aus Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe ist daher nicht möglich. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeord-
neten Zebisch (SPD) (Drucksache 7/156 Fragen B 17 
und 18) : 

W ird die Bundesregierung im Jahre 1973 verstärkt ERP-Mittel 
zur Steigerung des Wohn- und Freizeitwerts in den Schwer-
punktorten des Rahmenplans zur Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" bereitstellen? 

In welcher Höhe sind 1973 Mittel für das ERP-Abwasserreini-
gungskreditprogramm für die Gemeinden und für die gewerb-
liche Wirtschaft in den Schwerpunktorten des Rahmenplans zur 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" vorgesehen? 

Die Bundesregierung hat im ERP-Wirtschaftsplan 
1971 125 Millionen DM und im ERP Wirtschaftsplan 
1972 145 Millionen DM zur Steigerung des Wohn- 
und Freizeitwertes in den Schwerpunktorten des 
Rahmenplanes zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" bereit-
gestellt. Für 1973 ist eine Verstärkung der Mittel 
um 5 Millionen DM auf 150 Millionen DM vor-
gesehen. 

Aus diesem Ansatz konnten bis zum Jahre 1972 
auch Anlagen zur Abwasserreinigung der Schwer-
punktorte gefördert werden. Von 1973 an dient der 
Ansatz ausschließlich der Finanzierung von Maß-
nahmen zur Steigerung des Wohn- und Freizeit-
wertes. Für die Finanzierung von Anlagen zur Ab- 
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wasserreinigung ist den Schwerpunktorten aus dem 
allgemeinen ERP-Abwasserreinigungsprogramm ein 
Betrag von 30 Millionen DM vorbehalten. Die För-
derung der Schwerpunktorte aus ERP-Mitteln wird 
somit 1973 um insgesamt 35 Millionen DM gegen-
über dem Vorjahr erhöht. 

Ergänzend weise ich noch darauf hin, daß Schwer-
punktorte auch Anträge auf ERP-Mittel aus den Pro-
grammen zur Abfallbeseitigung und Luftreinhaltung 
im Rahmen des allgemeinen Ansatzes stellen 
können. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Wolfram (SPD) (Drucksache 7'156 Fragen B 19 
und 20) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Meldungen, daß die 
Regierung in Den Haag Schwierigkeiten beim Export des Erd-
gases, das im niederländischen Festlandsockel gefunden wor-
den ist und ab Anfang 1975 in die Bundesrepublik Deutschland 
geliefert werden soll, bereitet, und welche Maßnahmen gedenkt 
die Bundesregierung zu unternehmen, um zu diesem konkreten 
Fall die vereinbarten Erdgaslieferungen sicherzustellen und für 
eine ausreichende und ungestörte Gasversorgung in den nächsten 
Jahren zu sorgen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Äußerungen von Herrn 
Sohl zur Ruhrkohle AG, und teilt die Bundesregierung meine 
Auffassung, daß über den von Herrn Sohl vorgeschlagenen 
Weg die früher auch von Herrn Sohl bejahte Gesundung des 
deutschen Steinkohlenbergbaus und der deutschen Steinkohlen-
reviere nicht erreicht werden kann, und daß es nicht vertretbar 
ist, auf die deutsche Kokskohle für die Stahlerzeugung zu ver-
zichten? 

Zu Frage B 19: 

Ihre Frage zielt auf eine Ende Dezember 1972 er-
gangene Entscheidung des niederländischen Wirt-
schaftsministers, nach der die Firma Placid Inter-
national Oil Ltd. das in ihrem Konzessionsgebiet im 
niederländischen Festlandsschelf gefundene Erdgas 
nicht an eine deutsche Käufergruppe liefern darf, 
sondern dem niederländischen Gasmarkt zur Ver-
fügung stellen muß. 

Die Bundesregierung setzt sich für eine Überprü-
fung dieser Entscheidung ein und ist dieserhalb mit 
der niederländischen Regierung im Gespräch. Vom 
Ergebnis dieses Gesprächs wird es abhängen, ob und 
gegebenenfalls welche weiteren Maßnahmen in Be-
tracht zu ziehen sind. 

Ich darf im übrigen auf die Antwort verweisen, 
die ich in der Frage vom 31. Januar 1973 auf die den 
gleichen Sachkomplex betreffende Anfrage des Ab-
geordneten Ludwig Fellermaier gegeben habe 
(Drucksache VII, 399, 340). Die Situation hat sich 
seither im Grunde nicht verändert, ebensowenig die 
Haltung der Bundesregierung in dieser Frage. Sie 
setzt sich nach wie vor dafür ein, daß die zwischen 
der Firma Placid und der deutschen Gruppe verein

-

harten Erdgaslieferungen realisiert werden können. 

Im übrigen unterstützt die Bundesregierung zur 
Verminderung der Versorgungsrisiken und zur Be-
lebung des Wettbewerbs unter den Erdgasanbietern 
alle Bemühungen der Gaswirtschaft um eine mög-
lichst breite Streuung der Bezugsquellen. 

Zu Frage B 20: 

Zu dieser Frage bemerke ich, daß die Bundesre-
gierung die Äußerungen von Herrn Dr. Sohl als 
einen wichtigen Beitrag eines Vertreters der deut-
schen Eisen- und Stahlindustrie zur energiepoliti-
schen Diskussion ansieht. Die Bundesregierung wird 
für das von der Stahlindustrie angesprochene Pro-
blem der Wettbewerbsstellung beim Kokskohlen

-

bezug, das durch die jüngste Änderung der Wäh-
rungsparität zweifellos weiter verschärft worden 
ist, im Rahmen des Energieprogramms nach einer 
Lösung suchen, die den berechtigten Interessen der 
deutschen Stahlindustrie und den Interessen der 
Kohle gerecht wird. Sie verfolgt dabei nach wie 
vor das Ziel, dem deutschen Steinkohlenbergbau 
die Eisen- und Stahlindustrie als einen wesentlichen 
Absatzbereich zu erhalten und zugleich eine Schlech-
terstellung der deutschen Stahlindustrie beim Be-
zug fester Brennstoffe gegenüber ihren Konkurren-
ten im gemeinsamen Markt zu vermeiden. 

Im übrigen dürfte hinsichtlich des von Herrn 
Dr. Sohl gemachten Angebots, bei einer Liberalisie-
rung der Kokskohlenimporte auf die RAG-Einbrin-
gungsverbindlichkeiten zu verzichten bzw. den frü-
heren Bergbaubesitz zurückzunehmen, die Interes-
senlage bei den einzelnen Unternehmen der Stahl-
industrie recht unterschiedlich sein. 

Die Bundesregierung teilt Ihre Auffassung, daß 
mit der Verwirklichung des Vorschlages von Herrn 
Dr. Sohl, den seinerzeit in die Ruhrkohle einge-
brachten Bergbaubesitz wieder zu Bedingungen der 
Einbringung zurückzunehmen, das bei der Gründung 
der Ruhrkohle angestrebte Ziel, eine geordnete und 
befriedete Durchführung des notwendigen Anpas-
sungsprozesses zu ermöglichen, nicht mehr erreicht 
werden könnte. Auch der Hinweis, daß die mit der 
Liberalisierung zwangsläufig verbundenen Stille-
gungen sozial vertretbar seien, kann nicht überzeu-
gen, weil dabei die mit dem Absatzverlust bei der 
Stahlindustrie verbundenen Stillegungskonsequen-
zen zu isoliert gesehen werden. 

Anlage 29 

Antwort 

des Bundesministers Ertl vom 14. Februar 1973 auf 
die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Kiechle 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen B 21 und 22) : 

Trifft die Mitteilung aus Agra Europe vom 23. Januar 1973 zu, 
daß die Niederlande Kartoffelstärke im ersten Halbjahr 1972 
in die Bundesrepublik Deutschland zu einem Durchschnittspreis 
von 28,86 DM je 100 Kilo verkauft haben, obwohl damit bereits 
der EWG-Einheitsrohstoffpreis von 29,94 DM je 100 Kilo unter-
schritten wird, während sie an Italien ihre Kartoffelstärke zu 
einem Preis von 48,88 DM und an Frankreich von 44,66 DM 
liefern? 

Sieht die Bundesregierung darin eine gezielte Dumpingpreis-
aktion, zum Schaden deutscher Kartoffelstärkehersteller Markt-
anteile zu erobern, und was beabsichtigt die Bundesregierung 
dagegen zu tun? 

Es trifft zu, daß aus den Niederlanden im ersten 
Halbjahr 1972 Kartoffelstärke in die Bundesrepu-
blik Deutschland zu einem durchschnittlichen Preis 
geliefert worden ist, der ca. 1 DM pro 100 kg unter 
dem Preis gelegen hat, den die Stärkehersteller 
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aufgrund der Gemeinsamen Stärkeregelung an die 
Stärkekartoffelerzeuger zu zahlen haben. Über die 
Durchschnittspreise, zu denen niederländische Kar-
toffelstärke in Italien und Frankreich abgesetzt wor-
den ist, liegen mir ausreichend gesicherte Zahlen 
noch nicht vor. 

Die Bundesregierung hat vor geraumer Zeit eine 
eingehende Prüfung dieses Sachverhalts eingeleitet 
und erste Gespräche mit der niederländischen Re-
gierung geführt. Weitere Gespräche sind vereinbart. 
Sollte eine befriedigende Lösung auf bilateraler 
Basis nicht erreicht werden, wird die Bundesregie-
rung die Frage den zuständigen EWG-Gremien vor-
legen. 

Anlage 30 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
14. Februar 1973 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Slotta (SPD) (Drucksache 7/156 Frage 
B 23) : 

Welche Fortbildungsmöglichkeiten (z. B. zum Operationspfle-
ger, Intensiv - Krankenpfleger u. a.) bestehen in den Bundeslän-
dern, und gedenkt die Bundesregierung, hierfür allgemeine Rah-
menrichtlinien zu erlassen? 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat unter 
dem 25. Mai 1971 Empfehlungen für die Weiterbil-
dung zu Fachkrankenschwestern, Fachkinderkran-
kenschwestern und Fachkrankenpflegern für den 
Operationsdienst, den Anaesthesiedienst, die Inten-
sivpflege und in der Psychiatrie veröffentlicht. 
Außerdem hat die Deutsche Gesellschaft für An-
aesthesie und Wiederbelebung einschlägige Weiter-
bildungsempfehlungen vorgelegt. Diese Regelungen 
werden in einzelnen Bundesländern bereits prakti-
ziert. Normiertes Landesrecht auf diesem Gebiet be-
steht derzeit noch nicht. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Leitenden Medizinalbeamten der Länder befaßt sich 
mit der Ausarbeitung von Weiterbildungsrichtlinien 
für die Krankenpflegeberufe. 

Artikel 74 Nr. 19 Grundgesetz weist dem Bund 
nur eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
für die Zulassung zu den ärztlichen und anderen 
Heilberufen zu. Wie das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Beschluß zum Facharztwesen vom 9. Mai 
1972 (DOV 72 S. 748) für den ärztlichen Bereich 
entschieden hat, deckt diese Kompetenznorm keine 
Regelung für die Weiterbildung. Der Erlaß von dem 
von Ihnen angesprochenen Bereich durch die Bun-
desregierung ist unter den gegebenen Umständen 
nicht beabsichtigt. 

Dennoch steht das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit zu allen Fragen der Weiter-
bildung in ständigem Kontakt mit den obersten 
Landesbehörden und ist auch an den aktuellen Be-
ratungen beteiligt. 

Anlage 31 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
14. Februar 1973 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Ewen (SPD) (Drucksache 7/156 Fragen 
B 24 und 25) : 

Trifft der in der Zeitung „Die Welt" veröffentlichte Bericht zu, 
der besagt, daß nach neueren wissenschaftlichen Untersuchungen 
der Konservierungsstoff Baycovin krebserregende Wirkung hat? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Verwendung des Urethan 
erzeugenden Baycovins zur Kaltsterilisation von Wein, Bier und 
Säften zu verbieten? 

In dem Artikel der Zeitschrift DIE ZEIT vorn 
19. Januar 1973 wird von dem Verdacht berichtet, 
daß der Konservierungsstoff Baycovin (chemische 
Bezeichnung Diäthyldicarbonat, früher Pyrokohlen-
säurediäthylester, abgekürzt PKE) bei Zusatz zu 
Getränken das Umsetzungsprodukt Äthylurethan in 
krebserzeugenden Mengen bildet. Die im Jahre 
1971 von schwedischen Wissenschaftlern veröffent-
lichten Untersuchungsergebnisse, auf die sich dieser 
Artikel bezieht, konnten in Nachuntersuchungen 
nicht bestätigt werden, die angegebenen Werte er-
wiesen sich als erheblich überhöht. 

Nach Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes und 
der Fremdstoff-Kommission der Deutschen For-
schungsgemeinschaft liegen noch keine systemati-
schen Untersuchungen zur Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung bei oraler Verabreichung von Äthylurethan 
vor, so daß eine abschließende Beurteilung, ob die 
in Wein gefundenen Mengen an Äthylurethan 
krebserzeugende Wirkung haben, noch nicht mög-
lich ist. Weitere Untersuchungen sind eingeleitet. 

Die Bundesregierung hat die Zurücknahme der 
Zulassung von Baycovin für Wein und weinähnliche 
Getränke eingeleitet. Die Verordnung ist bereits 
dem Bundesrat zugeleitet worden. Bei der Herstel-
lung von Bier und — nach Aussage des Verbandes 
der Deutschen Fruchtsaftindustrie e. V. — auch bei 
Fruchtsäften wird in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Stoff nicht verwendet. Bei alkoholfreien Er-
frischungsgetränken bildet sich Äthylurethan in so 
geringer Menge, daß die Fremdstoffkommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und ein gemein-
sames Expertenkomitee der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) und der Welternährungsorganisa-
tion (FAO) den Zusatz von Baycovin nicht für be-
denklich halten. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Jenninger (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen 
B 26 und 27): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, dein Votum des baden- 
, württembergischen Landtags zu folgen, in den neugebildeten 

Landkreisen Baden -Württembergs, die nach einer Landschaft  be-
nannt sind, auch landschaftsbezogene Kraftfahrzeug -Kennzeichen 
einzuführen? 
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Worin unterscheiden sich die bereits im Land Schleswig-Hol-
stein genehmigten Ausnahmefälle Landschaftsbezogener Kraft-
fahrzeug-Kennzeichen — bei denen es sich nach Auskunft der 
Bundesregierung um „besonders begründete Überlegungen" han-
deln soll von denen, die in Baden-Württemberg als Ausnah-
men vorgesehen sind? 

Die Unterscheidungszeichen der Kraftfahrzeug-
kennzeichen sind mit Zustimmung des Bundesrates 
in der Anlage I der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung festgelegt. Nach dem dabei zugrunde 
gelegten System wurden die Unterscheidungszei-
chen aus dem Namen der kreisfreien Städte bzw. 
dem Namen des Kreissitzes gebildet. Im Jahre 1970 
wurde in zwei Fällen in Schleswig-Holstein davon 
abgewichen; seitdem nicht mehr. In Baden-Württem-
berg wurden für 13 Kreise Abweichungen beantragt. 

Ohne Zustimmung des Bundesrates kann in dem 
Umfang, wie es in Baden-Württemberg erforderlich 
wäre, von dem bisherigen System nicht abgewichen 
werden. 

Anlage 33 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Mick 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen B 28 und 29) : 

Ist es richtig - wie eine Kölner Tageszeitung mitteilt —, daß 
der Bund im Gebiet um Bensberg/Hummelsbroich „3 Millionen 
DM für eine Bodenspekulation zum Fenster hinausgeworfen hat", 
weil er Waldgelände zum Baulandpreis erworben hat, obwohl, 
wie der Bürgermeister der Stadt Bensberg erklärte, der Quadrat-
meter Wald 1,00 DM bis 1,50 DM koste? 

Welcher Verwendung gedenkt man das besagte Gelände zuzu-
führen, nachdem sich eine Bebauung durch die Bundesanstalt für 
Straßenbau zerschlagen hat? 

Zu Frage B 28: 

Es trifft nicht zu, daß der Bund in Bensberg-Hum-
melsbroich 3 Millionen DM für eine „Bodenspeku-
lation" zum Fenster hinausgeworfen hat. 

Der Grunderwerb für den Neubau der Bundesan-
stalt für Straßenwesen wurde im Bereich Bensberg-
Hummelsbroich eingeleitet, nachdem eine Reihe an-
derer Standorte im Kölner Raum und die Voraus-
setzungen für die Realisierung des Bauvorhabens 
eingehend geprüft worden waren. Die Stadt Bens

-

berg hatte ihre Bereitschaft erklärt, für das Gebiet 
einen Bebauungsplan gemäß Bundesbaugesetz auf-
zustellen, der den Standort der Bundesanstalt als 
Sondergebiet ausweist. Der Regierungspräsident in 
Köln hatte im Jahre 1969 mitgeteilt, daß er seine an-
fänglichen Bedenken gegen die Bebauung des Ge-
ländes zurückstellt. 

Nachdem von seiten der Öffentlichkeit infolge des 
Bauvorhabens eine Beeinträchtigung der Naherho-
lungsbelange, insbesondere für die Kölner Bevölke-
rung, befürchtet worden war und es auch zu einer 
Anfrage im Landtag Nordrhein-Westfalen kam, war 
der Regierungspräsident gehalten, die Frage nach 
einem Ersatzstandort zu prüfen. Als solcher ist in-
zwischen ein Gelände bei Porz-Westhoven vorge-
schlagen, für dessen bauliche Nutzung jedoch ge-
wisse Einschränkungen bestehen. Der Prüfung des 
Ersatzstandortes konnte sich der Bund nicht ver-
schließen. Der weitere Grunderwerb in Bensberg 
wurde bis zur Klärung ausgesetzt. 

Ein Preisvergleich zwischen Waldgelände und 
Bauland ist abwegig. Als Baugebiet vorgesehene 
Grundstücke werden auf dem Bodenmarkt nicht zu 
Waldbodenpreisen angeboten. 

Zu Frage B 29: 

Da die Prüfung des Ersatzstandortes nicht abge-
schlossen ist, kann zunächst nicht davon ausgegan-
gen werden, daß sich das Vorhaben Bensberg zer-
schlagen hat. 

Es besteht daher zur Zeit kein Anlaß, über die an-
derweitige Verwendung des Geländes zu entschei-
den. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Härzschel (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen B 30 
und 31) : 

Sind der Bundesregierung die immer prekärer werdenden Ver-
kehrsverhältnisse auf der B 316 und B 317 in Lörrach bekannt, 
und welches waren die Gründe, die das Bundesverkehrsministe-
rium veranlaßten, die ursprüngliche — von dem Ministerium 
selbst genehmigte — baureife Planung für die Ortsumgehung 
Lörrach der B 316 zurückzuziehen? 

Mit welchen zeitlichen Verzögerungen und Erhöhungen der 
Kosten muß nunmehr gerechnet werden, welcher neue Zeitplan 
ist vorgesehen, und wann kann mit dem Weiterbau begonnen 
werden? 

Die immer prekärer werdenden Verkehrsverhält-
nisse auf den Bundesstraßen 316 und 317 bei Lör-
rach sind der Bundesregierung recht gut bekannt. 
Sie hat sich deshalb für eine rasche Verwirklichung 
der von der Straßenbauverwaltung des Landes Ba-
den-Württemberg ausgearbeiteten Planungen zum 
Ausbau des Bundesfernstraßennetzes im Raume 
Lörrach eingesetzt. Bedauerlicherweise ist aber jetzt 
eine nochmalige Überarbeitung der Pläne für die 
neue Autobahn-Teilstrecke Lucke—Waidhof not-
wendig geworden, weil im Planfeststellungsver-
fahren Einwendungen erhoben worden sind. Außer-
dem war für die Ergänzung der Planung wesentlich, 
daß der Straßenzug Märkt—Lörrach—Rheinfelden-
Säckingen—Waldshut neu in das Netz der Bundes-
autobahnen aufgenommen worden ist und deshalb 
die Trassierungsgrundsätze der Bundesautobahnen 
Berücksichtigung finden müssen. Dies gilt auf der 
Teilstrecke Lucke—Waidhof insbesondere für die 
größte zulässige Längsneigung, die gegenüber der 
früheren Planung herabgesetzt wird. Eine zeitliche 
Verzögerung in der Baudurchführung läßt sich bei 
der Überarbeitung der Planung leider nicht ver-
meiden. Es ist jedoch vorgesehen, die Ausarbeitung 
der neuen Pläne im Herbst 1973 abzuschließen und 
im Jahr 1974 das Planfeststellungsverfahren durch-
zuführen. Mit dem Weiterbau der neuen Autobahn 
auf dem Abschnitt Lucke—Waidhof kann dann An-
fang 1975 begonnen werden. 

Was die Frage der Baukosten anbetrifft, so lassen 
sich verbindliche Angaben erst machen, wenn die 
überarbeitete Planung vorliegt. 
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Anlage 35  

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Immer 
(SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 32) : 

In welchem Umfang sollen in Zukunft die außerordentlich 
schlechten Verkehrsbedingungen der ländlichen Ergänzungsräume 
verbessert werden. und inwieweit wird bei der Beurteilung der 
Verbesserungsbedürftigkeit dieser Verkehrsbedingungen dem Um-
stand Rechnung getragen, daß schlechte Verkehrsverhältnisse 
zu einer unerwünschten Abwanderung der benachteiligten Bevöl-
kerung in die Ballungsräume führt? 

Die Bundesregierung wird auch in Zukunft be-
müht bleiben, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die 
Verkehrsbedingungen des ländlichen Raumes zu 
verbessern. 

Bei der Planung der Bundesfernstraßen trägt sie 
den Belangen der Raumordnung und der regionalen 
Strukturpolitik in möglichem Umfang Rechnung. Bei 
der Festlegung des Ausbaubedarfs und der Dring-
lichkeitsreihung werden die unzureichend erschlos-
senen Gebiete besonders berücksichtigt. So werden 
z. B. bei der Bedarfsermittlung in geeigneten Fällen 
größere Straßenquerschnitte (Geschwindigkeitsfahr-
bahnen) vorgesehen, die auch in den Spitzenzeiten 
hohe Reisegeschwindigkeiten ermöglichen und da-
mit zur besseren Erschließung beitragen. Bei der 
Dringlichkeitsreihung werden in diesen Gebieten 
geringere Schwellenwerte zugrunde gelegt, so daß 
eine Reihe von Maßnahmen eine höhere Dringlich-
keit erhält, als dies bei der Anwendung der übrigen 
Schwellenwerte der Fall gewesen wäre. 

Im Bereich des kommunalen Straßenbaus wird 
durch Gewährung von Finanzhilfen des Bundes nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz der Bau 
und Ausbau von verkehrswichtigen Zubringerstra-
ßen zum überörtlichen Verkehrsnetz und von ver-
kehrswichtigen zwischenörtlichen Straßen in zurück-
gebliebenen Gebieten und im Zonenrandgebiet auch 
weiterhin gefördert. 

Besondere Bedeutung kommt der Omnibus-Ver-
kehrsgemeinschaft Bahn/Post zu, deren Aufgabe es 
ist, auf eine möglichst gute Verkehrsbedienung durch 
Zusammenfassung beider Omnibusdienste und durch 
rationelle Aufgabenverteilung in der Verkehrs- und 
Betriebsdurchführung einzuwirken. Außerdem ist 
durch die Neufassung des § 8 Personenbeförderungs-
gesetz im Jahre 1969 den dafür zuständigen Behör-
den der Länder die Möglichkeit gegeben worden, 
regional auf freiwillige Zusammenarbeit oder Zu-
sammenschlüsse der Verkehrsunternehmen hinzu-
wirken und das Entstehen zusammenhängender 
Netze zu fördern. Ein erster Erfahrungsbericht hier-
über wurde dem Deutschen Bundestag mit Bundes-
tagsdrucksache VI/2386 erstattet. 

Die Bundesregierung ist sich dabei aber auch be-
wußt, daß der Abwanderung der Bevölkerung aus 
ländlichen Gebieten — selbst bei guten Verkehrs-
bedingungen — nur dann Einhalt geboten werden 
kann, wenn durch verstärkte infrastrukturelle Maß-
nahmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze (z. B. 
durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur") die Lebensqualität 
in diesen Räumen allgemein verbessert wird. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Roll-
mann (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 33): 

Ist die Bundesregierung bereit, auf der Bundesautobahn Ham-
burg—Lübeck zwischen dem Barsbütteler Knoten und der Ausfahrt 
Horn eine zusätzliche Ausfahrt zu schaffen, um Fahrzeugen aus 

dem östlichen Stadtgebiet Hamburgs einen Umweg über die Aus-
fahrt Horn zu ersparen und die Bundesautobahn zwischen dem 
Barsbütteler Knoten und der Ausfahrt Horn in den Spitzenreise-
zeiten dadurch von diesen Fahrzeugen zu entlasten? 

Die Baubehörde Hamburg, welche die Bundesfern-
straßen in Hamburg nach Art. 90 des Grundgesetzes 
im Auftrage des Bundes verwaltet, plant beim vor-
gesehenen Ausbau des Stadtstraßenzuges Schiff

-

becker Weg, diesen durch eine zusätzliche, ständig 
benutzbare Anschlußstelle mit der Bundesautobahn 
Hamburg—Lübeck zu verbinden. Einer „Notausfahrt, 
die bei Bedarf geöffnet oder geschlossen werden 
kann", wie bei der Hamburger Bürgerschaft von 
CDU-Abgeordneten am 31. Januar 1973 mit Bürger-
schaftsdrucksache VII/2600 beantragt, stehen nach 
den mit der Notausfahrt am Öjendorfer Damm in 
den Jahren 1960 bis 1963 gemachten schlechten Er-
fahrungen (Unfallgefahr, beträchtlicher Personalauf-
wand) ernste Bedenken entgegen. 

Die Kosten dieser neuen Anschlußstelle sind gem. 
§ 12 (2) Bundesfernstraßengesetz im Verhältnis der 
Fahrbahnbreiten zwischen den Baulastträgern der 
sich kreuzenden Straßen zu teilen. Die Abstimmung 
über die erforderlichen Kostenanteile der Stadt Ham-
burg und des Bundes wird erst möglich sein, wenn 
Pläne sowie Kostenanschlag vorliegen und vom 
Bundesminister für Verkehr gebilligt sein werden. 
Es läßt sich zur Zeit noch nicht sagen, wann Hamburg 
und der Bund die erforderlichen Beträge in ihre 
Haushalte einstellen können. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Müller 
(Nordenham) (SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 34): 

Wie steht die Bundesregierung zu der Absichtserklärung der 
Länder Dremen und Niedersachsen, anstelle der von Bremen 
bislang vertretenen Erweiterung des Flughafens Bremen nun-
mehr im Raume Hudke—Brake-Oldenburg (im Verwaltungsbe-
zirk Oldenburg des Landes Niedersachsen) einen neuen, großen 
Verkehrsflughafen B remen II zu errichten? 

Der Bundesregierung sind die Überlegungen der 
Länder Bremen und Niedersachsen über einen neuen 
Verkehrsflughafen Bremen II bekannt. Sie hält die 
Anstrengungen der beiden Länder, im Hinblick auf 
die Sicherstellung der künftigen Luftverkehrsbedie-
nung des Wirtschaftsraumes Bremen/Unterweser 
einen neuen Flughafenstandort zu suchen für nütz-
lich, da der gegenwärtige Flughafen Bremen auf 
lange Sicht — insbesondere wegen der erfolgten 
dichten Besiedlung der Flughafenumgebung — auf 
dem Grenzterritorium der beiden Länder nur be-
schränkt ausbaufähig ist. 

Die Einordnung des neuen Flughafens in die regio-
nale Infrastruktur fällt nach den sicherlich auch 
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Ihnen bekannten Standortvorstellungen in den Zu-
ständigkeitsbereich des Landes Niedersachsen. Die 
Frage der Standorteignung hinsichtlich der Einglie-
derung in das vorhandene Flugsicherungssystem des 
dortigen Luftraums wird zu gegebener Zeit von der 
Bundesanstalt für Flugsicherung geklärt werden. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Seefeld 
(SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 35) : 

Teilt die Bundesregierung die kürzlich vom Automobilclub von 
Deutschland (AvD) vertretene Auffassung, daß die bisher fest-
gestellte geringe Zahl von Verstößen gegen Tempo 100 zeige, 
„wie überflüssig die ganze Tempo-100-Regelung eigentlich ist", 
und welche Erfahrungen hat die Bundesregierung zu diesem 
Thema gemacht? 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht. 
Ich darf das wiederholen, was ich auf eine ähnliche 
Frage des Herrn Kollegen Stücklen - Anlage 7 zum 
Bericht über die Sitzung vom 20. Dezember 1972 —
Ende letzten Jahres geantwortet habe: 

Die bisherige Versuchsdauer ist zu kurz, als daß 
man jetzt schon zuverlässige Angaben darüber 
machen könnte, ob sich „Tempo 100" bewährt hat. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar vom 14. Februar 1973 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Büchner 
(Speyer) (SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 36) : 

Geht die Bundesregierung davon aus, daß das Projekt eines 
Saar-Pfalz-Kanals nicht verwirklicht wird, und welche einzelnen 
Verkehrsausbaumaßnahmen plant die Bundesregierung in diesem 
lall für die Pfalz und an der Saar? 

Der Bundesminister für Verkehr geht davon aus, 
daß mindestens in der überschaubaren Zukunft der 
Saar-Pfalz-Kanal nicht gebaut werden kann. Der 
Beschluß der Bundesregierung vom 11. Februar 
1969, einen Wasserstraßenanschluß für das Saarland 
zu bauen, umfaßt die beiden Alternativen Saar-
Pfalz-Kanal und Ausbau der Saar. Die Bundesregie-
rung ist bemüht, die noch ausstehende Entschei-
dung baldmöglichst zu treffen. Dabei ist der gemein-
samen Erklärung der Regierungen des Saarlandes 
und von Rheinland-Pfalz zum Wasserstraßenanschluß 
vom 30. Januar 1973 besonderes Gewicht beizumes-
sen. Hiernach dürfte die Kanalisierung der Saar 
eher realisierbar sein. 

Zur Vorbereitung der Entscheidung der Bundesre-
gierung hat Minister Dr. Lauritzen am 9. Februar 
in einem Gespräch mit Minister Dr. Schäfer (Saar-
land) und Minister Holkenbrink (Rheinland-Pfalz) 
gebeten, ihm die konkreten Vorstellungen über eine 
Beteiligungsfinanzierung beider Länder an der Ka-

nalisierung der Saar sowie über eventuell vorzu-
ziehende Infrastrukturmaßnahmen zu übermitteln. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 37) : 

Hält die Bundesregierung es noch für gerechtfertigt, daß in § 3 
Abs. 2 des Dritten Bundesmietengesetzes vom 24. August 1965 als 
Bad nur eine Badeeinrichtung mit „Wanne", dagegen nicht mit 
Dusche angesehen wird? 

§ 3 des Dritten Bundesmietengesetzes ist eine aus-
schließliche Preisvorschrift für preisgebundene Alt-
bauwohnungen, die zur Zeit nur noch in Berlin, 
Hamburg und München (Stadt und Land) gilt und 
nach der derzeitigen Rechtslage zusammen mit allen 
übrigen Preisvorschriften Ende 1974 bzw. Ende 1975 
in Berlin außer Kraft tritt. Nach dieser Vorschrift 
konnte ab 1. Januar 1966 die bisherige Grundmiete 
für Altbauwohnungen bis zur sog. Tabellenmiete 
erhöht werden, die damit Grundlage für alle Mieter-
höhungen geworden war, die durch die später erlas-
senen Bundesmietengesetze zugelassen worden sind. 
Die Tabellenmiete war u. a. nach der Ausstattung 
der Altbauwohnungen mit oder ohne Bad gestaffelt, 
wobei als Bad nur die am 31. Dezember 1965 vor-
handene betriebsfähige Badeeinrichtung mit Wanne 
anzusehen war (§ 3 Abs. 2 III. BMG). Wohnungen 
nur mit Dusche unterliegen daher der Tabellenmiete 
für Wohnungen ohne Bad. 

Sollten nach Ihrer Ansicht auch Vermieter von 
preisgebundenen Altbauwohnungen, die am 31. De-
zember 1965 nur eine Dusche als Badeeinrichtung 
hatten, die höhere Tabellenmiete erhalten können, 
müßte § 3 Abs. 2 III. BMG für mehr als 7 Jahre 
rückwirkend geändert werden. Eine solche Gesetzes-
änderung wäre jedoch verfassungsrechtlich bedenk-
lich. 

Mögliche Zweifel, daß Wohnungen mit Dusche bei 
der Förderung nach dem Wohnungsbaurecht als nicht 
gleichwertig mit den Wohnungen mit „Wannenbad" 
angesehen werden, werden durch § 40 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes ausgeräumt. Danach soll der 
Bau von Wohnungen mit öffentlichen Mitteln nur 
gefördert werden, wenn eine Mindestausstattung 
vorgesehen ist. Dazu gehören nach Absatz 1 Buch-
stabe cl ein „eingerichtetes Bad oder eingerichtete 
Dusche sowie Waschbecken". 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 38) : 

Ist die Bundesregierung in der Lage anzugeben, wie hoch die 
prozentuale Steigerung der Grundstückspreise für Bauland in 
den Großstädten der Bundesrepublik Deutschland im langfristigen 
Vergleich — etwa seit dem Jahre 1912 ist? 

Nein! Eine einheitliche Baulandpreisstatistik für 
das Bundesgebiet gibt es erst seit Mitte 1961. Auch 
aus ihr kann jedoch nach den Erläuterungen des 
Statistischen Bundesamtes keine in Prozenten zu 
beziffernde Grundstückspreisentwicklung abgelesen 
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werden, weil sie mehr den Charakter einer Grund-
eigentumswechselstatistik als den einer echten 
Preisstatistik besitzt. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftlichen Fragen der Abgeordneten 
Frau Dr. Walz (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Fragen 
B 39 und 40) : 

Welche Folgerungen hat das Bundesministerium für Bildung 
und  Wissenschaft aus den Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofs (Bemerkungen des Bundesrechnungshofs zur Bundeshaus-
haltsrechnung für das Haushaltsjahr 1970) über die Gesellschaft 
für Mathematik und Datenverarbeitung gezogen, insbesondere zu 
den Feststellungen „schließlich weist auch die interne Organisa-
tion der Gesellschaft erhebliche Mängel auf. Die Arbeiten wer-
den verlor straff zentral gesteuert noch intensiv geplant. Ferner 
fehlt es an der notwendigen Koordinierung und der Erfolgskon-

trolle, selbst bei der Grundlagenforschung."? 

Wie beurteilt der Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft die Feststellungen des Bundesrechnungshofs (Bemerkungen 
des Bundesrechnungshofs zur Bundeshaushaltsrechnung für das 
Haushaltsjahr 197G, Ziffer 253) zur Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung: „Der Nachweis, daß die Gesellschaft die 
Zuwendungen für den vorgesehenen Zweck so wirtschaftlich und 
sparsam wie möglich verwendet hat, kann nicht als erbracht an-
gesehen werden. Wenn Struktur, Organisation und Arbeitsweise 
der Gesellschaft nicht grundlegend geändert werden, erscheint 
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch für die Zu-
kunft nicht gesichert. Bis dieses Problem grundsätzlich gelöst ist, 
sollte der geplante Ausbau der Gesellschaft zurückgestellt wer-
den. Soweit vom Bundesrechnungshof festgestellte Mängel un-
abhängig davon beseitigt werden können, sollte dies jedoch 
umgehend geschehen."? 

Sinngemäß die gleichen Fragen haben die Kolle-
gen Hansen und Lenzer im August 1972 an den Bun-
desminister für Bildung und Wissenschaft gestellt, in 
dessen Geschäftsbereich die Gesellschaft für Mathe-
matik und Datenverarbeitung (GMD) in dieser Zeit 
fiel. 

Ich darf Ihnen daher die entsprechenden Antwor-
ten vom 31. August und vom 5. September in der 
Anlage zur Kenntnis geben *). 

Inzwischen sind vom Bundesminister für For-
schung und Technologie (BMFT) weitere Maßnah-
men eingeleitet worden, um die Koordinierung und 
Erfolgskontrolle sowie die Struktur, Organisation 
und Arbeitsweise der Gesellschaft zu verbessern. 

Der Entwurf des Forschungs- und Entwicklungs-
programms der GMD für das Jahr 1973 ist sehr in-
tensiv in den Beratungsgremien des BMFT beraten 
worden. Die Voten, die in einigen Arbeitsbereichen 
recht erhebliche Änderungen und Schwerpunktver-
schiebungen beinhalten und auch im Grundlagenfor-
schungsbereich systemanalytische Vorbereitungsar-
beiten fordern, wurden vom Aufsichtsrat der GMD 
in einer Sondersitzung diskutiert und bestätigt. Die 
Geschäftsführung wurde gebeten, das Forschungs- 
und Entwicklungsprogramm entsprechend zu korri-
gieren und bei der Durchführung die entsprechenden 
Voten als Richtlinien zu beachten. 

In der gleichen Sitzung hat der Aufsichtsrat die 
Geschäftsführer gebeten, gemeinsam mit den zustän- 

*) Siehe Antworten auf die Fragen 244 und 252 in der 
Drucksache VI/3816 

digen Organen der GMD einen Vorschlag für eine 
Erneuerung der internen Organisation und Arbeits-
weise auszuarbeiten. Grundlage hierfür bildet ein 
vom BMFT vorgeschlagenes aufgabenorientiertes 
Matrix-Organisationsmodell, das die projektartige 
Durchführung der Aufgaben und ein stärkeres Zu-
sammenwirken der Institute und Abteilungen von 
der Grundlagenforschung bis hin zur Anwendungs-
unterstützung (z. B. in der öffentlichen Verwaltung) 
bewirken soll. 

Nicht nur die Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben, die die GMD selbst aufgreift und durchführt, 
bedürfen verbesserter Planung, Koordination und 
Kontrolle. Ein Gleiches gilt für das Verfahren, wie 
von der öffentlichen Verwaltung Aufgaben an die 
GMD herangetragen und selektiert werden, die in 
Form von gemeinsamen Projekten bearbeitet wer-
den sollen. Ein Unterausschuß des Interministeriel-
len Koordinierungsausschusses Datenverarbeitung 
hat hierzu einen Vorschlag entwickelt, der auch mit 
Vertretern der Bundesländer und der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Datenverarbeitung (KGSt) 
erörtert worden ist. Wenn auch noch einige Details 
zu klären sind, wird doch bald eine allen Beteiligten 
gerecht werdende Lösung gefunden werden. 

Ich sehe in der GMD nach wie vor ein flexibles 
Instrument zur Gewinnung von Grundlagenkennt-
nissen, die unabdingbare Voraussetzung für die 
Weiterentwicklung der DV und für die Erschließung 
neuartiger Anwendungen sind. Der GMD sind dabei 
eine Reihe von Aufgaben gestellt, die nur in der 
engen Verzahnung von Grundlagenforschung und 
modellhaften Anwendungsprojekten gelöst werden 
können. Mit der Mehrzahl ihrer Vorhaben stößt sie 
damit in Neuland vor. Die Erkundung des geeig-
neten Weges erfordert — wie überall in der For-
schung — Ausdauer und kontinuierliche intensive 
Anstrengungen. Um mit den vorhandenen und künf-
tig realisierbaren Kapazitäten das Optimum des 
Möglichen zu erreichen, wird sie noch stärker als 
bisher Prioritäten setzen müssen. Dies bedeutet zwar 
hier und dort das Fallenlassen von bereits i n.  An-
griff genommenen Arbeiten, ist aber im Interesse 
des Fortschrittes auf dem Gebiete der DV unerläß-
lich. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Hauff vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
7/156 Fragen B 41 und 42) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Luftfahrtforschung der 
Deutschen Forschungs - und Versuchsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DFVLR) so zu konzentrieren, daß in Braunschweig 
und Göttingen die gesamte Forschungskonzentration erfolgt, zu-
real sich die engste Zusammenarbeit mit dem unmittelbar benach-
barten Luftfahrtbundesamt anbietet und darüber hinaus die Aus-
baufähigkeit des Geländes gegeben ist, ein Flugversuchsbetrieb 
mit geeignetem Flughafen zur Verfügung steht und Braunschweig 
ohnehin bereits das größte Forschungszentrum der DFVLR ist? 

Wann kann damit gerechnet werden, daß der sogenannte große 
Unterschallkanal (GUK) errichtet, der Flugzeugpark für For-
schungszwecke verstärkt wird und die notwendigen Bauten 
(Flugzeughalle, Zentralgebäude, Werkstattbau) erfolgen? 
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Zu Frage B 41: 

Der Senat der Deutschen Forschungs- und Ver-
suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e. V. (DFVLR) 
hat mit den Stimmen der Vertreter des Bundes in 
seiner Sitzung am 17. Oktober 1972 Maßnahmen zu 
einer leistungsfähigen Einrichtung der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtforschung zu formieren. Im Zuge 
der Neustrukturierung ist vorgesehen, daß sich die 
Forschungsarbeiten in Braunschweig um das Flug-
zeug gruppieren, wähend in Göttingen schwerpunkt-
mäßig die aerodynamischen Grundlagen bearbeitet 
werden. Demgemäß sollen die Aktivitäten des In-
stituts für Drehflügelflugzeuge von Stuttgart nach 
Braunschweig und das Institut für theoretische Gas-
dynamik von Aachen nach Göttingen verlegt wer-
den. Eine weitergehende Konzentration in Braun-
schweig/Göttingen ist vorerst nicht beabsichtigt. 

Zu Frage B 42: 

Der Große Unterschallwindkanal (GUK) befindet 
sich zur Zeit in der Vorplanungsphase, in deren Rah-
men u. a. eine eingehende Bedarfsanalyse durchge-
führt wird und Fragen der technischen Auslegung 
und der Möglichkeit der Finanzierung geklärt wer-
den. Wenn diese Prüfung zu einem positiven Ergeb-
nis führt, kann mit den Vorarbeiten für die Errich-
tung im Jahre 1974 begonnen werden. Für die Bau-
zeit werden etwa 5 Jahre veranschlagt. 

Der Flugzeugpark der DFVLR ist gegenwärtig ent-
sprechend dem Umfang der aus den Bundesressorts 
gestellten Forschungsaufgaben dimensioniert. An-
gesichts der nur beschränkt verfügbaren Investi-
tionsmittel und im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Nutzung der dem Bund zur Verfügung stehenden 
Lufttransportkapazitäten auch für die Forschung ist 
der Ersatz älteren Fluggeräts einem weiteren Aus-
bau vorzuziehen. 

Das vom Vorstand der DFVLR für erforderlich er-
achtete Gesamtausbauprogramm soll dem Senat in 
naher Zukunft vorgelegt werden. Es bildet nach sei-
ner Verabschiedung die Grundlage für die in den 
Wirtschaftsplanverhandlungen über den Umfang der 
Ausbauinvestitionen in den kommenden Jahren zu 
fassenden Beschlüsse. 

Anlage 44 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Ehmke vom 13. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 7/156 Frage B 43): 

Ist der Bundesregierung die unwürdige bauliche Unterbringung 
der Ausbildungsstelle für Fernmeldelehrlinge in Freiburg be-
kannt, die den Personalrat veranlaßt hat, die Zustimmung zur 
Einstellung weiterer Lehrlinge zu verweigern, und ist die Bun-
desregierung in der Lage, eine Zusage zu geben, wann mit 
einer Verbesserung dieser unhaltbaren Zustände im Rahmen 
der Bestrebungen zur Verbesserung der gewerblichen Ausbil-
dung gerechnet werden kann? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die räum-
liche Unterbringung der Ausbildungsstätte für Fern-
meldelehrlinge in Freiburg dringend einer Verbes-
serung bedarf. Dies ist in erster Linie auf die in den 
letzten Jahren immer stärker anwachsende Einstel-

lungsquote für Auszubildende zurückzuführen. Die 
wiederholt durchgeführten Maßnahmen zur Verbes-
serung der räumlichen Verhältnisse konnten immer 
nur provisorischen Charakter haben, zumal im Hin-
blick auf den seit längerer Zeit vorgesehenen Neu-
bau einer Ausbildungsstätte hohe Investitionen aus 
wirtschaftlichen Erwägungen nicht vertretbar un d 

 als verloren anzusehen gewesen wären. 

Wie ich dem Herrn Abgeordneten Dr. Böhme, 
Freiburg, auf dessen mehrmalige Interventionen in 
dieser Angelegenheit schon mitgeteilt habe, sind in-
zwischen konkrete Maßnahmen eingeleitet worden. 
So wurde der von der Oberpostdirektion Freiburg 
beantragte Erwerb eines größeren Grundstücks im 
Stadtteil Landwasser für den Neubau einer Aus-
bildungsstätte in der insgesamt 330 Fernmeldehand-
werker ausgebildet werden sollen, bereits vom Bun-
desministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
genehmigt. Es kann damit gerechnet werden, daß 
die Grundstücksverhandlungen mit dem Stadtpla-
nungsamt und dem Liegenschaftsamt in Kürze ab-
geschlossen werden können, zumal auch die Stadt 
Freiburg hieran interessiert ist. 

Im Zusammenwirken mit dem Bundesministerium 
für das Post- und Fernmeldewesen wird die Ober-
postdirektion versuchen, die Bauplanung für den 
Neubau der Ausbildungsstätte so rechtzeitig aufzu-
stellen, daß dieser in den Haushaltsvoranschlag für 
1974 aufgenommen und 1974 dann auch mit den 
Baumaßnahmen begonnen werden kann. Es wird 
noch geprüft werden, ob die derzeitige Ausbil-
dungssituation bis zur Fertigstellung des Bauvor-
habens durch besondere Überbrückungsmaßnahmen 
im Rahmen von wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
verbessert werden kann. 

Anlage 45 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Ehmke vom 13. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Wrede (SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 44) : 

In welcher Weise beabsichtigt die Bundesregierung, die Her-
ausgabe von Postwertzeichen als Sportsondermarken zu regeln? 

In den Jahren 1968 bis 1972 hat die Deutsche 
Bundespost 34 Sonderpostwertzeichen dem Sport 
gewidmet. Auf diesen Marken wurden Sommer-
und Winterdisziplinen, Mannschafts- und Einzelwett-
bewerbe sowie Persönlichkeiten des Sports und auch 
Sportstätten dargestellt. 

Für den März 1973 ist die Ausgabe einer Sonder-
marke aus Anlaß des Deutschen Turn- und Sport-
festes in Stuttgart vorgesehen. Auch künftig wird 
die Deutsche Bundespost dem Sport bei ihrer Son-
dermarkenplanung den ihm zukommenden Rang 
einräumen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß für 
jedes Ausgabejahr Anträge auf Herausgabe von 
Sonderpostwertzeichen in einem Umfang vorliegen, 
der die betrieblichen Möglichkeiten der Deutschen 
Bundespost und das den Philatelisten zumutbare 
Belastungsmaß bei weitem übersteigt. Es muß weiter 
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darauf hingewiesen werden, daß ein Antrag auf 
Ausgabe einer Sondermarke regelmäßig nur dann 
Berücksichtigung finden kann, wenn er mindestens 
ein Jahr vor Beginn des Jahres vorliegt, in welchem 
die Ausgabe erscheinen soll. Nur die bis zu diesem 
Zeitpunkt vorliegenden Anträge werden bei der 
Zusammenstellung des Jahresprogramms vom „Bei-
rat für die Bestimmung der Ausgabeanlässe von 
Sonderpostwertzeichen ohne Zuschlag" berücksich-
tigt. Dieses Verfahren ist notwendig, weil die Her-
stellungszeit einer Marke im Regelfall mindestens 
ein Jahr erfordert. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Slotta (SPD) (Drucksache 7/156 Frage B 45): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, eine Über-
einkunft mit den Kultusministern und -senatoren der Bundes-
länder zu erlangen, durch die die in einzelnen Bundesländern — 
z. B. im Saarland — bestehenden festen Meldetermine für die 
zweite Lehrerprüfung künftighin in Wegfall geraten, da sie zu 
unbilligen Härten für die Betroffenen führen, z. B. bei der Mel-
dung zum 1. April, die eine Abgabe der schriftlichen Examens-
arbeit frühestens zum 1. April nach sich zieht, dieser Tag aber 
in die Sommerferien fällt, und darüber hinaus die Überprüfung 
der schulpraktischen Tätigkeit im neuen Schuljahr nicht selten 
in einer vom Kandidaten neu übernommenen Klasse erfolgen 
muß? 

Nach Auskunft des zuständigen Kultusministeri-
ums wurde die von Ihnen angesprochene Härte in 
der Prüfungsordnung für die zweite Lehrerprüfung im 
Saarland insofern beseitigt, als nunmehr die Themen 
für die schriftlichen Examensarbeiten schon am 1. Fe-
bruar vergeben werden. Dadurch fallen die Abgabe-
termine sowie die Überprüfung der schulpraktischen 
Tätigkeit noch in das laufende Schuljahr vor die 
Sommerferien. Ferner wird im Kultusministerium 
ein Erlaß vorbereitet, welcher die Abschaffung fester 

Meldetermine für die zweite Lehrerprüfung im Saar-
land vorsieht. 

Obwohl der konkrete Anlaß für Ihre Frage damit 
befriedigend gelöst sein dürfte, möchte ich allgemein 
darauf hinweisen, daß die Bundesregierung keine 
Möglichkeiten hat, mit den Kultusministern und 
-senatoren der Bundesländer eine Übereinkunft über 
die generelle Abschaffung von in einzelnen Bundes-
ländern bestehenden festen Meldeterminen für die 
zweite Lehrerprüfung oder ähnliche Regelungen zu 
treffen. Für diese nicht unter die Gemeinschafts-
aufgaben von Bund und Ländern nach Artikel 91 b 
GG fallende Frage sind allein die Bundesländer zu-
ständig. Sie kann nur im Rahmen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder aufgegrif-
fen und geregelt werden. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander vom 14. Februar 
1973 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Müller (Nordenham) (SPD) (Drucksache 7/156 Frage 
B 46) : 

Kann die Bundesregierung erreichen bzw. sicherstellen, daß 
über Ländergrenzen hinweg, z. B. im Verdichtungsraum Bremen, 
Schüler aus niedersächsischen Gemeinden auch künftig in weiter-
führende und berufsbildende Schulen in Bremen aufgenommen 
werden? 

Regionale Bildungsplanung ist Aufgabe der Län-
der. 

Dazu gehört auch der Ausgleich unterschiedlicher 
Einzugsbereiche für verschiedene Schulformen über 
Ländergrenzen hinweg bzw. die Aufnahme von Schü-
lern oder Auszubildenden aus anderen Ländern in 
landeseigene Einrichtungen. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in einigen 
Fällen hierzu bereits Absprachen zwischen benach-
barten Ländern getroffen sind. 
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